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zahler erlangt und braucht sich um die Interessen der Vor m ä ri nfO r 
und um das fernere Schicksal des Wechsels nicht zu kümmern; 
kann den Streit um das be s s e reItecht zur Ehrenzahlung dem
jenigen überlassen, der die Ehrenzahlung geleistet hat. 

Der In t e r v e nie n t selbst muls aber untersuchen, üb nicht eil1 
anderer, gesetzlich bevorzugter Mitbewerber vorhanden sei, mit dem er 
durch seine Ehrenzahlung in Kollision käme 14. Eine zuverlässige und 
fort zugängliche Quelle für diese Untersuchung bieten der Wechsel und 
der Pro t e s t; sie allein sollen daher über das Vorzugsrecht, sowie über 
alles, was die Wechsel verpflichtung betrifft, entscheiden 15 • Nur dann 
also, wenn der Intervenient aus dem 'Ve c h seI oder Pro t e s t er
sehen konnte, dals er mit einem anderen, gesetzlich bevorzugten 
Intervenienten konkurriere, mUls er weichen, ausgenommen, wenn er 
unter gl eie h e n Bedingungen, wie dieser, intervenieren, oder wenn 
er gar denselben übe r b i e t e 11 wollte. Ein Intervenient, der trotz 
des aus dem W e c h seI oder Pro te s te ersichtlichen Vorranges 
eines anderen, be s s e ren Intervenienten nicht weichen will und die 
Ehrenzahlung macht, verliert seine Re g r eis ansprüche gegen die
jenigen, die durch die Ehrenzahlung des verdrängten, be s s e ren 
Intervenienten be fr e i t worden wären. Hätte er sich nicht vor
gedrängt, so wäre der Zweck der Intervention, die Abkürzung des 
Regresses, durch die Intervention des ver d r ä n g t e n Intervenientel1 
be s s e r erreicht worden, da dadurch der Regrefs gegen alle K ach
m ä n n e r des Ho 11 0 rat endes ver cl I' ä n g t e n Intervenienten, also 
auch gegen den Ho n 0 rat endes sie h vor cl r ä n gen den Inter
venienten, weggefallen wäre. Die seN ach m än 11 er bl ei ben 
daher definitiv befreit; sie können sich gegenüber der Regrels
nahme des sie h widerrechtlich vor d r ä 11 gell cl e n Intervenienten 
mit Recht' auf das berufen, was sie durch die Verdrängung des 
be s s er e n Intervenienten eingebüfst haben, dafs sie nämlich durch 
die Intervention des 1 e t z t e ren befreit worden wären. 

Der Intervenient, der im Widerspruche mit Art. 64 einem kon
kurrierenden Intervenienten trotz dessen Vorranges den Zutritt zur 

14 Eine solche Untersuchnng mufs rasch erfolgen können; denn der Entschlufs 
zur Intervention murs oft schnell gefafst und sofort ausgeführt werden, da der N ot
fall in der Regel erst am Zahlungstage bekannt wird; eIer Intervenient hat daher
keine Zeit, sich durch eingehende Erkundigung Klarheit darüber zu verschaffen,. 
ob er nicht mit anderen, gesetzlich bevorzugten Bewerbern um die Intervention 
konkurriere. 

15 Ebenso: Ungarn § 64; Schweiz Art. 782; Rumänien Art. 324; anders 
Italien Art. 272 Al. 2, Art. 301, womit Vidari Nr. 316 nicht einverstanden ist. 
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Ehrenzahlung abschlleillet. wird daher zur Strafe so hehandelt, als ob 
er selbst zu Ehren jen e s Ho n 0 rat e 11 gezahlt hätte, zu dessen 
Ehren der ver cl I' ä n g t e Intervenient einzutreten den Willen hatte; 
er verliert daher das RegreIsrecht gegen die Na eh 111 ä n n erdieses 
Honoraten, nicht auch gegen den Honoraten selbst, da dieser ja 
auch dem ver d r ä n g t e n Ehrenzahler verhaftet geblieben wäre, 
seine Lage also durch das unrechtmäfsige Vordrängen nicht ver
schlechtert erscheint. 

Der Vorrang gebührt jener Ehrenzahlung, durch die die meisten 
Wechselverpflichteten befreit werden 16

, also zunächst der Ehren
zahlung zu Gunsten deR Acceptanten oder des Ausstellers deR 
ei g en e n Wechsels, hierauf der zu Gunsten des T ras s an t e 11, 
sodann der zu GU11sten des ersten, sodann der zu Gunsten des 
z w ei te n Indossanten u. s. w. Das Geset;>; (Art. 64) spricht zwar 
nur vom Verluste des Regresses des sich widerrechtlich vordrängenden 
Ehrenzahlers gegen die "Indossanten", hat also nur den Fall im 
Auge, dafs ein Intervenient widerrechtlich verdrängt wurde, der zu 
Ehren eines In dos a nt e n oder des T ras san t e n zahlen wollte; 
allein daraus darf nicht gefolgert werden, dals eine Ehrenzahlung zu 
Gunsten des Ace e p t a n t e 11 unmöglich sei; das Gesetz normiert 
eben nur id. quod plerumque fit. Die Ehrenzahlung zu Gunsten 
eines Vorm an n s oder dessen A val ist e n, die in der Reihenfolge 
_ vom 1 e tz te n Wechselinhaber zum T ras san t e n hinaufsteigend-
fr ü her stehen, hat gesetzlich den Vorrang vor der Ehrenzahlung zu 
Gunsten eines in dieser Reihe s p ä t erstehenden, vom T ras san t e n 
weiter entfernten Vormanns. Der Ehrenzahler zu Ehren des T ras -
san t e 11 hat den Vorzug vor Allen, die sich nur erbieten zu Gunsten 
was immer für eines In dos san te n zu zahlen; denn er liberiel't 
zwar nicht den Trassanten, wohl aber alle Indossanten ohne 
Ausnahme vom Regrels. Die Ehrenzahlung zu Ehren des er s te n 
Indossanten liberiert nur die Na eh m ä n n er desselben vom Hegl'elS, 
weder den T ras san t e n noch den er s t e n I n cl 0 s san t e n u. s. w. 

16 Ebenso: Italien Art. 301 (Vid ari Nr. 314); Ungarn § 64; S k anclina vien 
§ 64; Schweiz Art. 782; England sect. 68 § 2 (Ohalmers S. 210); 
reich Art. 159 (Lyon Oaen et Renault IV Nr. 342); Holland Art. 113 (wJe 
Art. 122 oben Note 12); Serbien § 13.5; Belgien Art. 50; Rumänien Art. 324; 
S pani en Art. 511; Oh ili Art. 740; Ar g en t ine n Art. 703; Gu a temala Art. 623; 
Portugal und Honduras enthalten nur Bestimmungen übel' den Vorrang unter 
jl,1ehreren, die sich zum Ehrenaccepte anbieten; s. oben Note 12; sie sind 
analog bei der Ehrenzahlung anzuwenden. 
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3. Konkurrenz von Kotadressen und VOll nicht be
ru fene n In terven i en te n. 

Kach den gleichen Grundsätzen ist der Vorrang bei der Ehl'en
zahlung auch dann zu entscheiden, wenn nicht b10fs mehrere ni c h t 
durch Notadresse Berufene, sondern auch wenn mehrere Not
adressen, und wenn ein Ehrenacceptant Ehrenzahlung leisten 
wollen. Das Gesetz (Art. 64) begreift unter dem sich widerrechtlich 
vordrängenden Intervenienten auch die Not a d res s eH; yg1. Art. 61 
("von einer Notadresse oder einem anderen Intervenienten"). Auch 
den N otad ressen und auch dem Eh renac c epta 11 ten geht der
jenige Fremde vor, der durch seine Ehrenzahlung eine gröfsere 
Anzahl von Liberierungen bewirkt 18. 

17 Portugal bestimmt ausdrücklich in Art. 296 § 1, dafs die Notadresse 
als solche keinen Vorzug vor einem besseren, ni c h t heauftragten Intervenienten 
habe. Dagegen geben Ital i en Art. 299 und R umäni e n Art. 322 der Nota dress e 
ein Vorrecht zur Ehrellzahlung vor dem dritten Intervenienten. 

18 Mit Recht; 8 ein e Ehrenzahlung verdient den Vorzug, da sie einer 
gröfseren Anzahl von vYechselschuldnern durch Ahschueidung des Regresses 
Nutzen bringt. Der Ehrenacceptant, dessen Intervention also bereits an
genommen erscheint, der vielleicht auch schon die Fonds zur Ehrenzahlung vor
bereitet hat, mufs weichen, wenn ein Fremder zu Ehren eines früheren Vor
mannes zahlen will; eine Entschädigung liegt für ihn in der Provision nach Art. 65. 
Unter der gleichen Y oraussetzung mufs die Not a d res s e weichen; sie handelt, 
indem sie zurücktritt. im Interesse des Adressanten, denn durch die Ehren
zahlung des Fremden' wird auch der Adressant liberiert, während er bei der 
Ehrenzahlung der Nota dr e s seals Hon 0 rat re gr efs p fl ich tig gewesen wäre. 
Der fr em de Intervenient kann, wenn der 'iVechsel N otadr es sen oder ein 
Ehrenaccept trägt, ohne Gefahr eines Regrefsverlustes Ehrenzahlung nur 
dann leisten, wenn der mangels Zahlung protestierte 'iVechsel bei sämt
lichen Notadressen und dem Ehrenacce13tanten zur Zahlung vorgelegt und 
dies durch Protest konstatiert worden ist; er verliert sonst den Regrefs 
gegen die A d res san t e n, deren Not a cl res sen nicht befragt worden sind, oder 
gegen den Ho n 0 I' a t e n und deren Na c h m ä n n e r. An diesem Regrefsverlust 
braucht ihm allerdings dann nichts gelegen zu sein, wenn er von vornehel'ein zu 
Ehren eines Vormannes der Adressanten oder des Honoraten zahlen will, 
da die letzteren ja durch seine Ehrenzahlung ohuehin liberiert werden. 
Übrigens ist es Sache der Notadressen und des Ehrenacce13tanten, wenn 
es ihnen darum zu thun ist, seI b s t die Ehrenzahlung zu leisten, darüber zu 
wachen, ob der Wechsel bei Verfall vom Bezogenen honoriert wird, um im Falle 
der Nichtzahlung intervenieren zu können; denn der 'iVechselinhaber' braucht 
die Notadresse und den Ehrenacceptanten dann nicht aufzusuchen, wenn 
er von wem immer Ehrenzahlung empfangen hat; die Notadresse und der 
Ehr e n ace e 13 t a n t würden also unter Umständen, wenn sie nicht seI b s t darauf 
achten, von der Nichtzahlung keine Kenntnis erlangen; sobald sie von der Nicht
zahlung erfahren, so brauchen sie mit der Ehrenzahlung nur dann zurückzutreten, 
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Ebensowenig wie die Not a d res s e oder der Ehr e n ac ce}) t a n t , 
ebensowenig hat derBezogene oder der Wechselinhaber einen 
Vorrang bei der Ehrenzahlung; auch sie müssen dem fremden 
Ehrenzahler weichen, der durch seine Intervention eine gröfsere 
Anzahl I"on Regrefsschuldnern liberiert 19. 

Hat sich ein Interl"enient w i der r e c h tl ich zur Ehrenzahlung 
I"orgedrängt, ohne den gesetzlichen Vorrang eines an der e n zu be
achten, so kann gegen dessen Regrefsldage von jedem - dadurch 1"0111 
Regrefs frei gewordenen - Vor 111 an n e das Präjudiz nur dann ent
gegengehalten werden, wenn er das widerrechtliche Vordrängen des 
Intervenienten zu erkennen l"ermag 20

• 

Erbieten sich mehrere zur Intervention zu Gunsten ein e s und des
seI ben Wechselverpfiichteten oder dessen AI" al ist e n, so braucht 
keiner vor dem anderen zurückzutreten; weder die Not a d I' e s se, 
noch der Ehr e n ace e p t a n t können einen Vorrang beanspruchen 21. 

wenn sie aus dem Proteste ersehen, dafs ein anderer Intervenient angeboten 
habe, zu Ehren eines Vormannes ihres Honoraten zu zahlen. 

19 Der Be zog e ne, der ni c 11 t acceptiert hat, steht dem 'iVechselgeschäfte 
fremd gegenüber und verdient umsoweniger den Vorrang, als es in seiner Hand 
lag, sich durch Leistung der ordentlichen Zahlung, Ul!l die er ja zunächst 
jedenfalls angegangen werden mufs, den Vorzug vor al! e n Intervenienten zu 
sichern; er kann daher nach dem Proteste mangels Zahlung keinen Vorrang \"01' 

anderen Ehrenzahlern heanspruchen. (Anders Frankreich Art. 159; Lyon 
Caen et Renault IV NI'. 342: Der Bezogene hat als Intervenient zu Ehren des 
Trassanten den Vorzug vor jedem Dritten und auch vor der Notadresse, 
die zu Ehren des Adressanten interveniere!l will; Holland Art. 174; Belgien 
Art. 50; Serbien § 13.5; Italien Art. 302 Al. 1, Marghieri S. 106; Rumänien 
Art. 325; Spanien Art. 514; Portugal Art. 323 § 1; Chili Art. 747; Argen
tinien Art. 702; Guatemala Art. 629; Honduras Art. 745; Vidari NI'. 315 
ist gegen dieses Y orrecht des Be zog e n e n, wenn ein Anderer zu Gunsten des
seI be 11 Ho n 0 rat e n zahlen will). - Der Bezogene kann auch als solcher dem 
Ehrf'nzahler gegenüber das Einlösungsrecht nach Art. 48 nicht heanspruchen. Der 
,Ve c 11 seI i n hab e l' hat insofern einen faktischen Vorzug vor an der e n fremden 
Intervenienten, als er das Papier in der Hand hat, also an der e 11 fremden Ehren
zahlern den Vorspl'Ul1O" abgewinnen kann; liegt jedoch eine Notadress e oder ein 
Ehrenacce13t vor, ~o kann er mit Übergehung derselben nur zu Ehren eines 
Vormannes des Adressanten oder Honoraten zahlen. 

20 In der Regel wird sich schon der ver d I' ä n g t e Intervenient ~elbst heeilen, 
seinen durch das Anbieten der Ehrenzahlung bethätigten Eifer für den Kredit des 
regrefspflichtigen Hanses diesem bekannt werden zu lassen, 80 dars die.ser 
Vormann in der Lage ist, das ,Präjudiz aus der Verdrängung der zu semen 
Gunsten beabsichtigten hesseren Intervention zu verfolgen und den Regrefs
anspruch des sich vordrängenden Intervenienten durch die Einwendung abzu
lehnen dafs dieser einen be s s ere n Intervenienten verdrängt habe. 

2: Der Wechselinhaber wird vorsichtig handeln, wenn er sich an die 
Notadresse und den Ehrenac ceptanten hält; denn wenn er infolge des 
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Die "Vechselveljährnng 1. 

§ 138. 

Verhältnis der Wechselverjährung zur civill'eclItliclIen Verjährung. 

Kurze Dauer der Wechselverpflichtung. Die Wechsel
ordnung hat, um durch ras c h e Abwicklung des Wechselgeschäfts die 
strenge Haftung aus dem Slrripturakte auf eine möglichst kurze Zeit 
einzuschränken, in vielen Fällen sogar elie E nt s t e h u n g des Rechts 
aus dem Skripturakte vOn der Be ding u n g abhängig gemacht, dafs 
der Wechselinhaber innerhalb einer bestimmten Prä k 1 u s i v fri s t 
Protest erhoben habe (Art. 19, 31, 41, 43, 60, 62, 99); sie mufste im 
Interesse der Wechselschuldner umsomehr verhüten, dafs die schon 
zur Entstehung gelangte Verpflichtung aus dem Skripturakte durch 
die ge w ö 11 n1 ich e V mjährungszeit hindurch in ihrer vollen Strenge 
andauere, dafs es dem Wechselgläubiger gestattet sei, nach lang
jähriger Unthätigkeit das strenge Recht aus einem Wechsel skriptur
akte geltend zu machen, obwohl das ihm unterliegende Verhältnis 
wegen der Länge der Zeit schon verdunkelt ist, und der Wechsel
schuldner als T ras san t oder In dos san t an die Existenz des 
Skriptur akts vielleicht nicht einmal mehr gedacht hat, was umso 
leichter möglich ist, als er ja von der Nichteinlösung des 
Wechsels nicht notwendig Kenntnis zu erlangen braucht und daher 
im guten Glauben sein kann, dafs die Wechselschuld schon längst 
die normale Honorierung durch den Hauptschuldner gefunden habe. 
Mit Recht zwingt daher die Wechselordnung den Wechselgläubiger 
das Recht aus-dem Skripturakte binnen einer kur zen Ver
jäh run g s fr ist geltend zu machen, um die ohnehin strenge Wechsel
verpflichtung wenigstens durch schleunige Lösung zu mildern 1 a

• Die 

Anerbietens eines Dritten zur Ehrenzahlung die Notadresse oder den Ehren
acceptanten zurückweist und hiilterher von dem Dritten die Ehrenzahlung 
doch nicht erhält, so verliert er den Regrefs gegen den Adressanten oder 
Ho n 0 I' a t e n und deren Na c h m ä n n e r. ·Weist er aber die Ehrenzahlung des 
dritten Intervenienten zurück, weil die Notadresse oder der Ehrenacceptant 
zu Gunsten des seI ben Ho no l' a t e n zahlen zu wollen erklärt haben, so verliert 
er auch dann nicht elen Regrefs gegen die Nachmänner eles Honoraten, selbst 
wenn dann hinterher die 1\otaelresse unel der Ehrenacceptant die Zahlung 
ni c h t geleistet hätten. S k a nd i n a vi e n § 57 giebt, wenn mehrere zu Gunsten 
elesselben Schuldners intervenieren wollen, der Intervention des Not a d res s a t e n 
den Vorzug vor der des Bezogenen. Lyon Oaen et Renault IV NI'. 342 
geben in diesem Falle der ::'>Totadresse nur vor Fremden den Vorzug, nicht 
vor dem Bezogenen, der zu Ehren eles Tl' ass a n t e n intervenieren will. 

1 S. Bel. I § 23 S. 227-230, § 24 S. 235. 
1 a In Fr a nkrei eh Art. 168, Bel gi en Art. 59, ItaU en Art. 325, R umäni en 
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Vmjährungsfrist ist rücksichtlich der verschiedenen Skripturakte - je 
nach der Rechtsstellung des Wechselschuldners (Art. 77-79, Art. 98 
P. 10, Art. 100) und je nach der Lage des Zahlungsortes (Art. 78) 
oder des Wohnortes des Regrefsnehmers (Art. 79) - verschieden 
bestimmt. Der Acceptant (Art. 77), der Aussteller des 
eigenen ·Wechsels (Art. 100) sollen als die Hauptschuldner 
aus dem Wechsel, gegen die sich alle anderen im Wechselnexus 
stehenden Personen eventuell mit ihren Regrefsansprüchen zu 
wenden berechtigt sind, I ä n ge l' e Zeit verpflichtet bleiben als der 
Trassant und die Indossanten (Art. 77, 78, Art. 98 P. 10), 
nämlich so lange, dafs allen Indossanten und dem Trassanten 
bei normaler Abwicklung der Regrefsnahme die Gelegenheit 
geboten sei, noch rechtzeitig ihre Rechte gegen den Ac c e p t a n te 11 

und den Aus s tell er des ei gen e n Wechsels geltend zu machen. 
Um diesen Zweck sicherer zu erreichen, siw] andererseits die Fristen 
für die Erlöschung des Rechts aus den Skripturakten der I n cl 0 s • 
san t e n und des T ras san te n besonders kur z bemessen (Art. 
78, 79). Dadurch wird bewirkt, dafs einerseits die Regrefs
p fl ich t j gen nicht zu lange in Ungewifsheit über das Schicksal des 
Wechsels bleiben2

, andererseits, dafs der "Yechsel, wenn auch ver
schiedene Regrefsklagen hintereinander folgen, dennoch seinen Weg 
zum 1 e t~z t e n Vor 111 a n ne hinauf so rasch zurücklege, dafs dieser 
noch in der Lage sei, sein Recht gegen den Ac c ce pt a n t e n oder 
Aus s tell e r des eigenen Wechsels rechtzeitig geltend zu machen. 

Die Wechselordnung hätte jedoch dem Wechselverkehre die 
mit der Festsetzung der kurzen Fristen für die Geltendmachung des 
Rechts aus den Skripturakten verbundenen Vorteile nur unvollständig 
geboten, wenn sie all e bei der gewöhnlichen V eI~jährung geltenden 
U nt erb I' e c h u n g s g r ü n d e auch hier ohne Einschränkung zu
gelassen hätte; sie hat daher, um die Sicherheit der Re g r e f s -

Art. 350 ist neben der gehörigen Protesterhebung die Ans tell u n g der "Wechsel
regrefsklagc binnen einer kurzen Präklusivfrist eine Bedingung des Regrefs
rechts, und nur dann, wenn elas Regrefsrecht infolge Einhaltung dieser Frist besteht, 
kann die fünf jährige V e rj ä h ru n g der Regrefsklage eintreten. 

2 Dadurch, dafs das Gesetz den regrefspflichtigen Vormänn ern schon nach 
Ablauf einer kurzen Zeit gegen AngriJfe des Wechselgläubigel's Schutz gewährt, 
wird elas allgemeine Interesse des ·Wechselverkehrs wesentlich gefördert; denn die 
Wechselgaranten können nun die zur Deckung ihrer Regrefsschuld vor
bichtshalber zurückLehaltenen Fonds nach verhältnismäfsig kurzer Frist ohne Gefahr 
für andere Geschäfte wieder flüssig machen unel in Oirkulation setzen. Trotz der 
Kürze der Vel:jährungsfristen kanll üLrigens bei einer Häufung von Regressen die 
Verpflichtung eler früheren Vormänner und daher der Zustand ihrer Rechts
unsicherheit sehr lange andauern. 
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p fl ich ti gen zu fördern, neben den kurzen Veljährungsfristen auch 
noch besondere, von den bei der gewöhnlichen Verjährung geltenden 
abweichende, Bestimmungen übel' die U nt erb r e c h u n g der Ver
jährung aufgestellt (Art. 80) und insbesondere die An e r k e n n U 11 g 
als Unterbrechungsgruud ausgeschlossen 3. 

Verjährungsfristen, nicht Ausschlufsfristen. Infolge 
dessen haben die von der ,Yechselordnung für die Anstellung der 
Wechselklagen aufgestellten V erj ähru ngsfri sten zwar das strengere, 
rechtliche Gepräge yon gesetzlichen Ausschlufs-Präldusiv
fr ist e n erhalten 4, da sie, wie diese, einen festen, zeitlichen Rahmen 

3 Die Sachlage ist bei der Verpflichtung aus dem in d 0 8 8 a b 1 e n Wechsel 
wesentlich anders, als bei anderen Yerpflichtungen, in denen blofs ein Gläubiger 
und ein Schuldner einander gegenüberstehen; hier weifs der Schuldner im Falle 
der Anerkennung, dafs seine Yerpflichtung nunmehr ab~l'mals vom Zeitpnnkte der 
Anerkennnng an durch die ganze Veljährungsfrist hindurch andanert, bei dem 
\Yechsel besteht aber die Gefahr, dars, wenn ein Vormann dnrch Anerkennung 
den Lauf der Frist unterbricht, die anderen ihm gegenüber regrefs
pflichtigen 'Yechselgaranten, die dayon keine Kenntnis erhalten, nicht 
wissen, dars infolge dieser Unterbrechung auch ihre Verpflichtung um 80 länger 
fortzudauern habe (Art. 79 Al. 2); denn die Veljährung der Regrefsklage des V 0 1'

man n s beginnt - abgesehen yom Tage der Zahlung - vom Tage der ihm ge
schehenen Behändigung der Klage; hat er nun durch Anerkennung die Verjährung 
der Regrefsklage des Nachmanns unterbrochen, so kann dieser Kachmann mit 
der Anstellung der Regrefsklage wieder längere Zeit warten, so dafs die Verjährung 
der Regrefsklage des Y 0 r man n s, der die Anerkennung geleistet hat, in der 
Zwischenzeit nicht beginnen kann. Im Falle einer - Yielleicht gar wiederholten -
Unterbrechung durch Anerkennung könnte daher der Zustand der Unsicherheit 
für die anderen regrefspflichtigen Wechselschuldner im Widerspruche mit 
der Tendenz des Gesetzes erheblich yerlängert werden. Die 'Yechselordnung 
läfst daher die Anerkennung als Unterbrechungsgrund nicht gelten nnd zwar ganz 
allgemein, -also auch rücksichtlich des Acceptanten und des Ausstellers 
des eigen eu 'Yechsels, da ihre ViT e c h s el verpfl ich t u ng als Hauptschuldner 
nach Ablauf der drei Jahre yom Yerfalltage in der Regel aufhören nnd selbst durch 
ein Entgegenkommen von ihrer Seite nicht verlängert werden können soll. Dafür, 
dafs die Anerkennung kein Unterbrechungsgrund sei: Thöl § 196 S 793; Lehmann 
S. 577; Staub zu Art. 80 § 13; RO.H.G. IV S. 375, XIX S. 314; öst. obst. Ghf. 
1859 Peitler NI'. 451, 1872 Krall Nr. 207, 1874 Czelechowsky NI'. 55. 

4 Dernburg § 252 P. 5. Darüber, dars es sich hier nicht um eine echte 
Verjährung handelt, vgl. bes. Gra wein, V81jährung und gesetzliche Befristung (1880), 
s. dagegen die folgende Note. Die Rechte aus dem Vlechselskripturakte sind in 
keinem Fall gesetzlich befristete Rechte, wie Grawein S. 122, Lehmann 
S. 573 und Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 434 annehmen; denn wenn die Wechsel
klage innerhalb der Frist angestellt und behändigt wird oder die Anmeldung im 
Konkmse des Wechselschuldners erfolgt, so bleibt das Recht auch nach 
Ablauf der Frist bestehen, während bei einem befristeten Rechte die 
Existenz des Rechts nur so lange und nich t länger yorhanden sein soll, 
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darstellen, innerhalb welches, zwar nicht die Ex ist e n z des Rechts 
aus dem Wechselskripturakte, wohl aber dessen wir k sam e 
Gel te n cl mac h u n g eingeschlossen erscheint, ohne dafs sie aber 
wegen dieser modifizierten Wirkungen aufhören das zu sein, als was 
sie das Gesetz klar und unzweifelhaft bezeichnet, nämlich Ver
jährungsfristen 5 • 

Rücksichtlich dieser Veljährungsfristen können zwar die Grund
sätze der civilrechtlichen Verjährung erg ä n zen d 6 zur Anwendung 
gebracht, werden, jedoch nur mit Beachtung des Umstandes, dafs rler 
Gesetzgeber die abweichende Regelung der Wechselverjährung mit 
Bewufstsein und nur zu dem Zwecke vorgenommen hat, um im 
Interesse der Wechselschuldner, insbesondere der Wechselregrefs
pfiichtigen, den Ablauf der Veljährung zu beschleunigen. 

Unznlässigkeit der Verlängerung der Dauer der 
Wechselverpflichtung durch Vertrag. Wie bei der civil
rechtlichen Verjährung, so ist auch hier eine vertragsmäfsige Ab
kür zu n g der V 8ljährungsfrist zulässig 7, nicht aber eine vertrags
mäfsige Ver 1 ä n ger u n g; ebensowenig ein Vertrag, durch den auf 
die Einhaltung der Verjährungsfrist von Seiten des Wechsel
schuldners i III vor aus Verzicht geleistet wird 8; auch dann nicht, 

daher auch die Klageanstellung vor Ablauf der Existellzfrist das Recht niemals 
verlängern kann. Vgl. Strohal in meiner Ztschr. IX S. 66; Bekker, Pand. III 
S. 125; Schwalbach Jahrb. f. Dogm. XX S. 26.5, 273. 

5 S tau b zu Art. 77 § 1. Die dentsche Wechselordnung hat - im Gegensatze 
zu Frankreich, Belgien, Italien, Rumänien, s. oben Note 1 - einerseits 
die Anstellung der Regrefsklage binnen kurzer Präklusivfristen nicht zur Regrefs
be ding u n g gemacht, andererseits aber für das durch die blofse Protesterhebung 
gewahrte Regrefsrecht eine, im Vergleiche zu der in den genannten Staaten be
stehenden einheitlichen fLinfjährigen, weit kürzere, verschieden abgestufte Verjährungs
frist festgesetzt. Diese wechselrechtliche Veljährungsfrist bleibt Verjährungsfrist, ob
wohl die U n t erb re c h u n g anders geregelt ist, als bei der gewöhnlichen Verjährung, 
wie ja auch die Ansschlufsfrist keinen anderen Rechtscharakter annimmt, wenn 
bei ihr ausnahmsweise die besonderen Grundsätze über die Hemmung der Ver
jährung zur Anwendung kommen, z. B. nach deu tsch. bürgt Gb. bei den Ausschlufs
fristen § 124, 1002, 1944, 1997 die Grundsätze der § 203, 206,207 über Verjährung. 

6 Thöl § 193 S 783; dagegen Canstein § 26. 
7 Deutsch. bLirg. Gh. § 225; öst. bürgL Gb. § 1502; Bayer in Goldschmidt 

Ztschr. XXXIV S. 83; Grawein S. 134; Canstein § 26 Anm. 25. 
S Dentsch. bürgl. Gb. § 225; öst. bürgl. Gb. § 1502; Thöl § 193 S. 785 

Note 10; Volkmar u. Löwy S. 268; Kreis S. 149; Hartmann S. 461; Hoff
mann S. 571; Lehmann S. 577 Anm. 26; Canstein § 26 Anm. 26; R.O.H.G. 
IV S. 376, XI S. 348; öst. obst. Ghf. 1863 Pei tIer NI'. 283; dagegen Staub zu 
Art. 77 §§ 4, 11; R.O.H.G. II S. 65, VI S. 368. S. noch Bel. I S. 228 Noten 4, 5. 
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wenn ein Verzicht auf die Verjährung nach Ciyilrecht 9 zulässig 
wäre. 

Berücksichtigung der Verjährung von Amtswegen. 
Da durch die VeJjährung die wechselmäfsige Verbindlichkeit aus 
dem Skripturakte erloschen ist (Art. 83), so hat der Richter, wenn 
die eingetretene V mjährung offensichtlich ist 10, von A 111 t s wege n, 
ohne erst die Einwendung des Beklagten abzuwarten, die W e c h s e 1-
klage abzuweisen 11. 

9 So nach preufs. Landrecht I 9 § 565. Die Wechselordnung eddärt zwar 
nur einen solchen Yertrag für unzulässig, durch den eine lau f end e Veljährung 
unterbro ehen wird (Art. 80), allein die ratio legis spricht dafür, dafs auch andere 
Verträge, die rücksichtlich der Veljährnng geschlossen werden können, selbst wenn sie 
civilrechtlich als znlässig erscheinen, unstatthaft sind, da auf diesem \Vege, ebenso 
wie durch einen die Unterbrechung der Verjährung bezweckenden Vertrag, die Haftung 
der Re gr e fs s ch u I d n e r im Widerspruche mit dem Zwecke des Gesetzes auf eine 
längere Zeit hinaus erstreckt werden könnte. Daher hat auch ein Vertrag, durch 
den eine dnrch den Ablauf der V mjährungsfrist erloschene VVechselschnld als zu 
Recht bestehend anerkannt wird, keine wechselrechtliche Wirkung; denn da der Ver
trag nicht einmal die Kraft hat, den Lauf der noch laufenden Veljährungsfrist auf
zuhalten, so ist er um so weniger geeignet, den schon voll s t ä nd i g eingetretenen 
Ablauf derVeljährungsfrist hinterher zu sanieren und dadurch die Bestimmungen 
über die vVechselveljährung praktisch wirkungslos zu machen. Die Entstehung 
einer \Vechselverpflichtung setzt ja einen durch die Yeljährung noch nicht erloschenen 
formellen Skripturakt voraus. Nach deutsch. bürgl. Gb. § 781 ist auch zur ci vil
rechtlichen Wirkung des Schuldanerkenntnisses schriftliche Erteilung der An- -
erkennungs erklärung erforderlich, resp. jene strengere Form, die für die Be
gründung des anzuerkennenden Schuldverhältnisses vorgeschrieben ist. Ebensowenig 
hat ein Accept wechselrechtliche \Virkung, das der Bezogene erst nach Ablauf 
von drei Jahren nach dem Verfalltage auf das Papier gesetzt hat (Dern bur g § 252 
Anm. 18; S ta u b zu Art. 77 § 11), da auf einen G run d w ech seI, dessen Wechsel
kraft erloschen ist, auch ein gültiger ace es s 0 ri s c her Skripturakt nicht mehr 
gesetzt, nnd dei' Grnndwechsel nicht wieder ins Dasein gerufen werden kann. 

10 Ist die eingetretene Veljährung nicht zweifellos - was bei der Regrefs
klage eines Vormanns in der Regel dann der Fall sein wird, wenn sich nicht 
aus einer auf dem Wechsel befindlichen da ti e rt en Quittung des befriedigten 
Nachmanns der Tag der Einlösung im Regrefswege ergiebt - so liegt dem 
Regrefspflichtigen, der sich auf die Verjährung heruft, die Beweislast ob; er mufs 
den Ablauf, daher auch den Beginn der Veljährnllg heweisen. Thöl § 194 
S. 788 Anm. 17; Kuntze S. 113; Renaud S. 308 Anm. 23; Hartmann S.452; 
R.O.H.G. II S. 124, III S. 131, VI S. 228; O.A.G. Lüheck Seuffert Arch. XV 
S. 240; dagegen Grawein S. 181, Lehmallll § 142 S. 578 Note 19, Canstein 
§ 26 Anm. 27, 31, Hoffmann S. 566, Ob.Trih. BerUn Arch. IX S. 191, Voigt, 
N. Arch. III S. 497. 

11 Thöl § 197 S. 797; Dernhurg § 252 Note 31; Lehmann S. 578; 
Grawein S. 174; Canstein § 26 Anm. 28; Hartmann S.461 NI'. 6; öst. obst. 
Ghf. 1865, 1866 P ei tler Nr. 370, 445, 1872 Kr a 11 Nr. 212, 219, 1874, 1881, 
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Hemmungsgründe der Verjährung. Mit der Tendenz 
des Gesetzes, im Interesse der Wechsel schuldner eine längere Dauer 
der Wechselverpflichtung hintanzuhalten, stände es nicht im Ein
klange, wenn die für die gewöhnliche V mjährung geltenden, blofs 
sub j e k ti v i n der Per s 0 n des \Xl e c h seI gl ä u b i ger s ge
legenen, Hemmungsgründe 12 auch für den Lauf der wechselrechtlichen 
Verjährungsfristen in Betracht kämen, also den Beg in n des Laufes 
verhinderten 13 oder den bereits begonnenen Lauf aufhielten 14

, 

so dafs der Wechsel schuldner aus Gründen, die bIo f s i 11 der 
Per so n des We c 11 seI gl ä u b i ger s liegen, längere Zeit verpflichtet 
bliebe, als es das Gesetz (Art. 77,78,70,·104) bestimmt hat 15. 

Anders verhält es sich, wenn 0 b je k t i v e Hindernisse dem Wechsel
gläubiger die Anstellung der Klage unmöglich machen 16. 

§ 139. 

Die Dauer und der Beginn der Verjähruugsfristen. 

1. Gegen den Acceptanten und Aussteller des 
ei gen e n Y'l e eh seI s. Das Recht aus den Skripturakten des 
Acceptanten und Ausstellers des eigenen Wechsels mufs 

1885, 1888, 1889 Czelechowsky NI'. 34, 37,287,397,523,544; dagegen R.O.H.G. 
II S. 124, III S. 131, VI S. 229 (vgl. aber hierzu Thö I 1. c.); öst. obst. Ghf. 1867 
Krall NI'. 5; Staub zu Art. 77 § 5; Ungarn § 88; für Italien Vidari 
NI'. 437. Vg1. noch Bd. I S. 229 Note 6. 

12 Mangel der gesetzlichen Vertretung bei geschäftsunfähigen oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkten Gläubigern (deutsch. bürgl. Gb. § 206, 104, 106, 
113; preufs. Landr. I 9 § 59·) fgd.; öst. bürg1. Gb. § 1494); das nahe Verhältnis 
zum Schuldner (zwischen Ehegatten, Eltern und Kindern, Vormund und Mündel, 
deutsch. bürgl. Gb. § 204; preufs. Landr. 19 § 524 igd.; öst. bürgl. Gb. § 1495); 
Abwesenheit (p reu fs. Landr. I 9 § 518, öst. hürgl. Gb. § 1496). 

13 So nach § 204 deutsch. bürgl. Gb., 1494, 1495, 1496 öst. bürgl. Gb. 
14 So nach § 206 deutsch. bürgl. Gb., 1494, 1495, 1496 öst. bürgl. Gb. 
15 S t a II b zu Art. 77 § 12; so ausdrücklich Ha li e n Art. 916 (V i dar i 

Ni'. 448, 4'10, 437); Rumänien Art. 938; ebenso für Frankreich Lyon Caen 
et Renault IY NI'. 447. 

16 So im Falle der Verhinderung der RechtsverfoJgul1g durch höhere Gewalt 
oder gänzlichen Stillstand der Rechtspflege - § 208 d eu t s c h. bürgl. Gb.; § 1496 
öst. bürgl. Gb.; Strohal J. c. S. 72; Staub zu Art. 77 § 12, Art. 80 § 14; da
gegen C an stein § 26 Anm. 35 S. 397, der gegen jede Berücksichtigung civil
rechtlicher Hemmungsgründe ist. In Frankreich (code civil Art. 2251) ist vis 
major kein Hemmungsgrund (Lyon Caen et Renault IV Kr. 448) - oder wegen 
einer dem Erben zustehenden Überlegungsfrist bei N achlafsforderungen (p r e u fs. Landr. 
19 § 386; deutsch. bürgl. GL. § 207; R.O.H.G. XV S. 248; R.G. XXVII S. 81; 
De rn bur g § 252 Anm. 2). Die E r öffn ung des Konkurses überclen Wechselschuldner 
ist kein Hemmungsgrund (anders Ungarn § 89). Vgl. noch Bd. I S. 229 Note 11. 
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spätestens binnen cl r e i Jahren vom Ver f a 11 tag e geltend gemacht 
werden (Art. 77, 100)1, auch gegen den Acceptanten einer Sicht
tratte, gegen den Aussteller eines eigenen Sichtwechsels 2

, 

gegen den Acceptanten einer dom i z i 1 i e r t e n Tratte und gegen den 
Aussteller eines domizilierten eigenen 'Nechsels B , gegen den 
Ehrenacceptanten 4 und rten Avalisten 5. 

Hat der Bezogene ein rücksichtlich des Verfalitags modifiziertes 
Ac c e p t erteilt und den Verfalltag hinausgeschoben, so beginnt 
dessenungeachtet der Lauf der V mjährungsfrist auch ihm gegenüber 
nicht mit dem im Accepte angegebenen Tage - obgleich er nicht 
gezwungen werden kann, früher zn zahlen (Art. 22 Al. 2), also 
actio nicht nata ist - sondern mit dem im W e c h seI angegebenen 
Verfalltage 6; denn der feste zeitliche Rahmen, innerhalb dessen das 
Recht aus dem Skripturakte geltend gemacht werden kann, soll im 
Sinne des Gesetzes in keiner anderen Weise erweitert werden können, 
als wenn der Lauf der Veljährung nach Art. 80 unterbrochen orler 
durch objektive Hindernisse der Klageanstellung gehemmt wird. 
Daher verhält es sich 8benso, wenn das Ac c e p t überhaupt erst 
na c h dem Verfalltage erteilt wurde. 

Durch vertragsmäfsige Prolo ng a t ion wird an der vom 
W e eh seI ausgewiesenen Ver fa 11 z ei t nichts geändert, daher auch 
nicht an dem Beginne des Laufes der Verj1:Lhrungsfrist7. 

1 Ebenso: Ungarn § 84; Schweiz Art. 803; Skandinavien § 77; 
Spanien Art. 950; Argentinien Art. 848 (oder in vier Jahren von der Accep
tation oder Ausstellung an). In Frankreich Art. 189 (Lyon Oaen et Renault 
IV Nr. 422), Belgien Art. 82, Italien Art. 919, Rumänien Art. 941, Portugal 
Art. 339 in .5 Jahren; in Ohili Art. 761 in 4 Jahren; in Holland Art. 206 in 
10 Jahren; in England in 6 Jahren statute oflimitatiolls 21 Jac. I c. 16 (Ohalmers 
S. 270). In Fr~ankreich Art. 189, code civil Art. 2275 (Lyon Caen et Renault 
IV Nr. 4501, Belgien Art. 82, Holland Art. 206 murs der Wechselschuldner, der 
sich auf die Veljährung beruft, auf Verlangen des Gläubigers anch noch beschwören, 
dafs die Schuld wirklich getilgt sei, dafs er ihm also nichts schulde, sonst wird 
er zur Zahlung verurteilt, so dafs die Veljährung für sich allein nicht genügt, sondern 
blofs eine den Gegenbeweis zulassende gesetzliche Präsumtion der Liberierung zur 
Folge hat; gegen dieses System Vidari NI'. 449. S. noch Bd. I S. 227 Note 2. 

2 S. Bd. I S. 383. 
3 Staub zu Art. 77 § 8; Hoffmanll S. 560, 561; Hartmann S. 453; 

O.H.G. Stuttgart 1867, O.A.G. Dresden 1869 Borchardt Zus. 714e; dagegen 
Thö 1 § 194 S. 787. 

4 S. oben S. 490; Thöl § 194 S. 787. 
5 S. oben S. 29; Sta u b zu Art. 77 § 8; öst. obst. Ghf. 1876 Ozele chowsky Nr.130. 
6 Dernburg § 252 Note 18; Volkmal' u. Löwy S. 269, 273; Staub zu 

Art. 77 § 11; dagegen T h ö I § 19.5 S. 789. 
7 S. oben S. 245; Dernburg § 252; Staub zu Art. 77 § 11; Grawein 

S.88; Oanstein § 26 Anm. 23. Vgl. noch Bd. I S. 229 Note 8. 
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Die Berechnung der Veljährungsfristen erfolgt nach der in Art. 32 
anerkannten modernen Vulgär berechnung, die der deutschen Rechts
anschauung und dem Geiste der Wechsel ordnung entspricht. Der 
Verfalltag (Art. 77, 100) ist daher nicht mitzurechnen 8 • 

2. Gegen den Trassanten und gegen einen Indos
san t e n. Die Regrefsklage gegen den T ras 8 an t e n und gegen einen 
In dos san t e n verjährt in drei, je nach der geographischen Ent
fernung des Zahlungsortes oder des Wohnortes des Regrefs
neh111e1'8 - mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Kommunikation -
verschieden 9 abgemessenen, kurzen Fristen (Art. 78, 79) 10. 

8 Ebensowenig der Tag des erhobenen Protestes (Art. 78), der Tag der Zahlung 
(Art. 79), der Tag der Klageanstellung oder Klagebehändigung (Art. 79). Ist der 
Wechsel am 15. }Iärz 1894 fällig; so endigt die Verjährungsfrist gegenüber dem 
Acceptanten am 1.5. März 1897. Das Recht aus dem Skriptnrakte des Acceptanten 
wird daher auch dann noch in Sicherheit gebracht, wenn die Klage erst am 
1.5. März angestellt oder in Österreich behändigt wird. R.O.H.G. IU S. 417; 
R.G. XI S. 45, XXVII S. 80; öst. obst. Ghf. 1872, 1873, 1875, 1880, 1882, 1883 
Ozelechowsky NI'. 3, 30, 8.5, 252, 304, 330; Ob.Trib. Berlin Arch. VI S.419, 
XIV S. 193; Ob.Trib. Stuttgart Arch. XII S. 420; O.A.G. Dresden Arch. XV S. 193, 
XVII S. 410; Hartmann S. 452; dagegen Thöl § 19.5 S. 790, Lehmann S . .573 
Note 4, VolkmaI' u. Löwy S. 273, Canstein § 26 S. 398 Anm. 37, Staub zu 
Art. 77 § 10, Art. 78 § 3, öst. obst. Ghf. 1878 Ozelechowsky Nr. 230. S. Bd. I 
S. 365 fgd. 

9 Eine einheitliche, allgemeine Frist .- etwa von 18 Monaten - für die 
Indossanten hat den Vorteil, dafs der Regrefsnehmel' die freie Wahl unter den 
Regrefspfiich tigen hat, ohne befürchten zu müssen, dafs ihm, wenn er gegen 
einen Indossanten regrediert, der in einer entfernteren Zone wohnt, also länger 
haftet, ·inzwischen der Regrefs, der in kürzerer Frist verjährt, verloren gehe, und 
daCs je der In dos san t nach Ablauf dieser bestimmten Frist nnbedingt frei wird; 
allein wenn der RegreCsnehmer einen in einer en tf ern teren Zone wohnenden 
Indossanten in Anspruch nimmt, so thut er es, weil er gerade ihn für zahlungs
fahig hält; es liegt ihm daher, voransgesetzt dafs er sich übel' die Kreditwürdigkeit 
nicht getäuscht hat, nichts daran, den Regrefs gegen den Indossanten in der 
näheren Zone zu verlieren, da er, wenn er diesen für zahlungsfähig hielte, ihn 
natürlich, wie es ja am bequemsten gewesen wäre, in Anspruch genommen hätte. 
Da ferner eine einheitliche Frist von verhältnismäfsig langer Dauer sein mnfs, so 
bleibt auch in diesem Falle der Indossant lange Zeit in Ungewifsheit, ob er nicht 
noch in Anspruch genommen werden könne; sie hat aufserdem den Nachten, dafs 
jener Indossant, der erst gegen das Ende der Frist in Anspruch genommen wird, 
gegen seine Vormänner kein Regrefsrecht hat, da die Ve~jährung gegenüber allen 
Indossanten an demselben Tage (dem Protesttage) zu laufen beginnt, obgleich 
die meisten Indossanten erst viel später in die Lage kommen, die Regrefsklage 
gegen die Vormänner anzustellen. Vgl. noch Bd. I S. 227 Note 2. 

10 Rücksichtlich des letzten vVechselinhabers ist für die Dauer der Ver
jährungsfrist die Lage des Zahlungs ortes entscheidend, weil der \Vechsel im 
Augenblicke, wo der letzte Inhaber seinen Regre[s nimmt, sich am Zahlungs-

Binding, Handbuch IH. 2 II: Grünhut, Wechselrecht H. 35 
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Die Regrefsforderung 11 des let z t e n Inhabers, der Protest er
heben Hefs, vmjährt in d re i, sec h s oder ach t zeh n Monaten, und 
zwar in d re i Monaten, wenn der Wechsel in Eu r 0 p a z ah 1 bar ist, 
ausO'enommell I s I an d und die F ar ö er; in sec h s MOP.aten, wenn 

" der Wechsel in den KüstenJändern von Asie n und Afrika längs 
des Mit tell ä nd i s c h e n und Sc h war zen Meeres oder in den dazu 
gehörigen Inseln dieser Meere z a h 1 bar ist; in ach t zeh n Monaten, 
wenn der Wechse] in einem anderen auf se r e u r 0 p ä i s c h e n Lande, 
in Island oder den Faröern zahlbar ist (Art. 78). 

Die Regrefsforderung eines In dos san t e n verjährt in drei, 
sechs, achtzehn Monaten, je nachdem der Wo h no r t des Regrefs
nehmers zur Zeit des Beginns 12 der V mjährung im ersten, zweiten 
oder dritten geographischen Gebiete gelegen ist (Art. 79) 13. 

() rt e befindet. Rücksichtlich der In dos s an te n, die den Wechsel im Regref8-
wege eingelöst haben (Art. 51), ist nicht die Lage des Z ah I u n g~ 0 rt e s ~ntschei.dend, 
da nicht anzunehmen ist, dafs sie daselbst wohnen, und da SIe auch nIcht, wie der 
let z t e W echselinhaber, verpflichtet sind, sich daselbst einzufinden, sondern die 
Lage des Wohnortes des jeweiligen Regr~fsnehmers, w.eil er.von dort aus 
seine Ansprüche geltend macht; es entscheIdet denmach lllcht die Entfernung 
zwischen diesem "\Yohnorte und dem Orte, wo deIjenige Regrefspflichtige wohnt, 
gegen den er regredieren will. 'Yohllt z. B. der regrersllehmend~ Indossant~ in 
Europa, also im ersten geographischen Gebiete, so mufs er bmnen. de~ V:r
jährungsfrist VOll drei Monaten klagen, wenn au~h der verklagt: Re~rerspflIch~lge Im 
d r i t t e n geographischen Gebiete, z. B. in Amenka, wohnt. DIe FrIst kann Je nach 
df'r Lage des Zahlungsortes und des Wohnortes des Regrefsnehmers 
für den Vormann verschieden sein VOll derjenigen, die für den letzten Inhaber 
entscheidend war; so z. B. hat der letzte Inhaber 18 Monate, weil derZahlungs
-0 rt in Amerika ist, der I' 0 r man n aber nur drei Monate, weil er in 0 s t e Pr e ich 

wohnt. 
11 Füi' den Kau t ion s regrefs besteht keine Verjährungsfrist, da er ohnehin 

mit dem Verfalltage endigt. 
12 Lehmann S. 576; Staub zu Art. 79 § 2. 
13 Ebenso Ungarn §§ 85, 86; in der Schweiz Art. 804, 805 verjähren die 

Regrefsamprüche in einem Monat, wenn der Wechsel in der.Schweiz .zahlba~ 
war oder wenn der Regref8 nehmende Vormann in der SchweIZ wohnt; m dreI 
Mo~aten, wenn der eine oder andere Ort aufserhalb der Schweiz in der erste~ oder 
zweiten Zone der deutschen "\Yechselordnung, in z w ö I f Monaten, wenn er m der 
dritten Zone der deutschen "\Yechselordnung gelegen _ ist; in Skandinavien 
§ 78, 79 bestehen zwei VeIjährungsfristen (6 Monate, 12 Monate) und zw~.i Zonen 
(1. Europa auf8er Island und Faröern, 2. aufserhalb Europa, Island, Faroer). In 
Frankreich Art. 189 (Lyon Caen et Renault IV NI'. 426), Belgien Art. 82, 
Italien Art. 919 (Vidari NI'. 446), Rumänien Art. 941, Portugal. Art: 339 
verjähren auch die Regrefsansprüche in 5 Jahren vom let:-ten Akte .des gench~llC~en 
Verfahrens, vorausgesetzt, dafs sie in Frankre ich, BelgIen, Itall en, R umal1len 
durch rechtzeitige Klage gewahrt sind, oder bei der Regrefsklage gegen den Tras
santen, dars er keine Deckung gegeben, in England in 6 Jahren (Chalmers 
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Für die RegrefskJage des let z t e n Inhabers beginnt die Ver
jährung mit c1em Protesttage (Art. 78) 14, da ja der Regrefs
anspruch erst dann gerichtlich geltend gemacht werden kann, wenn 
flie Regrefsbedingungen erfü11t sind 15. 

Für die Regrelsklage eines Vor man n s beginnt die Verjährung 
jedenfalls dann (Art. 79), wenn dieser Vormann in der Lage ist, im 
K 1 ag ewe ge Remboursregrefs von seinen Vormännern zu verlangen, 
wenn er also den Wechsel, ohne auf die RegrefskJage zu warten, um 
Kosten zu vermeiden, freiwillig einlöst, so dafs sein durch die Ein
lösung bedingtes Regrefsrecht u n b e d i n g t geworden ist, vom Tag e 
{leI' Zahlung (Art. 79)16, im Sinne des Gesetzes aber auch dann 17, 

wenn oie Einlösung des Wechsels anders als durch Zahlung, z. B. 

s. 271), in Spanien Art. 950 in drei Jahren, in Chili Art. 761 in drei Jahren 
von der Fälligkeit oder in vier Jahren von dem Skripturakte an, in Holland 
Art. 207 je nach Lage des Zahlungsortes in 12, 15, 18, 24 Monaten, im Falle eines 
Seekriegs dort" wo 15, 18, 24 Monate gegeben sind, in doppelt so langer Frist, 
gegen' den Trass an ten (der nicht beweist, dars er Deckung gegeben) in 10 Jahren. 

14 Ebenso in Ungarn § 85, Schweiz Art. 804; dagegen iu Skandinavien 
:§ 78, Ho 11 a nd Art. 207 mit dem Verfall tage, 

15 Der Protesttag seIhst wird nicht mit eingere<:hnet (s. oben Note 8). Ist 
infolge der Protesterlafsklausel Protest nicht leviert, so beginnt die Veljährung mit 
dem Tage, an dem sonst der Protest spätestens hätte leviert werden müssen, wenn 
er nicht erlassen worden wäre, also mit dem letzten Protesttage. R.O.H.G. IV S. 376; 
Staub zu Art. 78 § 3; anders Volkmar u. Löwy S. 274: Die Verjährung be
ginne mit dem Tage der bewirkten Präsentation, sie stehe dem Proteste gleich. 
Allein die Präsentation kann noch am letzten Tage der Protesfrist wiederholt 
werden. - Ist ein präjudizierter 'Yechsel nachindossiert worden, so beginnt die 
Ve~jährung des durch Erfüllung der Regrefsbedingungen gewahrten Regrefsrechts 
gegen die Na chi n dos san t e n mit dem Tage der Protesterhebung - die jedoch nicht 
binnen zwei Jahren von der Ausstellung des vI' e ch seI s (so öst. obst. Ghf. 1874 
Czelechowsky Nr. 49), sondern von der des ersten Nachindossaments zu 
erfolgen hat -. Ist der präjudizierte Wechsel unter Protes terlafs nachinclossiert 
worden, so beginnt die VeIjährung nicht vom Tage des Nachindossaments (so 
Canstein I. c. Anm. 44, öst. obst. Ghf. 1870 Krall NI'. 166), sondern vom Tage, 
wo der Protest zuletzt hätte erhoben werden können, also vom letzten Tage der 
zweijährigen Sichtzeit, die vom Tage des ersten Nachindossaments zu rechnen ist. 

16 Ebenso: Ungarn § 86; S kandinavien § 79; Holland Art. 207; 
S ch w e i zArt. 805 (Einlösung oder Rückempfang im Regrefswege). Der Regrefs 
nehmende Vor man n braucht übrigens nicht den Tag der Zahlung und die Ein
haltung der Veljährungsfrist, sondern nur eventuell die Unterbrechung der Ver
jährung zu beweisen; s. oben S. 542 Note 10. 

17 Thöl § 195 S. 789; Voigt N. Arch. III S. 491; Löwy Arch. XI S. 155; 
Lehmann S. 574 Anm. 5 b; Hoffmann S. 564; Hartmann S. 450; Canstein 
L c. Anm.45; Yolkmar u. Löwy S. 275; Staub zn Art. 79 § 3; Ob.Trib. 
Berlin 1858, 1860, O.H.G. Stnttgart 1867 Borchardt Zus. 733c u. Note a, b; 
Seuffert Arch. XIV S. 276 R.O.H.G. III S. 129. S. noch Bd. I S. 229 Note 7. 
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durcn Aufrechnung, Eintragung in den Kontokorrent als Kreditpost zu 
Gunsten des Nachmanns erfolgt ist, oder wenn dem Indossanten die 
ReO'refssumme kreditiert ist lS, oder wenn der Indossant nicht infolge 

" eines Übereinkommens mit seinem Nachmanne , sondern aus einem 
anderen Grunde den Wechsel wiedererlangt hat, z. B. weil er auf 
Grund des Art. 74 den 'Yechsel einem bösgläubigen Nachmanne ab
genommen hat und durch den Besitz des Wechsels und des Protestes zur 
Erhebung der Regrefsklage gegen seine Vormänner in den Stand ge
setzt ist. 

Ist gegen den Indossanten eine Re g r e f skI a g e angestellt 
worden, so beginnt die Verjährung seiner Regrefsforderung von dem 
Tage der ihm geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung 19 

(Art. 79) 20, obgleich er vor Befriedigung des Regrefsklägers und Ein
lösung des Wechsels noch nicht in der Lage ist, selbst zur Re g re f s
k 1 ag e gegen sei n e Vormänner zu schreiten. Eben deshalb, weil 
sein Regrefsrecht wahrscheinlich lange verjährt wäre, bis er nach 
Beendigung des Prozesses den Wechsel und die andern zur Regrefs
nahme erforderlichen Papiere wieder erlangen und die Regrefsklage 
anstellen könnte - man denke z. B., dafs der beklagte Indossant in 
der ersten Zone wohnt, und dafs der gegen ihn angestrengte Prozefs 
länger als drei Monate dauert - erkennt das Gesetz (Art. 80) an, 
dafs der Beklagte die Verjährung seiner Regrefsklage auch durch den 
prozessualen Akt der S t l' e i t ver k ü n cl i gun g 21 unterbrechen könne, 

18 \Yird der mit dem Nachmanne im Kontokorrentverkehre stehende Indossant 
von dem Nachmanne mit der Regrefssumme belastet, so kann die Verjährung der 
Regref8forderung des Indossanten erst dann beginnen, wenn ihm von dieser Be
lastung Kenntnis gegeben ist und er nichts dagegen eingewendet hat; er kann nun 
jederzeit die Herausgabe des Wechsels und der anderen zur weiteren Regrefsnahme 
erforderlichen Papiere verlangen. 

19 Oder Zustellung des Zahlungsbefehls im Mahnverfahren (§ 633 Reichs-O.Pr.O., 
§ 550 öst. O.Pr.O.) oder Erhebung der Klage in der mündlichen Verhandlung (§§ 254, 
461, 471, 239 Reichs-O.Pr.O., § 232 öst. O.Pr.O., Art. 45 Einf.G.), nicht schon vom 
Tage der dem Indossanten geschehenen Streitverkündignng; s. unten S. 551 Note 5. 

2Q Ungarn § 86; Schweiz Art. 805; Holland Art. 207; Skandinavien 
§ 79 (hier auch vom Tage der Anmeldung im Konkurse dieses Indossanten). 

21 Auch wenn der beklagte Indossant die Streitverkündigung unter-
1 ä fs t, so beginnt die Ve1jährung sei n e r Regrefsklage mit dem Tage der ihm 
geschehenen Behändigung der Regrefsklage seines Nachmannes (Art. 79) nur 
dann, wenn diese letztere Klage zur Ein lös u n g des Wechsels durch den be
klagten Vormann wirklich geführt hat oder doch zu führen geeignet war, so dafs 
er durch den Besitz des Wechsels und Protestes überhaupt in die Lage kommen 
kann, sei ne Regrefsklage anstellen zu können, nicht aber auch dann, wenn der 
Nachmann mit seiner Regrefsklage zurückgewiesen oder von der Klage zurück
getreten ist (Ob.Trib. Berlin 1864 Borchard t Zus. 733 b); z. B. ein bösgläubiger 
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also dadurch, dafs er a 11 e Schuldner, die er künftig zu belangen 
beabsichtigt, schon jetzt davon in Kenntnis setzt und in den Prozefs 
beruft, damit sie im stande seien, ihr rechtliches Interesse durch Be
streitung der 'Vechselforderung zu wahren. 

Regrefsnahme nach Ablauf der dreijährigenVer
jäh run g s f l' ist (Art. 77, 100). Während die dreijährige Ver
jährungsfrist für die Wechselklagen gegen den Ace e p ta n t e n und 
den Aussteller des eigenen Wechsels (Art 77, 100) gegenüber 
allen Wechselberechtigten ein für allemal mit demselben 
Zeitpunkte, nämlich mit dem V e rf a11 tag e des Wechsels, beginnt, 
so laufen die Veljährungsfristen für die Re g r e f skI a gen für j e den 
Regrefsnehmer s u c ces s i v e von einem ver s chi e den e n Zeitpunkte 
angefangen, nämlich von dem Tage des Protestes, dem Tage der 
Zahlung oder dem Tage der Klagebehändigung an (Art. 78, 79) 22, 

so dafs, wenn eine gröfsere Anzahl "on Indossanten vorhanden ist 
und der Regrefs sich langsam abwickelt, der T ras san t oder eine!' 
der er s t e n In dos san te n, selbst wenn er in der nächsten Nähe 
des Zahlungsortes wohnt, noch lange Zeit nach dem Verfalltage dem 
Regresse ausgesetzt bleibt, unter Umständen sogar länger als drei 
Jahre nach dem Verfalltage 28, so dafs die UnbilHgkeit entstehen 
kann, dafs ein solcher Vormann, gegen den sehr spät Regrefs ge
nommen wird, einerseits zwar zur Remboursleistung gezwungen 
werden, andererseits aber wegen des inzwischen erfolgten Ablaufes 
der dreijährigen V 8ljährungsfrist sei n e Klage gegen den Ace e p -
ta n t e n verloren haben kann. Es fragt sich, ob nicht in einem 
solchen Falle der Regrefspfiichtige einwenden dürfe, dafs er, da das 
Accept durch Verjährung erloschen, auch von seiner Regrefspfiicht 
befreit sei. Die Frage ist dann zu bejahen 24, wenn die Verjährung des 

Indossatar A stellt die Regrefsklage gegen einen in der Reihe weiter zurück
stehenden Vormann D an, der, da er den Mangel der Berechtignng des Klägers A 
kennt, auf die Abweisung der Klage sicher rechnet und die S t I' e i t ver k ü n d i gun g 
gegenüber seinen Vormännern unterläfst. Wird nun der bösgläubige Kläger A 
in der That abgewiesen und später nach Art. 74 zur Herausgabe des Papieres an 
seinen unmittelbaren, gutgläubigen Vormann B, der das Papier verloren hatte, 
gezwungen, so kann, wenn nunmehr B den Vormann D im Hegrefswege in Anspruch 
nimmt, D seinerseits, trotz der früher unterlassenen Streitverkündigung, 
die Hegrefsklage gegen seine Vormänner anstellen. 

22 R.O.H.G. XXII Nl'. 97 S. 414. 
23 Man nehme an, dafs alle Indossanten der Heihe nach gerade den letzten 

Tag der ihnen zuerkannten Verjährungsfrist wählen, um die Hegrefsklage zu be
händigen; Ein ert S. 645. 

24 Das R.G. IX S. 22 Nl'. 4 bejaht die Frage ganz allgemein; ebenso Stau b 
zu Art. 77 § 9. 
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Accepts durch ein Verschulden des Regrefsnehmers oder 
eines seiner Na c h m ä n n er, nicht durch blofsen Zufall, eingetreten ist; 
denn die Herausgabe des Wechsels in ordnungsmäfsigem, also auch 
rücksichtlich der in dem Papiere enthaltenen Skripturakte rechtlich 
unversehrtem Zustande erscheint als eine Pflicht des Regrefsnehmers 
(Art. 54), damit der Regrefspflichtige seinerseits in der Lage sei, die 
Rechte aus allen auf den Wechsel während seines Umlaufes ge
setzten Skripturakten, und zwar nicht blofs, so weit sie dem Wechse! 
bereits anhafteten, als der nunmehr in Anspruch genommen,.e Regrefs
pftichtige den y . .,T echseJ weiterbegab , wechsel rechtlich geltend zu 
machen. Der Regrefsnehmer soll daher den Regrefs rechtzeitig aus
üben, so dafs auch der in Anspruch genommene Regrefspftichtige 
noch in der Lage ist, seinerseits die Unterbrechung der Veljährung' 
o'eaen den Acceptanten zu bewirken, was ja übrigens sofort durch 
,.., '" 
Streitverkündigung geschehen kann. Der Regrefs fällt dem-
nach weg, wenn der Regrefsnehmer durch sein Verschulden 25 nicht. 
mehr im stande ist, dem Regrefspftichtigen das Accept als ein nicht 
erloschenes zu gewähren; dem Regrefsnehmer bleibt in diesem Falle 
nur die Klage nach Art. 83 26 • 

S 140. 

Unterbrechung der Verjähl'llng 1. 

Eine zu lange Dauer der Wechselverpftichtung wird dadurch 
wirksam hintangehalten, dafg nach Art. 80 die Verjährung nur durch 
zwei gerichtliche Akte unterbrochen werden kann: 

25 Ist die Verjährung durch Verschulden eines Nachmannes eingetreten, so 
war der Vormann nicht regrefspfiichtig, kann daher durch die dessellungeachtet 
vorgenommene Einlösung des Wechsels nicht selbst regrefsberechtigt werden. 

26 Allerdings wird so die Verjährungsfrist der Regrefsansprüche in gewissen 
Fällen anf das Mafs der Verjährungszeit des Anspruches gegen den Acceptanten 
herabgesetzt, obwohl das Gesetz die Verjährung dieser Ansprüche ganz unabhängig 
von einander geordnet hat; allein es liegt darin keine Härte gegen den Regrefs
nehmer, wenn er dafür aufzukommen hat, dafs aus seinem Verschulden oder dem 
eines Na c h man n es der 'W echselnicht unversehrt ausgeliefert werden kann; genug, 
dafs der regrefspfiichtige Vormann die Gefahr zu tragen hat, wenn das Accept 
durch Zufall verjährt ist. -- Argentinien Art. 848 bestimmt, dafs die Verjährung 
in drei Jahren vom Verfalltage eintrete, dafs aber das Recht aus dem Skripturakte 
(des Trassanten, Acceptanten, Indossanten, A valisten) in vier Jahren - nach der 
Ausstellung, Acceptation, Indossierung .. Avalierung - erloschen sein soll. 

1 Strafs, Arch. IX S. 51; Hoffmann Arch. XII S. 36l. S. noch Bd. I 
S, 230 Noten 12, 13. 

• 
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1. nur durch die Behändigung 2 der Klage - auf Zahl
lung oder Deposition, auch der Feststellungsklage a - und 

2. nur durch die vom Be k lag t e n - nicht vom Kläger 
geschehene S t 1'ei t v erk ü nd i gu ng 4. 

Der Vor man n, dem der Streit verkündigt worden ist, braucht 
seinerseits nicht den Streit zu verkündigen 5, um seine künftige, 
eventuelle Regrefsnahme zu sichern. 

Die Eröffnung des Konkurses über den Wechselschuldner genügt 
nicht zur Unterbrechung der Verjährung, 6 , w ohl aber die An
me I dun g der Wechselforderung im Konkurse 7. 

2 So auch nach dem neuen Civ.Pr. in Österreich § 232, Art. 45 Einf.G., 
ebenso Skandinavien § 80. In Deutschland genügt jetzt schon die A n
stellung der Klage, Reichs-C.Pr.O. § 13 Einfg., natürlich auch der mündliche 
Vortrag der Klage (§ 254, 461, 471 R.O.Pr.); Stanb zu Art. 80 § 3; ebenso 
Ungarn § 87; Schweiz Art. 806. Durch die Anstellnng oder Behändigung der 
auf einen T ei I der Wechselforderung gerichteten Klage unter Vorbehalt der Rest
forderung wird die Wechselverjährung in Bezug auf den nicht eingeklagten Rest
betrag nicht unterbrochen; Ob.Trib. Berlin 1860 Borchardt Zns. 741b; R.G. X 
S. 104; S tau b zu Art. 80 § 9. Im Falle der Abwesenheit des Schuldners genügt 
öffentliche Ladung, Zustellnng an den Abweseuheitspfieger (öst. obst. Ghf. 1872, 
1874 Ozelechowsky Nr. 3, 52, 58), rücksichtlich der Erben an den Verlassen
schaftskurator (R.O.H.G. XIX S. 314), 

3 R.O.H.G. VIII S. 147; Staub zu Art. 80 § 4; § 231 R.O.Pr.; deutsch. 
bürgl. Gb. § 209. 

4 Deutsch. bürgl. Gb. § 209 P. 4. 
5 Anders Hoffmann S. 570, Kreis S. 157, Canstein § 26 S.400, Stanb 

zu Art. 79 § 4, die im Widerspruche mit dem Wortlaute und Geiste des Gesetzes 
behaupten, dars die Verjährung gegen den Litisdenuntiaten vom Tage der ihm 
geschehenen Streitverkündigung beginne, da sie als Ladung gelte; dagegen T h ö 1 
§ 196 S. 792; Ungarn § 87 AL 2. Rücksichtlich des Litisdenuntiaten kann von 
der Notwendigkeit eiuer Unterbrechung der Veljährungsfrist in Beziehung auf 
seine Regrefsforderung nicht die Rede sein; denn für die Regrefsforderung eines 
Vor man ne s beginnt der Lauf der Verjährungsfrist nnr, entweder von dem Tage, 
wo er den Wechsel freiwillig gezahlt hat, also bevor eine Klage gegen ihn 
angestellt ist, oder wenn er sich auf die Regrefsleistung klagen läfst, von dem 
Tage der ihm in diesem Prozesse geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung 
(Art. 79). In der That wäre es ganz zwecklos, dem Litisdenuntiaten die 
Streitverkündigung aufzuerlegen; seine Stellung ist eine andere, als die des - bereits 
auf Regrefsleistung geklagten - Litisdenuntiantell; für ihn besteht noch kein Streit; 
es ist ja auch noch ganz ungewifs, ob er überhaupt den Wechsel im Regrefswege 
werde einlösen müssen, ob er also überhaupt eine der Verjährung ansgesetzte 
Regrefgforderung wieder erlangen werde. 

6 Anders U n gar n § 89, wo infolge der Konkurseröffnung, solange der Konkurs 
dauert, die Verjährung nicht beginnt, also gehemmt wird, und die begonnene unter
b roch e n wird. 

7 Die Unterbrechung wirkt sowohl gegen die ::\'[asse als auch gegen den 

.. 
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Durch die Klageanstellung innerhalb der Veljährungsfrist kann 
eine Unterbrechung des Laufes dieser Frist nur dann herbeigeführt 
werden, wenn die Klage wirklich zu Recht besteht, also nicht. wenn 
die Klage z. B. wegen eines Formfehlers als nichtig erscheint, oder 
wenn sie z. B. wegen Unzuständigkeit des Gerichts 8, wegen 
mangelnder gesetzlicher Vertretung, wegen Unzulässigkeit des Wechsel
prozesses 9 zurückgewiesen wird, oder wenn der Kläger die Klage zu
rückzieht 10. In solchen Fällen ist die Unterbrechung als nicht ge
schehen anzusehen, daher ist auch die vor der Klageanstellung 
bereits abgelaufene Zeit bei der Berechnung der Verjährungsfrist 
mitzuzählen. 

In der aufsergerichtlichen Mahnung oder sogar Protesterhebung 
mangels Zahlung 11 liegt ebensowellig ein Unterbl'echungsgrund der 
Verjährung, als in der tlchuldanerkennung 12, in der Teilzahlung oder 

Gemeinschuldner; Lehmann S. 577 Note 12; Staub zu Art. 80 §§ 12, 19; Reichs
Konk.O. § 13 Einf.G. § 3; Skandinavien § 80; Schweiz Art. 806. In Öster
reich bewirkt die Anmeldung blofs Hemmung der Verjährung, wenn die Forderung 
nicht als liquid anerkannt wird (§ 8 Konk.O.), und zwar vom Tage der Anmeldung 
bis zu dem Tage, an dem die zur Einleitung oder IViederaufnahme des Prozesses 
erforderlichen Belege dem Gläubiger zurückerstattet werden. Die Unterbrechung 
durch Anmeldung im Konkurse gilt als nicht erfolgt, wenn die Anmeldung zurück
genommen wird (d euts eh. bürgl. Gb. § 214). 

8 Öst. obst. Ghf. 1879 Czelechowsky NI'. 234; anders Stanb zu Art. 80 
§ 6; für Italien Vidari Nr. 450. 

9 Anders Staub zu Art. 80 § 8 (es beginne eine neue Yeljährung mit der 
Rechtskraft des Urteils), R.G. V S. 122, XXIV S. 202. 

10 Ebenso Staub zu Art. 80 § 10; Volkmar u. Löwy S. 277; Hartmann 
S. 455; Canstein 1. c. Anm. 29; R.G. XXXIII S. 397; anders mit Rücksicht auf 
das preufs. Landr. I 9 § 554 R.O.H.G. XXIII S. 406, V S. 276; öst. obst. Ghf. 
1858 Peitler,Kr. 138, 1874 Czelechowsky Nr. 46; deutsch. bürgl. Gb. § 212 
Abs. 2 bestimmt, dafs, wenn der Berechtigte binnen 6 Monaten von neuem Klage 
erhebt, die erste Klageerhebung ihre IVirksamkeit rücksichtlich der Unterbrechung 
der V8!jährung wiedererhält. Die Unterbrechung durch Zustellung eines Zahlungs
befehls im Mahnverfahren gilt als nicht erfolgt, wenn die "Wirkungen der Rechts
hängigkeit erlöschen (deutsch. bürgl. Gb. § 213, R.C.Pr. § 637, 641, 635). 

11 Anders für Italien Vidari Nr. 452, der auch einen verspäteten Prote8t 
zur Unterbrechung für genügend hält. 

12 In Frankreich Art. 189 (Lyon Caen et Renault IV Nr. 434), Bel
gien Art. 82, Ital i en Art. 916 (Vi dari Nr.452, 454), R umäni en Art. 938 wird 
die Verjährung nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts, also auch durch 
jede Art Anerkennung, unterbrochen. Darüber tadelnd für Italien Bolaffio in 
Schupfer's Rivista V S. 4, Vidari Nr, 450. Liegt in der Anerkennung Novation 
(Substitution eines neuen Rechtstitels an Stelle des Wechsels), so beginnt nunmehr 
die gemeinrechtliche dreifsigjährige Veljährnng, nicht die wechselrechtliche von 
5 Jahren; Frankreich Art. 189; Belgien Art. 82; Vidari Nr.454; Lyon 
Caen et Renault IV Nr. 440, 446. 
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überhaupt in einem die Wechselschuld betreffenden Vertrage zwischen 
Gläubiger und Schuldner (Vergleich, Prolongation u. s. w.). 

Wiederbeginn der Verjährung. Durch die Unter-
brechung hat der Wechsel gläubiger seinen Anspruch in Sicherheit 
gebracht, da er auch dann bestehen bleibt, wenn sonst die Ver
jährungsfrist während des Prozesses 1 den der betreffende Wechsel
gläubiger führt, abgelaufen wäre. Der Anspruch wird insofern 
perpetuiert 13; allein die Unterbrechung wirkt nicht dauernd; der 
Wechselgläubiger darf es bei der durch den einmaligen Unter
brechungsakt bethätigten Diligenz nicht bewenden lassen, da es dem 
Geiste des Gesetzes entspricht, dafs, sobald sich der Gläubiger in 
der weiteren Rechtsverfolgung unthätig zeigt, sofort die weitere 
Wirkung des Unterbrechungsgrundes wegfalle und die Veljährungs
frist wieder neu zu laufen beginne. 

Diese neue Frist beginnt im Falle der Unterbrechung durch 
K 1 ag e b eh ä nd i gun g zwar nicht, so lange der gehörig fortgesetzte 
Prozefs noch in Schwebe ist 14, wohl aber, sobald feststeht, dafs der 
Kläger den anhängig gemachten Rechtsstreit, sei es auch infolge einer 
Vereinbarung, liegen läfst 15, und zwar von der letzten Prozefshand
lung der Parteien oder des Gerichts angefangen, also nicht erst mit 
Ablauf der vereinbarten Ruhezeit 16. 

13 G aj u s 1. 139 pr. de reg. jur.: Omnes actiones quae tempore pereunt, 
semel inclusae judicio, salvae permanent. 

14 Die Unterbrechung durch Zustellung des Zahlungsbefehls im Mahnverfahren 
dauert fort his zur Rechtskraft des Vollstreckungsbefehls oder bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung des an das Mahnverfahren sich anschliefsenden Rechtsstreits (d e 11 t s c h. 
bürgl. Gb. § 209 P. 1, § 213, R.C.Pr. § 633, 637, 641). 

15 Auch in diesem Falle bleibt die Unterbrechung der Verjährung wirksam; 
es beginnt nur eine neue Veljährung; öst. obst. Ghf. 1885 Czelechowsky NI'. 387. 

16 Deutsch. bürgl. Gb. § 211; Staub zu Art. 80 § 16; R.G. XXXII S. 355; 
öst. obst. Ghf. 1878, 1883 Czelechowsky Nr.226, 344; ebenso für Frankreich 
Lyon Caen et Renault IV Nr. 437; für Italien Vidari Nr. 450, 454; anders 
öst. obst. Ghf. 1878,1889 Czelechowsky Nr. 204, 540; § 211 deutsch. bürgl. Gb. 
bestimmt, dafs die nach der Beendigung der Unterbrechung beginnende neue 
Verjährung dadurch wieder unterbrochen wird, dafs eine der Par t eie n (nicht das 
Gericht) den Prozefs durch prozessualisch wirksame Handlungen (Ladungen, Zu
stellungen) weiter betreibt. - Im Falle der An m eId u n g im K 0 n kur s e beginnt in 
Deutschland eine neue Vet;jährung, wird in Österreich die blofs gehemmte, 
alte Veljährung wieder fortgesetzt. sobald der Konkurs beendigt ist, ohne dafs die 
angemeldete Forderung festgestellt worden ist (d e u ts eh. hürgl. Gb. § 214); ebenso 
für Frankreich Lyon Caen et Renault IV Nr. 442; öst. obst. Ghf. 1876 
Czelechowsky Nr. 135 hält nicht den Tag der Konkursaufhebung, sondern erst 
den Tag der Verständigung des Gläubigers für entscheidend; anders ders. 1890 
ebd. NI'. 581. 

f , , 
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Im Falle der Unterbrechung durch Streitverkündigung 
beginnt die neue Verjährungsfrist, sobald der Vor pro z e fs, in dem 
die Streitverkündigung erfolgt, durch re c h t s k r ä ft i g e s Ur t eil 
beendigt ist 17. 

Dauer der neuen Verjährungsfrist. Die neue Ver
jährungsfrist, die nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes für das 
Recht aus dem Skripturakte 18 wieder zu laufen beg'innt, kann im 

17 Also erst mit der Rechtskraft des let z t e n verurteilenden Erkenntnisses 
in dem vom Litisdenuntianten geführten Vorprozesse. So ausdrücklich Ungarn. 
§ 87, deutsch. bürgl. Gb. § 215. Die Unterbrechung gilt hier als nicht er
folgt, wenn nicht binnen 6 Monaten nach der Beendigung des Prozesses Klage auf 
Befriedigung oder Feststellung des Anspruchs erhoben wird. Hartm ann S. 458; 
Volkmar u. Löwy S. 271; Canstein 1. c. Anm.32; Staub zu Art. 80 § 18; 
R.O.H.G. XVI S. 362. Allerdings ist damit der Übelstand verknüpft, dafs die 
weiteren Vormänner dann, wenn der Prozefs, in dem der Streit verkündigt wurde, 
sich lange hinausziehen sollte, sehr lange verhaftet bleiben; allein erst, wenn der 
Litisdenuntiant infolge rechtskräftiger Verurteilung im Vorprozesse den 
Wechsel einzulösen gezwungen war, ist er in der Lage, den Regrefsanspruch 
gegen den Litisdenuutiaten geltend zu machen, daher auch erst jetzt der Beginn 
des neuen Laufes der Verjährungsfrist überhaupt begründet ist. Ist übrigens der 
Vorprozefs im Einverständnis mit dem Litisdenuntianten liegen gelassen 
worden, so beginnt die Verjährung schon früher von neuem zu laufen, nämlich mit 
der let z t e n Prozefshandlung der Parteien oder des Gerichts im Vorprozesse, da 
die Säumnis in der Rechtsverfolgung dem Litisdenuntianten selbst zur Last 
fallt. Die Dauer des Vorprozesses mufs, solange er gehörig fortgesetzt wird, bei 
der Frage, wann der Lauf der neuen Veljährungsfrist zu beginnen habe, ent
scheidend in Betracht kommen. Der Lauf der Verjährungsfrist gegen den Litis
denuntianten beginnt auch dann von neuem, wenn er den Wechsel vor der Ver
urteilung im Vorprozesse eingelöst hat; der Tag der Zahlung mufs ihm gegenüber 
bewiesen werden; denn da die Verjährung durch die Streitverkündigung unter
brochen erscbeint, so mufs der Regrefspfiichtige seine dessenungeachtet vorgebrachte 
Einrede der Veljährung begründen, also den Abi auf der Verjährungszeit, daher 
auch den Tag des Wiederbeginnes der Veljährung beweisen; Hartmann 
S. 452 Anm. 19; dagegen Canstein 1. c. Anm. 31; Hoffmann S. 566. 

18 Es besteht kein Grund dafür, dars es von der Willkür des Gläubigers ab
hängig sein soll, durch die gerichtliche Unterbrechung durch Klage oder Streit
verkündigung , selbst wenu er den Rechtsstreit hinterher liegen gelassen hat, die 
Wirkung hervorzubringen, dars nunmehr für das Recht aus dem Skripturakte an 
Stelle der kurzen wechselrechtlichen die dreifsigjährige Verjährungsfrist zu treten 
habe. Anders verhält es sich, wenn der IVechselgläubiger sein Forderungsrecht 
nicht blofs auf Grund des Skripturakts, sondern auch auf Grund eines neuen selb
ständigen Rechtstitels - also nicht im Vlfechselprozesse - geltend macht, so auf 
Grund einer durch Urteil, oder durch eine auch gegenüber dem Gemeinschuldner, 
nicht blofs gegenüber der Konkursmasse, wirksame Liquiderklärung, oder durch 
Zwangsvergleich im Konkurse erfolgten Feststellung der Wechselverpfiichtung. Für 
den Wechselgläubiger besteht In diesen Fällen kein Zwang, sein Recht innerhalb 
jener kurzen Verjährungsfrist geltend zu machen, die im Interesse des Wechsel. 
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Geiste des Gesetzes keine andere sein als jene, die nach den Vor
schriften des Gesetzes unterbrochen wortlen ist, also nur die seI b e 
kurze, w e c 11 seI r e c h t 1 ich e Ver jäh run g s fr ist 19. 

'Yirkung der Unterbrechung oder Hemmung der 
Ve rj ä h ru n g. Die Unterbrechung oder Hemmung des Laufes der 
V 81jährungsfrist tritt bIMs zum X achteile jenes Wechsel s c h u 1 d ne I' s 
ein, rücksichtlich dessen der Unterbrechungs· oder Hemmungsgrund 
eingetreten ist 20, also wenn ein In d os san t mit der Regrefsklage in 
Anspruch genommen, oder wenn ihm der Streit verkündigt, oder 
wenn in dessen Konkurs die Regrefsforderung angemeldet worden 
ist, weder zum Nachteile seiner Vor m ä n n er, noch zum Nachteile 
seiner Na c h m ä n n er, die selbst zugleich Vormänner des Regrefs
klägers, des Streitverkündenden , oder des anmeldenden Konkurs
gläubigers sind, noch zum Nachteile des Acceptanten oder des 
Aus s te 11 er s des ei gen e n Wechsels 21. Die Verpflichtung eines jeden 

verkehres blofs dann zu gelten hat, wenn der WechseJgläubiger das Recht auf 
Grund des Skripturakts allein geltend machen will; für die Forderung aus 
einem anderen Rechtstitel gilt die Veljährung des bürgerlichen Rechtes, daher 
selbstverständlich das bürgerliche Recht auch für die Unterbrechung dieser Ver
jährung in Betracht kommt. Deutsch. bürgl. Gb. § 218; R.O.B.G. In S. 118, 
IV S. 374, XI S. 67, XIII S. 269; vgl. S tau b zu Art. 80 § 16, § 19; ebenso für 
Frankreich Lyon Caen et Renault IV NI'. 436, anders für den Zwangs
vergleich im Konkurse NI'. 442 (Wiederbeginn einer blofs fünf jährigen Verjährung). 

19 Deutsch. bürgl. Gb. §§ 217, 218; R.O.H.G. V S. 276, VII S. 135, XIII 
S. 270, XXIII S. 407; R.G. XXXII S. 358; O.AG. Dresden, App.G. Nürnberg, 
O.A.G. Jena bei Bo1'chardt Zus. 761 Note, 762a; Dernburg § 252; Volkmar 
u.Löwy S.277; Hoffmann Arch.XII S.360j Staub zuArt80§20; Canstein 
1. c. Anm. 29. In Schweiz Art. 807 (drei Jahre auch für die Regrefsklage), 
Chili Art. 762 (vier Jahre). Dafür dafs die bürgerliche Ver:jährung gelte: Thöl 
§ 196 S. 795 (anders aber Note 29); Brauer Arch. XI S. 118. S. noch Bd. I 
S. 230 Note 14. 

20 Ebenso: Sc h weiz Art. 806; U nga 1'n § 87; Skan di na vien § 80; Italien 
Art. 916 (Vidari Nr. 456); Rumänien Art. 938; für Frankreich Lyon Caen 
et Renault IV NI'. 443, 444, 446; Argentiniell Art. 848; Einert S. 613; 
Thöl § 196 S. 794; Hartmann S.457; Dernburg § 252; Canstein 1. c. 
Anm. 36; R.O.H.G. V S. 361, XIX S. 314. 

21 Daher läuft die Verjährungsfrist für die Wechselforderung des Klägers, 
ausgenommen gegenüber dem Beklagten, gegenüber allen anderen IVechselschuldnern 
weiter, auch gegenüber jenem, dem der Streit verkündet worden ist; ebenso läuft 
die Verjährungsfrist für die Wechselforderung des Streitverkünders oder des an
meldenden Konkursgläubigers gegenüber allen anderen Wechselschuldnern weiter, 
ausgenommen gegenüber jenem, dem der Streit verkündet worden, resp. der Masse 
und dem Gemeinschuldner, und wenn rücksichtlich eines Skripturaktes Avalisten 
da sind, so wird durch die gegen den Hauptschuldner oder einen Avalisten an
gestellte Klage der Lauf der Veljährungsfrist zum Nachteile der anderen Mitunter
zeichner nicht unterbrochen; s. oben S. 29; R.O.H.G. XIX S. 311, XXII S. 413; 
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Wechselschuldners beruht auf seinem eigenen, successiven 22 

S k r i p tu I' akt e, der eine selbständige, von den anderen unabhängige 
Wechselverpflichtung erzeugt, so da[s die Verjährungsfrist rücksichtlich 
jedes Skripturakts speciell eingehalten werden mufs und die Klage 
gegen den einen Wechselschuldner auf die anderen 'Yechselschuldner 
nicht zurückwirkt 23. Da für jeden Regrefsgläubiger der Lauf 
der Verjähnmgsfrist für seine Regrefsklage gegenüber' d e 111 seI ben 
Regrefsschuldner selbständig beginnt, für den 1 e tz t e n Inhaber mit 
dem Protesttage, für einen Vor 111 a n n mit dem Tage der Einlösung 
oder der ihm geschehenen Klagebehändigung, resp. Ladung, so gereicht 
auch die Unterbrechung des Laufes der V81jährungsfrist gegenüber 
einem Regre[sschuldner nur zum Vorteile jenes Regrefs g 1 ä u bi ger s, 
der den Unterbrechungsakt diesem Regrefsschuldner gegenüber selbst 
gesetzt hat, nicht auch zum Vorteile an der e r Regrefsgläubiger 24 

gegenüber diesem Regrefsschuldner 25 (Note 25 s. S. 557). 

für Italien Vidari NI'. 456; anders für Frankreich in Beziehung auf Avac 
listen Lyon Oaen et Renault IY Nr. 445. 

22 S. oben S. 445. Es ist dies verschieden von dem Falle, dafs mehrere 
Mitschuldner zur Zahlung derselben Schuld auf Grund einer Allen gemeinschaft
lichen Willenserklärung verpflichtet erscheinen, wodurch unter den Mitschuldnern 
ein engeres Verhältnis obwaltet. Auch hier wirkt aber nach deutsch. bürgl. Gb. 
§ 425 die Veljährung, ihre Unterbrechung und Hemmung nur für und gegen den 
Gesamtschuldner, in <d es sen Per s 0 n sie eingetreten. 

23 Der Zweck des Gesetzes, die \Vechselschuldner sobald als möglich von 
ihrer Verpflichtung aus dem Wechselskripturakte zu liberieren, wäre nicht erreicht, 
wenn es dem Wechselillhaber gestattet wäre, dadurch, dafs er nach Belieben einen 
Wechselschuldner herausgreift und mit der Klage rechtzeitig innerhalb der Ver
jährungsfrist in Anspruch nimmt, sich auch das Recht gegen alle anderen W echsel~ 
schuldner für eine lange Zeit über die Veljährungsfrist hinaus zu wahren. Es stände 
dies auch im Widerspruche mit dem Principe, auf dem Art. 80 beruht, dars der 
Lauf der Veljährungsfrist gegenüber einem vI' echselschuldner nur dann unter
brochen wird, wenn ihm speciell durch rechtzeitige Zustellung der Klage, oder 
durch Streitverkündigung innerhalb der Veljährungsfrist die rechtliche Möglichkeit 
gegeben worden ist, VOll dem Inhalte der Klage Kenntnis zu nehmen, deren Recht
mäfsigkeit zu prüfen und sich auf den Prozefs einzulassen. 

24 Daher kann sich ein Vormann, der den vVechsel im Regrefswege zurück
erlangt hat, einem Regrefsschuldner gegenüber, den er in Anspruch nimmt, nicht 
daranf berufen, dafs schon sein Na c h m a 1111 cl i e sem Regrefsschuldner gegenüber 
durch rechtzeitige Anstellung der Klage innerhalb der Verjährungsfrist das Recht 
aus dem \Vechsel gewahrt, und dafs also dieser Regrefsschuldner in folge dieser 
Klage des Nachmannes schon authentische Kunde über das Schicksal des Wechsels 
erlangt habe. Der Vormann mufs vielmehr die Vel:iährungsfrist für sei n e Regrefs~ 
klage selbständig einhalten, er mufs daher, wenn er in der ersten geographischen 
Zone wohnt, die Regrefsklage binnen drei Monaten von dem Tage gerechnet 
anstellen, an dem ihm die Regrefsklage des Nachmannes zugestellt worden ist, 
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Auch durch die Anstellung der Wechselklage eines Wechsel
gläubigers gegen den Acceptanten oder Aussteller des 
eigenen Wechsels wird der Lauf der Verjährungsfrist blofs zu 
Gunsten des prozessual thätigen, nicht auch zu Gunsten der anderen 
Wechsel gl ä u bi. ger, der Vormänner oder N achmänner des Klägers 
gegenüber dem Acceptanten oder dem Aussteller des eigenen 
Wechsels 26, unterbrochen 27. 

§ 141. 

Das Recht aus dem präjudizierten und verjäbrten Wecbsel. 
Die wecbselrecbtlicbe Bereicherungsklage 1. 

Infolge der Präjudizierung oder V61jährung ist naeh den Grund
sätzen des formalen, reinen Wechsel rechts jede weehselmäfsige Ver
pflichtung aus dem betreffenden Wechsel weggefallen. Nach an
gemeinen Rechtsgrundsätzen erscheint es aber als unbillig, wenn der 

es wäre denn, dafs er durch Streitverkündigung den Lauf dieser V mjähl'ungsfrist 
unterilrochen hätte. Ein solcher Vormann mufs zur Wahrung seiner RegrefskJage 
diese dreimonatliche Veljährungsfrist gegenüber sei n e m V 0 I' man n e auch dann 
selbständig einhalten, also binnen diesel' Frist die Regrefsklage anstellen oder durch 
selbständigen prozessualen Akt den Streit verkünden, obgleich er gleichzeitig mit 
diesem Vormanne in derselben Klage ihres Nachmannes mitbeklagt war. S ta u b 
zu Art. 79 § 5, Art. 80 § 22; Oanstein Anm. 30; R.O.H.G. V S. 361, XIII S. 270, 
XXII S. 413; anders Hoffmann S. 570, ders. Arch. XII S.351. Das prozessuale 
Vorgehen des Dritten ist nicht geeignet, den selbständigen, prozessualen Akt des 
späteren Regrefsklägers zu ersetzen und das eigene Versäumnis in der Rechts
verfolgung aufzuheben. Hat jedoch der Vormann den \Vechsel als blofser Rechts
nachfolger des Nachmannes, z. B. durch Indossament nach Protest er
langt, so kommen ihm die von dem Nachmanne gegen einen Regreisschuldner ge
hörig begonnenen, gerichtlichen Schritte zu gute; er darf sich daher diesem Regrefs
schuldner gegenüber auf die Einhaltung der Verjährungsfrist durch den Nachmann, 
von dem er sein Recht ableitet, berufen. 

25 Thöl § 196 S. 794; Staub zn Art. 80 § 22; anders in Skandinavien 
§ 80, wo die Unterbrechung auch zu Gunsten aller Vormänner wirkt. 

26 Nicht gegenüber dem nicht beklagten Mit a c ce p t an t e n oder dem nicht 
beklagten Mitaussteller des eigenen \Vechsels. 

27 D e u t s c h. bürgl. Gb. § 429 Al. 3, anders T h ö I § 196 S. 794. 
1 Renaud Arch. f. civ. Pr. XLVI S. 359, XLVII S. 1; Grävell Arch. I 

S. 115; Koch Arch. II S. 32; Jacobi Arch. IX S. 26; Swoboda Arch. XV 
S. 290, ders. Arch. N. F. I S. 26, ders. Oentr. Org. VIII S.385; Lad e n bur g 
Arch. X S. 20; Wolff Arch. XVI S. 380, ders. Oentr. Org. N. F. V S. 153; 
Siebenhaar Arch. XVIII S. 1; Löwy in Gruchot VI S, 189<; Hoffmann in 
Goldschmidt I S. 224; Schaub erg ebd. XI S. 295; pfersche in meiner Zeitsehr. 
XI S. 273. Vgl. noch Bd. I S. 199 Note 97. 
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T ras san t, der für das von ihm ohne Kosten geschaffene Papier 
Val u t a empfangen hat, auch dann, wenn er seiner Verpflichtung, 
dem Bezogenen als Äquivalent D e c ku n g zu besorgen, llicht nach
gekommen ist, also gar kein Opfer für die Honorierung des Papiers 
gebracht hat, infolge der durch Präjudizierung oder Veljährung ein
getretenen Erlöschung des Wechsel anspruchs aus seinem Skripturakte 
definitiv liberiert bliebe und sich so auf ungebührliche Weise he
reichem könnte, obgleich der gegenwärtigeWechselinhaber beim Er
werbe des Papiers Val u ta gegeben, seinerseits aber gegen das 
Papier keine Zahlung empfangen hat. Als ebenso unbillig erscheint 
es, wenn dem Ace e p t an te n - dem Aus s tell e l' des ei gen e n 
Wechsels - blois deshalb, weil sich der Wechsel inhaber ein Ver
säumnis (Art 43) zu Schulden kommen, oder weil er die dreijährige 
Veljährungsfrist verstreichen Hels, ohne in der gesetzlich (Art. 80) 
vorgeschriebenen Weise prozessual thätig zu sein, in der ihm von 
dem Trassanten übermachten, aber nicht ihrer Bestimmung gemäfs 
verwendeten Deckung, oder in der ihm vom Remittenten gegebenen 
Valuta ein ungebührlicher Gewinn verbliebe. 

Die Wechselordnung (Art. 83) 2 gewährt daher dem Wechselinhaber 
auch noch aus dem schon erloschenen Skripturalüe eine Forderung, jedoch 
nur gegen den Trassanten und den Acceptanten - den Aus
steller des eigenen Wechsels - und auch gegen sie nur in
soweit 8 , als sie sich sonst mit dem Schaden des Wechsel
i n hab e l' s beI' ei c her n w Ü l' den, so dars sie also nicht, wie vor 
eingetretener Präjudizierung oder V8ljährung, b10fs auf Grund des 
Skripturakts gemäfs dem In haI t e des Skripturakts, sondern zwar noch 
auf Grund, d es er] os ch enen Skriptura kts, jedoch nur unter 

"" "~~,~,~.",.,. " _h 

2 EbenSCi Ungarn § 90; Skandinavien §, 93 giebt die Klage gegen jeden 
Wechselschuldner (also auch gegen die Indossanten); Italien Art. 326 giebt die 
Klage gegen den Trassanten, gegen den Acceptanten einer domizilierten 
Tratte und gegen den AnsstE'ller eines d0mizilierten eigenen 'Yechsels mit 
genanntem Domiziliaten; ebenso Rumänien Art. 3·'>1. In Frankreich 
Art. 170, 171, 117 (Lyon Caen et Renault IVNr. 407), Belgien Art. 61,62, 
Holland Art. 108, 109, Spanien Art. 4.59, 460, 525, Chili Art. 651, 702, 
Arg en tinien Art. 621, 672, P ortuga I Art. 293 wird der präjudizierte Wechsel 
dem Trassanten gegenüber als nicht präjudiziert behandelt, ausgenommen 
wenn er beweist, dafs er Deckung gegeben habe. AbwE'ichend von allen anderen 
W.O. giebt Schweiz Art. 813, 827 die Klage auch gegen den Trassaten, 
den Domiziliaten, den Dritten, für dessen Rechnung der Aussteller gezogen 
hat, gegen den ersten Indossanten eines eigenen 'Vechsels. 

3 Die ForeIerung aus Art. 83 beruht auf der gesetzlichen Statuierung des 
h e d i n gt e n Fortbestandes einer be s chI' ä n k t e n Haftung aus dem erlo,chenen 
Skripturakte ; es würde dem Geiste des Gesetzes widersprechen, wenn es dem 
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der Beqingung der Bereicherung in Anspruch genommen 
~wel;clen können, uno zwar beschränkt biszum Maximalbetrage 
o erB er eie her u n g, die ihnen infolge der materiellen, dem Skriptur
akte unterliegenden, causa in ungerechtfertigter Weise zugeflossen ist 4. 

Der Anspruch des Art. 83 ist ein durch die Wechselordnung 
ausnah 111S wei se 5 eingeräumter wech selrech t1icher Anspruch 

Wechselinhaber gestattet wäre, aufserdem noch die Wechselskriptur als ein gül
tiges Papier anderer Art, z. B. das veljährte Accept als das Accept einer kauf
männischen Anweisung, oder den eigenen Wechsel als kaufmännischen Verpfiich
tungsschein, zu behandeln und so noch andere als die durch Art. 83 ausnahms
weise gegebenen Rechte, sei es auch im ordentlichen Prozesse, geltend zu machen. 
Thöl § 197 S. 798; Lehmann § 144; Staub zu Art. 83 § 34; Wolff Centr. 
Org. V S. 153: R.O.H.G. IX S. 354, XVIII S. 188; R.G. VIII S. 41. S. noch 
Bd. I S. 230 Note 15, 16, S. 235 Note 14, 15. 

4 Für das Mafs der aus dem er los c he 11 e n Skripturakte nach dem Gesetze 
bedingt fortbestehenden Haftung ist eine Schranke gezogen; dem dare 
oportere ist ein duntaxat hinzugefügt, in quantum locupletior factus est reus. Nach 
Ca n s tein § 28 behält der Wechselinhaber, ähnlich wie in Fr ankre i ch (s. oben 
Note 2), die Forderung aus dem Wechsel auf Bezahlung der Wechsel- oder Regrefs
sml1me nach wie vor, jedoch ohne die Privilegien der Wechselklagej 
auch habe der Beklagte ,"~ieJ3:iI1!:i)dß, dafs seine Verpflichtung auf jenen Betrag 
reduziert sei, um den sich der Beklagte zur Zeit der Behändigung' tlei:Klage mit 

""aern Schaden des Klägers bereichern würde. Allein Art. 83 bestimmt ganz un
zweideutig, dafs die Forderung nicht ohne weiteres auf den erloschenen Skrip
turakt alleiu fundiert werden kann, sondern nur unter eIer Bed"ingung und nach 
Mafsgabe der Bereicherung, also nur unter Aufdeckung Jimer Beziehungen, 
zu denen· der ei'loschene Slü'ijJturakt die Veranlassung gegeben hat, und die zu 
einer ungerechtfertigten Bereicherung des Beklagten geführt haben. Da Art. 83 
nicht blo[s dann gilt, wenn dem Wechselgläubiger die Erfüllung der Regrefs
bediugullgen oder die Unterbrechung des Laufes der Verjährungsfrist durch vis 
mai 0 l' unmöglich war, sondern auch für den sä um i gen Wechselinhaber, so ist 
es gerechtfertigt, wenn er durch Art. 83 nicht so günstig gestellt wird, dafs ihm 
der Ansporn zur gehörigen Sorgfalt bei der Wahrung seiner Rechte aus dem 
Wechsel genommen unu ihm eine Prämie für seine Nachlässigkeit gegeben wird. 

5 Der Ausnahmscharakter des Rechtssatzes wird in dem Gesetze selbst da
durch angedeutet, dafs besonders betont wird, dafs Aussteller und Acceptant 
"nur" soweit verpflichtet bleiben, als sie sich mit dem Schaden des Wechselinhabers 
bereichern würden. Die zur Begünstigung des Wechselverkehres sonst bestehende 
Strenge des Wechselrechtes wird hier ehen aus Billigkeitsrücksichten ausnahms
weise gemildert, um eine mifsbräuchliche Benützung des formellen Wechselrechtes 
zur Bereicherung auf fremde Kosten zu verhindern. Die \V.O. gestattet daher 
ausnahmsweise auf die dem Skripturakte unterliegende causa zurückzugehen, 
gleichgültig ob in dem Geben und Nehmen des Skripturaktes eine Novation der 
ursprünglichen Civilforderung gelegen war oder nicht, ob der Wechsel :m zahl ungs· 
statt oder zahlungshalber gegeben wurde, daher auch dann, wenn in Folge 
eingetretener Novation die Klage aus dem unterliegenden Verhältnisse ab
zuweisen wäre. Der 'Yechselinhaber soll eben, wenn er den 'Yechsel an z a h
lu n g s s tat t genommen hat, nur das Recht aus dem Wechse!, und wenn dieses 
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j m w e i t e ren Si n ne 6, der zwar auf Grund des erloschenen 
Skripturakts zusteht, jedoch nur unter der Bedingung unrt 
nach Mafsgabe der Bereicherung, der daher, da ihm in der 
unterliegenden materiellen causa eine Bedingimg und eine quanti
tative Beschränkung gesetzt ist, nicht, wie ein u n b e d in g t er aus 
der Skriptur ersichtlicher, blofs nach dem Inhalte des 
S k ri p t u r akt s . zu be me s sen cl er Ans p r n c h , mit W e c h s e 1-
klage im Wechselprozesse geltend gemacht werden kann 7. 

erloschen ist, die Klage aus Art. 83 haben. Ist der Wechsel zahlungshalber 
gegeben' worden, so steht dem IYechselinhaber, solange seine Oivilforderung be
steht, die Klage aus Art. 83 nicht zu. S tau b zu Art. 83 § 7, 30. 

ß Es ist nicht eine nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechtes zu be
urteilende Bereicherungsklage , eine condictio causa data causa non secuta oder 
sine causa in Frage, da hier der Beklagte in der Regel nichts direkt aus dem Yer
mögen des Klägers selbst erhalten hat (R.G. bei Goldschmidt XXXI S. 426, 427, 428, 
R.O.H.G. bei Seuffert Arch. XXXVI S. 109; Canstein Note 24a; Staub zu Art. 
83 § 4, anders Pfersche 1. c. 275), auch nicht eine Schadenel'satzklage (Laden
burg Arch. X S. 20, XVIII S. 1; Löwy in Gruchot Beitr. VI S. 176; Jacobi S. 49; 
S wob 0 daS. 303; Hartman 11 S. (10), da der Wechselinhaber durch seine eigene 
Nachlässigkeit seinen Schaden herbeigefuhrt haben kann, auch nicht eine Klage 
aus dem unterliegenden Geschäfte selbst. Da die Forderung nach Art. 83 nach 
wie vor auf dem ~ wenn auch erloschenen ~ Skripturakte beruht, nur bedingt 
und quantitativ beschränkt, so kann die Löschungder für die Wechselschuld be
stellten Hypothek nicht verlangt werden i öst. obst. Ghf. 1876 Cze lech 0 W sky 
Nr. 118; Canstein § 28 Anm. 5, dagegen Staub zu Art. 83 § 1; Kreis S. 16I. 
Accelltant und Trassant sind nach Art. 83 nicht solidarisch verpflichtet, da jeder 
nur die ihm zugeflossene Bereicherung herauszugeben hat. HaI' t man 11 S .. 511 ; 
anders Canstein Anm. 14. 

7 S. Bd. I S. 67; so ausdrücklich Schweiz Art. 813; Ungarn § 90; ebenso 
für Italien Vidari Nr. 435, 436. Da der Anspruch auf Bereicherung seiner 
Natur nach illiquid ist, so kann er nur im ordentlichen Prozefs und nicht im 
Wechselprozefs verfolgt werden. Thöl § 102 S. 383; Hartmann S. 510; Renaud 
S. 318; Dern burg § 282; Canstein I. c. Anm. 8; Staub zu Art. 83 § 22; Swo
b 0 d a Arch. XV 305. Für die Klage aus Art. 83 besteht der Gerichtsstand des 
Zahlungsorts des Wechsels; öst. obst. Ghf. 1887, 1888, 1889 Czelechowsky 
NI'. 481,501, 503,555; O.L.G. Köln 1888 in Goldschmidt Ztschr. XXXVIII S. 568; 
Canstein § 28Note5,dagegenStaub zu Art. 83§ 19; KreisS.166. Zuständig 
ist nicht die Kammer für Handelssachen, in Ös t err eich nicht das Handelsgericht; 
öst. obst. Ghf. 1873, 1882 Czlechowsky NI'. 23, 310; auch dann nicht, wenn 
diese Zuständigkeit nach der unterliegenden Forderung begründet wäre, da es sich 
um die Klage aus dem erloschenen Skripturakte handelt; öst. obst. Ghf. 1882 
Czelechowsky Nr. 310, anders Staub zu Art. 83 § 23. Die Umwandlung der 
Wechselklage in die Klage aus Art. 83 ist Klageändernng. R.O.H.G. XIII S.226, 
öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky NI'. 77. Die Klage aus Art. 83 veljährt, da 
sie auf dem er los c he n e n Skripturakte beruht, nicht in der wechselrechtlichen, 
sondern in der gemeinrechtlichen Veljährungsfristj sie beginnt nicht vom Verfall
tage, sondern von dei-' eingetretenen Präjudizierung oder Veljährung; ebenso S ta u b 
zu Art. 83 § 20, für Italien Vidari Nr. 486. 
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Der Anspruch aus Art. 83 setzt die Existenz eines g ü 1 t i gen, 
wenn auch durch Präjudizierung oder durch Verjährungedoschenen 
Wechselskripturakts voraus s ; der Kläger murs als Wechsel
gl ä u b i ger legitimiert erscheinen, so dafs er, wenn der Wechsel 
nicht präjudiziert oder v81jährt wäre, aus dem Wechsel den Ac
ce p t a 11 t e n - den Aus s tell e r des ei gen e n 'Yechsels - oder 
den Trassanten wechselmäfsig in Anspruch zu nehmen in der 
Lage wäre 9. 

Die Bereicherungsklage kann nur gegen den T ras san t e n 10 

oder Ac c e p t a n t e n - den Aus s tell e r des ei gen e n Wechsels ~ 
angestellt werden, jedoch 11 ich t gegen einen In dos san t e n t 1. 

Während der Trassant infolge des Versäumnisses des Wechsel
inhabers in der Regel einen ihm nicht gebührenden Vorteil lukriert, 

8 RO.fl.G. X S. 145. 
9 RO.fl.G. VI S. 381, YITI S. 238, X S. 44, XII S. 123, XX S. 85, XXIII S. 106; 

Thöl § 102 S. 381 Note Ci Lehmalln § 143. Legitimiert zur Anstellung der 
Bereicheruugsklage (Art. 83) ist demnach der 1 e tz te Inhaber des IVechsels zur Zeit 
des Eintritts der Präjudizierung oder Veljährung und dessen Re eh tsna chfo Iger, 
Ces si 0 n ar, daher auch der Indossatar, wenn das Indossament die Cession zu er
setzen geeignet ist (öst. obst. Ghf. 1862 Peitl er Nr. 452; dagegen S ta u b zu Art. 83 
§ 15; R.O.fl.G. VI S. 385, XII S. 123, RG. bei Goldschmidt XXXI S. 427, 433; D ern
burg § 282; Lehmann§ 143); daher z. B. auch 1ein Vormann, der den Wechsel im 
Regrefswege eingelöst hat und die Vmjährungsfrist für die Regrefsklage gegeu den 
Trassanten verstreichen liefs, die Bereicherung des Trassanten beanspruchen kann. 
Löst aber ein Indossant den 'vVechsel erst nach eingetretener Präjudizierung ein, 
also nicht im Regrefswege, sondern freiwillig, so ist er zur Anstellung dieser 
Klage nicht legitimiert, denn der durch diese Zahlung, zu der eine wechselrecht
liche Verpflichtung nicht mehr vorlag, für den "Yechselinhaber entstandene Schaden 
steht mit der Bereicherung, die der Trassant durch die Präjudizierung des Wechsels 
erlangt hat, in gar keinem Kausalnexus. S tau b zu Art. 83 § 35. . Legitimiert zur 
Anstellung der Bereieherungsklage ist auch derjenige, dem der Wechsel verloren 
gegangen ist, und zwar durch das Amortisationserkenntnis. J 0 11 Y Arch. IV S. 26; 
Canstein § 28 Anm. 7; Staub zu Art. 83 § 2; Hartmann S. 510; RO.fl.G. 
VI S. 381, X S. 42. Dagegen Renaud S. 318 Anm. 9; Volkmar u. Löwy S. 319; 
Swoboda Arch. XV S. 297. 

10 Bei der Tratte an eigene Ordre ist der erste Indossant zugleich 
Trassant, also als solcher der Klage aus Art. 83 unterworfen. 

11 Die Bereicherungsklage setzt einen, wenn auch erloschenen, Skripturakt des 
Beklagten voraus, findet daher nicht statt gegen den Be zog e ne n, der nicht 
acceptiert hat, nicht gegen elen Domiziliaten, nicht gegen elen Dritten, für 
dessen Rechnung der Wechsel gezogen ist; anders ausdrücklich Schweiz Art. 813; 
s. oben Note 2. Gegen den Avalisten des Trassanten oder Acceptanten findet der 
Anspruch aus Art. 83 nicht statt, wohl aber gegen den Mittrassanten, Mit
ac ceptan ten. Sta u b zuArt.83§ 16. Dem Beklagten bleiben selbstverständlich gegen
über der Klage ans Art. 83 alle Einwendungen erhalten, die ihm gegen die IVechsel
klage aus dem nicht erloschenen Skripturakte zugestanden wären. S tau b zu Art. 83 § 2. 
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nämlich dann, wenn er trotz des Empfanges der Val u t a seine 
. Pflicht, dem Bezogenen Deckung zu machen, nicht erfüllt hat, so ist 

dies bei dem In dos san t e n in der Regel nicht der Fall, da dieser 
nicht zur D eck u n g verpflichtet ist, daher nicht in die Lage kommt, 
sich, wie der TI' ass an t, dadurch zu bereichern, dafs er trotz des 
Empfanges der, Val u t a den Aufwand der D eck u n g erspart1 2

• 

Ebensowenig wie derIndossant durch die Ersparung deI' Deckung 
Gewinn zu machen in die Lage kommt, eben so wenig kann die von 
ihm empfangene Val u t a als ein Gewinn angesehen werden, .der zum 
Nachteile des Wechselinhabers in seiner Hand zurückbleiben würde; 
denn während der T ras san t, um die Val u t a zu empfangen, blofs 
die Mühe hat, den Wechsel zu unterschreiben und weiter nichts auf
zuwenden braucht, so ist es sehr schwer, sich ohne Val u t a in den 
Besitz eines fremden Wechsels zu setzen. Jeder Indossant stellt 
sich nur als ein Glied in der Kette dar, durch die der Wechsel 
vom T ra ssan ten auf den W echselinha b er übertragen worden 
ist, daher der In dos s a 11 t bei der weiteren Beg e b u n g des Wechsels 
in der Regel nur das wie der erlangt, was er selbst bei der E r
wer b u n g des Wechsels als Val u t a aus gel e g t hat. Hätte auch 
der In dos san t im Falle, dafs die Präjudizierung und die Ver
jährung des Wechsels nie h t.. eingetreten wäre, die e m p fan gen e 
Valuta in Form der Regrefssumme wieder zurückgeben müssen, 
so liegt für ihn doch in der dauernden Zurückbehaltung der empfan
genen Valuta keine Bereicherung, keine durch die Präjudizierung 
oder Verjährung bewirkte, positive Vermehrung seines Ver
mögens, sondern nur die Erhaltung dessen, was ihm gebührt, die 
Bewahrung vor Schaden, den er sonst selbst, anstatt des Wechsel
inhabers , erlitten hätte; denn wenn er einerseits ohne das Ver
säumnis «es Wechselinhabers die empfangene Valuta im Regrefs
we O' e dem Wechselinhaber zu remboursieren gezwungen gewesen wäre, 

o . 
so bätte er ja andererseits wieder gegen seine Vor m ä n n e r Regrefs 
nehmen können, so dafs, wenn er es einerseits der Versäunmis des 
Wechselinhabers zu danken hat, dafs er von seiner Re g r e f s p fl i c b t 
frei geworden und die e m p fa 11 gen e Valuta dauernd zu behalten 
in der Lage ist, er es andererseits eben dieser Versäumnis zuzu-

12 Auch dann, wenn der Indossant, der Valuta gegeben und Valuta 
e m p fan g e 11 hat, der Dish0110rierung des Wechsels zur Yerfallzeit dadurch vor
beugt, dafs er selbst, anstatt des Trassanten, dem Bezogenen die De~kung ü?er
sendet und hierauf nach eingetretener Präjudizierung des Wechsels dIe von Ihm 
gemachte Deckung wieder zurückzieht, ist er nicht zum Schaden des Wechsel
inhabers bereichert, da er nur einen Aufwand vermieden hat, den zu machen 
er gar nie h t verpflichtet war. 

§ 141. Das Recht aus dem präjudizierten und vetjährten Wechsel etc. 563 

schreiben hat, dafs er seI b steinen Re g r e f sv e rl u sterleidet. 
Die Präjudizierung gereicht ihm daher überhaupt nur ganz amm.ahms
\\'('ise zum Vorteile, nur dann, wenn die Umstände so gestaltet sind, 
.fIafs er seI b s t gegen seine Vor 111 ä n 11 er nicht mit Erfolg hätte 
Regrefs nehmen können. So verhält es sich auch rlann, wenn rlem 
Indossanten der Wechsel ge s ehe n k t wurde, wenn er also seinerseits 
1\.e1ne Val u ta für lien 'V echse! ge g e ben und dessenungeachtet 
bei der weiteren Begebung des Wechsels Valuta empfangen hat, 
.fIa er auch in diesem Falle nur das be hält, was ihm infolge der 
Schenkung gebührt, was er ohne Eintritt der Präjudizierung wahr
scheinlich von seinen regrefspflichtigen V 0 l' m ä 11 n ern im Regrefs
wege zurückerhalten hätte 13. 

13 Da eine Bereicherung des In dos san t e n· zum Nachteile des 'IVechsel
inhabers unter normalen Umständen ausgeschlossen ist, so erscheint es praktisch 
'Ohne grofse Bedeutung, dafs es nach Art. 83 für den Indossanten lediglich bei 
der we chselrech tlichen Garalltiepflicht, deren Eintritt von der strikten Be
'Übachtung der wechselrechtlichen Förmlichkeiten abhängt, geblieben ist. Der in· 
dossant kann aber allerdings unter Umständen bereichert sein; so z. B. wenn der 
Wechsel von dem Trassanten für Rechnung des Remittenten ausgestellt worden 
ist, so dafs der Remittent der znr Deckung eigentlich Verpflichtete ist. 
.Hat nun der Remittent bei der Begebung des Wechsels Valuta empfangen 
und D eck u n g nicht gemacht, so ist er im Falle der Präjudizierung des Wechsels 
bereichert. Oder eine falsche Tratte wird von dem Fälscher an A, von A an 
B gegen Valuta indossiert; B läfst den Wechsel präjudizieren. Hat A dem 
Fälscher die Valuta noch nicht gezahlt, so ist er bereichert, da das Regrefsrecht 
gegen ihn durchPräjudizierullgerloschen ist. Nach Jolly Arch. In S. 263, Stern 
Arch. IV S. 283 bezieht sich Art. 83 nur auf den Fan, dafs der Indossant ntch t 
bereichert ist. Fi ck Arch. VII S. 121-178 unterscheidet zwischen Indossanten und 
;simulierten Indossanten; dagegen Thöl § 102 S. 384; Hoffmann in Goldschmidt 
I S. 225; V 0 j km a l' u. L ö w Y S. 322. Für eine Klage gegen die Indossanten T h ö 1 
1. c'; Lehmann § 143 S. 579; Riefser Beil. Goldschmidt XXXIII S. 116; 
S t ern Arch. IV S. 282; Lad e nb ur g Arch. IV S. 262, X S. 20, XIII S. 19, dagegen 
Fi c kAreh. YI 26, VII 137; Löwy I. c. 189; Li e be 221; Hartmann 507. - § 75 
preufs. Entw. giebt - im Anschlufs an preufs. Landr. s. Bd. I S. 199 Note 
m ._- die Klage gegen jeden \Vechselverpflichteten; ebenso sä eh s. Entw. § 62, 232, 
Mecklenb. Entw. § 55; anders der Braunschweig. Entw. § 61,93, Österr. Entw. 
§ 222, 223. Wie nach der deutschen W.O., sind die Indossanten auch in Ungarn 
§ 90, Sc h wei zArt. 813, Ital ie n Art. 326 (Vi da ri Nr. 431), Rumän ie II Art. 
351, Ho II an d Art. 108, 109 frei; anders S k a n d i na vi en § 93. In Fran k
reich Art. 171 ist die Klage auch gegen die Indossanten gegeben; allein die 
Frage ist sehr streitig; Lyon Caen et Renault IV NI'. 412,414; ebenso in 
Belgien Art. 62, Spanien Art. 525, Chili Art. 702, Argentinien Art. 672. 
Der In dos san t braucht nach Art. 83 die Bereicherung nicht herauszugeben, die 
ihm in Folge seiner Stellung im 'Yechselverbande bei eingetretener Präjudizierung 
geblieben ist; anders, wenn er sich durch einen Mifsbrauch bereichert hat, so dafs 
die Voraussetzungen der gewöhnlichen Kondiktionen gegeben sind, wenn er z. B. 

36* 



564 Das geltende 'Vechselrecht. 

Der Kläger kann vom T ras s a 11 te n beanspruchen I was dieser, 
da er nicht l' e III b 0 urs i e r t hat, zum Schaden des Klägers durch 
die Val u t a an ungebührlichen Vorteilen erlangt hat und nunmehr 
grundlos zurückbehalten würde. Der Kläger hat seinen Anspruch, 
anfser durch den Skripturakt des Trassanten, auch noch dadurch, zu 
fundieren, dafs er den Eintritt der Bedingung, von der die Haftung 
aus dem erloschenen Skripturakte gesetzlich abhängig ist, also die 
Bereicherung und das Mafs der gesetzlich fortdauernden Haftung, 
klarstellt; er hat daher durch Aufdeckung der unterliegenden Ver
hältnisse darzuthun 14, welche Val u t a einerseits der T ras san t 
empfangen 15, und dafs dieser andererseits D eck U 11 g nicht gemacht 

einen gestohlenen oder gefundenen oder mit der falschen Unterschrift des Tras
santen versehenen Wechsel wissentlich begeben, oder wenn er eine K 0 pie gegen 
Valuta indossiert hat und das znm Accept versendete Original, da sich der 
Inhaber der Kopie nicht gemeldet hat, selbst vom Acce)Jtanten honorieren 
läfst. . Solche Ansprüche gegen den Indossanten sind durch Art. 83 keineswegs 
ausgeschlossen. D e rn bur g § 282. Ist die Unterschrift des Tr ass an te n falsch 
und wird bewiesen, dars ein In dos s an t diese Fälschung vorgenommen habe, so 
ist demnach dieser Indo ss an t nicht, gleich einem Tl' a ssan ten, der Klage aus Art. 
83 ausgesetzt, und wenn Duplikate an verschiedene Personen indossiert werden, so 
haftet der In dos san t, der die Trennung vorgenommen, nicht, wie ein T ras san t, 
nach Art. 83; (anders Fick Arch. VII S. 146; Pfersche 1. c. S. 275 Annl. 6; 
Ca n s te i n § 28); es bestehen nur gemeinrechtliche Ansprüche. 

14 Dem Kläger liegt demnach eine sehr schwierige Beweisführung ob, da ihm 
die hierfür mafsgebenden Momente meist unbekannt und unzugänglich sind, allein die 
Einräumung des Klagerechts nach Art. 83 ist schon an sich eine Begünstigung des 
'itVechselinhabers, der es an Vigilanz in der rechtzeitigen Einkassierung des 
'Yechsels hat fehlen lassen, und es wäre gegen den Geist des Gesetzes, wenn die 
Stellung des Beklagten, der ja eigentlich liberiert sein sollte, auch noch durch 
Aufbürdung einer Beweislast erschwert würde. Anders in Fr ankrei eh Art. 170, 
wo der beklagte Trassant beweisen mufs, Deckung gegeben zu haben (Lyon 
Caen et Renault lV Nr. 408-411); ebenso Holland Art. 108, 109; Belgien 
Art. 61; Spanien Art. 460; Chili Art. 651; Argentinien Art. 621; nach 
diesen W.O. dauert die wechselrechtliche Haftung des Trassanten trotz ein
getretener Präjudizierung ungeschwächt fort; doch kann der Trassant dem Wechsel
inhaber gegenüber, der es an Vigilanz fehlen liefs, einwenden, dars er Deckung 
gemacht habe, was er dem vigilanten Wechselinhaber gegenüber, wenn also die 
Präjudizierung nicht eingetreten ist, nicht thnn kann. 

15 Die Valutaklansei kann unter Umständen als aufsergerichtliches Geständnis 
des Trassanten gelten z. B.: "Wert bar empfangen", "Wert in 'Yaren", ,,'IVert in 
'itVechseln", jedoch nicht "Wert in Rechnung" oder "Wert erhalten"; öst. obst. Ghf. 
1861, 1866 Peitler Nr. 216, 396; Staub zu Art 83 § 21. Der Kläger braucht 
nicht zu beweisen, dafs er eine Valuta gegeben, sondern nur, dafs der Trassant 
Valuta empfangen habe; der Schaden des Klägers beEteht jedenfalls in dem Ver
luste des Rechtes aus dem 'IYechsel, auch wenn er den 'Yechsel als Geschenk 

, 
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oder die gemachte Deckung wieder zurückempfangen habe 16. Erst 
wenn dies geschehen ist, steht das Mafs jener Bereicherung fest, die 
der T ras san t auf Kosten des Klägers grundlos und nur deshalb 
gemacht hat, weil die Rechte des Klägers aus der Skriptur durch 
Präjudizierung oder Verjährung erloschen sind 17. 

erhalten hat. Staub zu Art. 83 § 5; anders Dernburg § 282. Die Klage aus 
Art. 83 ist gegen den Trassanten nur subsidiär begründet, also nicht, wenn 
die vYechselverpflichtung des Acceptanten noch realisiert werden kann (so öst. 
obst. Ghf. 1865 P ei tl er Nr. 347,1876 C z e 1 echows ky Nr. 15.5, 1884 bei Goldschmidt 
XXXI S. 435, O.L.G. Dresden 1881 ebd. S. 433; S ta u b zu Art. 83 § 3, 8; dagegen 
Thöl § 102 Note 13. DerTrassant kann also einwenden, dafs es dem Wechsel
inhaber noch möglich sei, von dem Acceptanten die Honorierung zu erlangen; 
denn einerseits fehlt für den 'IYechselinhaber der Schaden, andererseits kann, so
lange der Acceptant zur Honorierung verpflichtet ist, der Trassant durch 
die Revalierungspflicht hinterher um die in der Valuta gelegene Bereicherung 
kommen; es steht daher noch nicht fest, ob die Bedingung der 'Virksamkeit des 
erloschenen Skripturakts überhaupt eingetreten sei oder nicht. 

16 Dagegen T h öl § 102 S. 384 Anm. 12: der Tl' as san t müsse hlofs das 
De ck ung sverhältnis, nicht das Val u ta verhältnis darthun, denn er müsse, sobald 
BI' keine Deckung gegeben habe, die ersparte Deckung herausgeben, jenen 
Aufwand, den er sonst machen müfste, um die Zahlung der 'IVechselsumme zu be
wirken, also der Zahlung der B egi'efssumme zu entgehen, vgl. auch P fe r s ehe 1. c. 
S.285. Gegen Thöl Dernburg § 282; Lehmann S. 580; Hartmann S. 512; 
Staub zu Art 83 §21; GrävellS.140; FickVIIS.139;Löwy S.197; Renaud 
1. c. Bd. XLYI S. 359, Bd. XLVII S. 1; für Italien Vidari Nr. 432; R.O.H.G. 
XI S. 59; XXIII S. 260; B.G. XIII S. 4. 

17 Nicht notwendig ist, dars die Bereicherung noch im Zeitpnnkte der Klagezu
stellung vorhanden sei (soLi e b eS. 221; K un tz eS. 116; Ha rtmann S. 512; Re naud 
S.320 Anm. 17; Canstein § 28 Amn. 22; Kreis S. 163), sondern es genügt, dars 
sie einmal vorhanden war; Staub zu Art. 83 § 14, öst. obst. Ghf. 1886 Czele
chowsky Nr.437,R.G.XIII S. 4. Das Maximum der Bereicherung des Tras
s an te n liegt in der von ihm empfangenen Val u t a, sie wird verringert durch 
jenen dauernden Aufwand, den der Trassant aus seinem Vermögen gemacht 
hat, um seine Pflicht zur Deckung zu erfüllen, und den er in Folge des Versäum
nisses des Klägers eingebüfst hat. In der 'IYertdifferenz zwischen der vom Tras
santen empfangenen Valuta und der von ihm aufgewendeten Deckung liegt die 
Bereicherung des Trassanten, die dieser, da es sich um eine Verpflichtung aus 
einem Wechselskripturakte handelt - sei es auch aus einem erloschenen 
uncl nur unter einer Bedingung noch wirksamen - in einer Geldsumme heraus
zahlen mufs; Staub zu Art. 83 § 17. Solange noch der Trassant in der 
Lage ist, die von ihm gegebene D eck u n g wegen Nichteinlösung des IYechsels 
durch den Be zog e n e n mit Erfolg zurückzuverlangen, erscheint er zum Nachteile 
des säumigen Wechselinhabers durch die ganze Valuta bereichert; diese Be
reicherung durch die Va.luta. vermindert sich aber in dem J"Iafse, als sein Anspruch 
.auf die - noch bei dem Bezogenen befindliche - Deckung nicht mehr effektiv 
verwirklicht werden kann. 'IVill der TI' ass a n t den ihm gegen den Bezogenen 
auf die Deckung zustehenden Anspmch dem Wechselinhaber abtreten, so braucht 
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Hat der Tl' a 8 8 a n t überhaupt keine Val u t a empfangen, 80 ist 
er nie h t bereichert, obgleich er k ein e D eck u n g gegeben oder 

sich dieser damit nicht zu begnügen, er kann vielmehr vom Trassanten die 
Herauszahlung einer Geldsumme beanspruchen, nämlich der Wertdifferenz zwischen der 
empfangenen Val u ta und jenem Teile der D eckun g, den'der Tra ssant gegen den 
Bezogenen nicht mehr mit Erfolg geltend zu machen vermag Dies ist wichtig 
für den Fall, dafs der Bezogene in Konkurs ist, so dafs der Anspruch des Trassanten 
rücksichtlich der vOn ihm gegebenen Deckung nur auf eine Konkursdividende 
reduziert erscheint, daher der ganze durch die Dividende nicht gedeckte Rest
anspruch von der Valuta in Abzug kommt. ~ Geht die vom Trassanten gemachte, 
der Valuta äquivalente Deckung zufällig auf dem Transporte verloren, ohne, 
also den Bestimmungsort bei dem Bezogenen zu erreichen, so müfste zwar der 
T ras san t, wenn der Bezogene den Wechsel zur Verfallzeit honoriert hat, ein 
zweitesmal Deckung machen, da der Transport der Deckung auf seine Gefahr 
ging, allein obgleich nun in Folge der Säumnis des Wechsel inhabers die Hono
rierung von Seite des Bezogenen und daher auch die Deckungspflicht des Tras
santen entfallt, so erscheint doch der Trassant nicht mehr als durch die Valuta 
bereich"ert, denn der in der Valuta gelegene Gewinn ist mit dem Verluste der 
ersten Deckung eingebüfst worden. Die ersparte zweite Deckung macht aber den 
Trassanten nicht reicher, wenn auch seine wirtschaftliche Lage günstiger erscheint; 
sein Vermögen hat nur die drohende Verminderung nicht erlitten; es ist nicht 
kleiner geworden; es ist ihm aber kein Vorteil zugegangen; es ist nicht gröfsel' 
geworden. - Hat der Tra s san t die Val u ta kre di ti ert, so besteht die Bereiche
rung höchstens in dem Betrage, der mit dieser Forderung des Trassanten ein
gebracht werden kann. Der Wechselinhaber kann sich daher mit der Abtretung 
dieser Forderung begnügen. R.O.H.G. XXIII S. 263. Hat der Tras s ant bei der 
Begebung des Wechsels Valuta bezogen und seinerseits eine äquivalente 
D eck u n g dadurch gemacht, dars der Be zog e n e, der ihm den Kaufpreis für 
Waren schuldete, behufs Tilgung des Kaufpreises die Tratte an zahlungsstatt 
acceptierte, so dafs also der Trassant die Civilforderung aufgegeben hat, so 
ist er nicht bereichert (R.O.H.G. XXII S. 256), auch dann nicht, wenn die auf
gegebene Civilforderung hinterher uneinbringlich geworden wäre. Anders ver
hält es sich, wenn die Civilforderung des Trassanten von vornherein llnein
bringlich gewesen und bis zur Anstellung der Bereicberungsklage uneinbringlich 
geblieben ist, denn der Trassant hat durch eine solche Deckung nichts aus seinem 
Vermögen aufgeopfert. And. Ans. D e rn bur g § 283 Anm. 9; S tau b zu Art. 83 
§ 12. Ist die Tratte von dem Schuldner des Kaufpreises blofs zahlungshalber 
acceptiert worden, so behält der Trassant die Civilforderung gegen den Be
zogenen, hat also Val u ta bezogen, ohne zunächst selbst etwas aufzuwenden; allein 
er unterliegt der Klage aus Art. 83 deshalb nicht, weil er die C i v i I f 0 r cl er u n g 
hin tel' h er eingebüfst hat, da der WechseJinhaber mit dem Wechsel nicht wechsel
mäfsig verfahren, die Wechselregrefspflicht des Trassanten erloschen, und der 
Trassant durch die bei der Begebung des Wechsels empfangene Valuta für die 
Civilforderung definitiv befriedigt ist; dem Wechselinhaber steht nur die Be
reicherungsklage gegen den Acceptanten zu. O.L.G. Dresden 1881 bei Gold
schmidt XXXI S. 432; Staub zu Art. 83 § 28,29. 
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die gegebene Deckung' wieder zurückerhalten haps. Die D eck u n g , 
die der Trassant infolge der eingetretenen Präjudizierung des 
Wechsels in Er s par u n g bringt, erscheint nicht als ein positiver 
Gewinn, den er ungebührlich aus dem Wechselgeschäfte zieht, sondern 
nur als ein von ihm vermiedener Schaden. Der Trassant, der keine 
Valuta empfangen, hat infolge der Ausstellung des Wechsels nichts 
zu seinem Vermögen hin z n be kom me 11 ; er hätte allerdings die 
Deck ung aus se inem V erm ögen aufwenden müssen, wenn ihm 
nicht durch Säumnis des Inhabers dieser Verlust an seinem Vennögen 
erspart geblieben wäre; er ist also insofern, als er diesen Nachteil 
für sein Vermögen vermeidet, allerdings materiell günstiger gestellt; 
die ersparte Ausgabe kommt seinem Vermögen zu Gute; aber das 
Vermögen, das er zur Zeit der Ausstellung des VI[ echsels besafs, ist 
deshalb doch nicht gröfser geworden; er be h ä I t nur das, was er 
ohnehin besafsi er ist demnach nicht auf Kosten des Inhabers be
reichert. 

18 S. Bd. I S. 199 ::\Tote 97, Voigt N. Arch. II S.132; Lehmann § 143; 
Staub zu Art. 83 § 9; R.O.H.G. XXII S. 256, XXIII S. 260. Dagegen bes. Thöl 
S. 384 Anm. 12, der den Trassanten auch dann durch die ersparte Deckung 
als hereichert ansieht, wenn er den 'Wechsel geschenkt habe, oder wenn die als 
Valuta empfangene Ladung Korn sofort durch Zufall untergegangen sei; allein mit 
der ersparten Deckung verhält es sich gerade so, wie wenn Jemand den Aufwand 
für eine beabsichtigte Badereise, die er aus irgend einem Grunde aufgeben nmfs, in 
Ersparung bringt, oder wenn der Vater von der Pflicht ein Kind zu alimentieren 
durch den Tod des Kindes, oder wenn eine Versicherungsgesellschaft wegen Ver
säumung der Anzeige von der Verpflichtung die Versicherungssumme auszuzahlen 
befreit wird. In allen diesen Fällen hat man nur dasjenige in seinem Vermögen 
be halt e n, was man ohnehin besafs; man braucht lüchts aus seinem Vermögen 
wegzunehmen; man hat aber nichts, was einem nicht gebührt, zu seinem Vermögen 
auf Kosten eines Anderen hinzubekommen. Es wäre sonderbar, wenn der von dem 
Trassanten. mit dem Wechsel beschenkte Remittent das Reeht haben sollte, 
den Trassanten deshalb, weil dieser infolge der eingetretenen Präjudizierung des 
Wechsels die Deckung erspart hat, wegen Bereicherung in Anspruch zu nehmen. 
Der Remittent hat in Folge der Säumnis das Recht aus dem Wechsel verloren, 
dadurch selbst das Geschenk vereitelt und einen Schaden erlitten. Hätte er sich 
sorgfältiger verhalten, so hätte allerdings der T ras san t aus dem vollzogenen 
Geschenke einen Schaden gehabt; es liegt aber nicht in der Absicht des Gesetzes, 
dem nachlässigen Remittenten einen Schaden abzunehmen und ihn dem Trassanten 
aufzuwälzen, sondern es soll trotz Nachlässigkeit des Remittenten nur eine pos i
ti v e, auf Kosten des Remittenten erzielte, Bereicherung dem Trassanten abgenommen 

-werden; der Trassant ist um das Geschenk an den Remittenten nur nicht ärmer, 
er ist aber nicht um den geschenkten Betrag reicher geworden. 
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Gegenüber dem Ac c e p t a nt e n 19 hat der vYechselinhaber, wenn 
er auf Grund des Art. 83 klagt, zu behaupten und zu beweisen 20, 

dafs der Acceptant D eck u n g erhalten habe und sich dadurch auf 
Kosten des Inhabers ungebührlich bereichern würde 21. Erscheint der 
Ac c e pt a n t noch als verpflichtet, die Deckung, da er den Wechsel 
nicht eingelöst hat, dem T ras san t e n, der sie ihm übermacht hat, 
wieder herauszugeben, so ist der T ras san t, der Val u ta empfangen 
und noch ein Recht auf die Deckung hat, und nicht der Accep
ta n t, bereichert 22; der Trassant kann dem Wechselinhaber gestatten, 
an seiner Stelle die bei dem Acceptanten befindliche Deckung in 
Anspruch zu nehmen. Hat der Trassant aus Gefälligkeit 
trassiert, um dem Ac ce p t a nt e n, der an Stelle des Trassanten die 
Val u t a empfangen soll, Geld zu verschaffen, so ist der Ac c e p t a n t 
bereichert, soweit er die Val u t a empfangen hat. 

§ 142. 

Das internationale Wechselrecht 1. 

Da der \Vechsel im grofsen Verkehre nicht dazu bestimmt ist 
in jenem Lande zu bleiben und erfüllt zu werden, in dem er aus
gestellt worden ist, sondern aus einem Lande in das andere zu 

19 Die Bereicherung' des Aus s tell e r s (les ei g en e n ''1echsels steckt in der 
€mpfangenen Valuta. Auch bei dem trassiert-eigenen Wechsel liegt die Be
reicherung in der yom Trassanten empfangenen Val u tao 

20 Der Empfang der Decknng folgt nicht aus der Tha tsache der geleisteten 
Acceptation (s. oben S. 294) und auch nicht aus der im vYechsel enthaltenen 
Klausel: Stellen es auf Rechnung laut Bericht. 

21 Dies gilt auch dann, wenn der Acceptant dem Domiziliaten die 
Decknng übermacht hat, da dem Acceptanten die Klage auf Rückgabe der Deckung 
gegen den Domiziliaten zusteht. 

22 Hat der Bezogeile - als Civilschuldner des Trassanten - das Accept 
der Tratte an eigene Ordre an z ah I u ngs s tat t gegeben, so ist er yon der Ci vi 1-
schnld definitiv befreit, erscheint also, wenn das Accept erloschen ist, als be
reichert; hat er blofs zahlungshalber acceptiert, so bleibt er Oivilschuldner, 
ist also nicht bereichert; der Trassant-Remittent hat daher, wenn das Accept er
loschen ist, nicht die 'Yahl zwischer, der Klage aus Art. 83 oder der fortbestehenden 
Civilfordernng (R.G. 1884 bei Goldschmidt XXXI S, 434), sondern er hat nur die 
Oi yilforderung (S tau b zu Art. 83 § 7, 27). 

1 Bar, Theorie und Praxis des internationalen Priyatrechts (1889) II S. 150 
bis 185, der s. Lehrbuch des interationalen Privat- und Strafrechts (1892) S. 132 
bis 138; Salpius in Goldschmidt Ztschr. XIX S. 1-66; Esperson, diritto cam
biale internazionale (Florenz 1870); Assel' et Rivier Elements du droit inter
national priye S. 203-215. Lyon eaen et Renault IV NI'. 624-665. S. noch 
Bd. I S. 236, 237. 
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wandern, so tritt hier öfter als sonst im Rechtsleben der Fall ein, 
dafs es zweifelhaft werden kann, welches Recht der verschiedenen 
Länder, über die sich der Lauf des Wechsels erstreckt hat, bei der 
Beurteilung der Wechselfähigkeit, der Formerfordernisse der einzelnen 
Skripturakte, ihrer Rechtsfolgen und rücksichtlich der zur Ausübung 
uml Erhaltung des vYechselrechts vorzunehmenden wechselrechtlichen 
Handlungen in Anwendung zu kommen habe. 

Die Wechselordnung beschränkt sich darauf nur in Beziehung 
auf drei, allerdings besonders wichtige, Fragen ausdrückliche Be
stimmungen zu treffen 2. 

1. Die W e c h s e lf ä h i g k e i t ein e sAu sI ä nd er s 3. Art. 84 Satz 1 
unterwirft den Aus lä 11 cl er, was seine We c h seI f äh i gk ei t betrifft, 
111 der Reg@l dem Gesetze seines eigenen Landes (statutum personale) 4. 

2 Die Grundsätze über die Kollision cler\Yechselgesetze kommen nicht zur 
Anwendung, wenn die österreichischen und deutschen Gerichtshöfe die gl eie h
lau t end e n Y orschriften der österreichischen und deutschen Wechselordnung ver
schieden auffassen (R.O.H.G. XV S. 207); es handelt sich hier nur um eine be
sondere, nach der selbstyerständlich allein mafsgebenden Entscheidung des be
treffenden erkennenden Gerichtes irrtümliche Auslegung derselben Vorschriften, 
die sich gleichmäfsig in den in bei den Staaten geltenden Wechselordnungen be
finden. I'1enn z. B. dre deutschen Gerichte bei der Tratte an eigene Ordre, 
die bei dem Remittenten domiziliert und nicht begeben ist, die Protest
erhebung bei dem Dom i z i 1 i a t e n für notwendig erkennen, die österreichischen 
Gerichte jedoch nicht, so kommt nicht etwa Art. 86 zm Anwendung; der Remit
tent, der die Protesterhebung am Domizil in Österreich yersäumt hat und den 
Acceptanten ip Deutschland klagt, kann sich trotz der ständigen öster
reichischen Praxis nicht auf ein in Osterreich geltendes Recht lJerufen. Der 
deutsche Richter hat vielmehr yon sei n e r Auslegung der betreffenden Bestimmung 
der \'1.0. auszugehen. 

3 Die Wechselfähigkeit des Inländers ist selbstverständlich nach inlän
dis c he m Rechte zu beurteilen (so ausdrücklich Sc h w e i zArt. 822 Al. 3), auch 
wenn er aufs er La nd e seine IVechselverpflichtung eingeht. Die Bestimmungen 
über die Wechselfähigkeit benihren die öffentliche Ordnung, daher der Inländer 
ihrer Herrschaft unterworfen bleibt, wo immer er den Wechselskripturakt yoll
zogen haben mag. Ebenso Frankreich Art. 3 AL 3 (Lyon Oaen et Renault 
IV NI'. (27); Holland Art. 6. Der wechselunfähigeInländer wird daher durch 
einen im Aus I an d e erteilten Skripturakt ni eh t verpflichtet; andererseits wird 
der nach inländischem Gesetz wechselfähige Inländer, der z. B. im Anslande 
acceptiert, wechselverpflichtet, auch wenn er nach ausländischem Rechte nicht 
wechselfähig wäre; vgl. auch Art. 85 Abs. 2. S. noch Bd. I S. 236 Note 7. 

4 Es entscheidet das Recht des Staates, dem der Unterzeichner als Staats
bürger angehört, nicht das Recht seines Domizils; Lehmann § 39; öst. obst. 
Ghf. 1876, 1881 Ozelechowsky NI'. 151, 276; Goldschmidt Grundrifs, 271; 
Staub zu Art. 84 § 3. Ebenso deutsch. bürgl. Gb., Einf. G. Art. 7 Al. 1. 
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Diese Regel erleidet aber eine wichti~e Ausnahme (Art. 84 
Satz 2) 5. 

Der nach den Gesetzen seines eigenen Landes wechsel unfähige 
Aus 1 ä n der wird durch Wechselskripturakte, die er im In 1 a n d e 6, 

nicht auch im Auslande, wenn auch aurserhalb seines Vater
landes 7, vollzieht, gegenüber jedem Inhaber des Papiers wechsel
verpflichtet, vorausgesetzt, dars er nach in 1 ä n dis c he 111 Rechte (lex 
loci actus) als wechselfähig erscheint 8. 

5 Ebenso: Ungarn § 95; Schweiz Art. 822; SkandinaYien § 84; Eng
land und Amerika (Bar n 151); Serbien § 168; Antwerpener Entw. Art. 2; 
deutsch. bürgl. Gb., Einf. G. Art. 7 Al. 3; anders in Holland Art. 9 und in 
Frankreich (Lyon Caen et Renault IV NI'. 628), wo es bei der Regel bleibt, 
jedoch in der Praxis vielfach die Ausnahme anerkannt wird. S. noch Bd I 
S. 237 ~oten 8, 9. 

6 Unter Inland ist jenes Staatsgebiet zu verstehen, für das die Wechselord
nung durch eine einzige Publikation zum Gesetze wurde, also jetzt das ga n z e 
D eu t sc heR eie h - nicht auch die deutschen Schutzgebiete (L ab a n d, Staats
recht [2. Aufi.] I § 70 S. 790) - im Gegensatze zu Österreich, Österreich im 
Gegensatze zum Deutschen Reiche und zu Ungarn. Ebenso Thöl § 16 
Note 1; Lehmann § 39 Amu. 1; Canstein § 8; Staub zu Art. 84 § 1. Nicht der 
im Wechsel angegebene Ort, sondern der thatsächliche Ausstellungsort des 
Skripturaktes ist entscheidend, da die Wechselfahigkeit publici juris ist und eine nach 
ihrem Personalstatut wechselunfähige Person sich nicht durch willkürliche Angabe 
eines Ortes, als Ortes der Ausstellung des Skripturakt.es, die Wechselfähigkeit 
verschaffen kann. Vgl. R.O.H.G. 3. Mai 1878 bei Seuffert XXXIV NI'. 238; 
Borchardt Zus. 979a; öst. obst. Ghf. 1889 Czelechowsky Nr. 551; Leh
mann § 39 Anm. 5; Canstein 1. c. Anm. 5; Bar, Lehrb. S. 133, Theorie I S. 157. 
Nach Bar S. 158 sollte der gut g I ä u b i geErwerber auch in diesem Falle ge
schützt werden. 

7 Öst. obst. Ghf. 1881 Czelechowsky NI'. 276 (die Wechselfahigkeit einer 
Ungarin ist 'rücksichtlich eines in England ausgestellten Skripturakts in Öster
reich nur nach ungarischem Recht zu beurteilen). 

8 Z. B. der nach franz. Rechte wechsel unfähige Franzose kann sich in 
Österreich rücksichtlich der in Österreich - nicht auch rücksichtlich der in Ungarn 
oder Deutschland - ausgestellten Skripturakte nicht auf das Gesetz seines Vater
landes berufen, das ihn als wechselunfähig erklärt, sobald er nach österreichischem 
Recht als wechselfähig anzusehen ist. Öst. obst. Ghf. 1876 Czelechowsky 
~r. 151. (Eine durch Verehelichung in Ungarn grofsjährig gewordene Frau, der 
dessen ungeachtet in Ungarn die Wechselfähigkeit fehlte, wurde rücksichtlich der 
in Österreich vollzogenen Skripturakte als wechselfähig erklärt, da sie ja grofs
jährig, daher in Österreich wechselfahig gewesen sei). Ebenso Ob.G. Darmstadt 
18. Nov. 1863 Seuffert Arch. XVIII Nr. 154 S. 251. Diese Ausnahme, die sich 
im preufs. Entw. noch nicht befand, wurde auf Antrag des sächsischen Abgeord
neten mit 10 gegen 9 Stimmen - unter den letzteren Österreich - nach hartem 
Kampfe im Interesse des Wechselverkehrs in das Gesetz aufgenommen (Sitz. 22 
Thöl, Prot. S. 154 § 746-753). 
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Diese Ausnahme beruht auf der Erwägung, dars man dem Er
wer b er eines im I ul a n d e vollzogenen Wechselskripturakts nicht 
zumuten könne, die durch das ausländische Recht statuierte 
Wechsel unfähigkeit zu kennen, und dars der Aus 1 ä n der hinsichtlich 
des Schutzes vor Wechsel verpflichtungen im I n la n d e durch das in-
1 ä n dis c he Gesetz nicht mehl' begünstigt sein soll, .als der In-
1 ä n der. Daher wird rücksichtlich eines im In 1 a nd e vollzogenen 
Wechselskripturakts 9 auch der Aus 1 ä nd e r in Beziehung auf seine 
Wechselfähigkeit dem in I ä nd i s c h e n Rechte dann unterworfen, 
wenn das inländische Recht die Wechselfähigkeit anerkennt, für den 
Auslänrler also strenger ist als das Recht seines Landes 10. 

2. Die Form der Wechselskripturakte. Im Einklange 
mit der allgemeinen Regel des internationalen Privatrechts: lOCHS 

regit actum, bestimmt Art. 85 11 , dars für die wesentlichen Erforder
nisse 12 der im Auslande ausgestellten Wechselskripturakte die Ge-

9 Nicht genügend ist es, dafs die Wechselverpfiichtung im Inlande zu er
füllen sei (anders öst. obst. Ghf. 24. Jan. 1866 Arch. XVIII S. 321, Borchard t 
Zl1S. 830, Peitler NI'. 391, der die Wechselfähigkeit des Acceptanten eines in 
Ungarn ausgestellten und aceeptierten Wechsels, blofs weil er in Österreich 
zahlLaI' war, weil also die Erfüllung im Inlande geschehen soll, nach der ö s t e r
reichischen Wechselordnung beurteilt). Gleichgültig ist es, dars der im In
lande von einem Ausländer ausgestellte Wechsel im Auslande zahlbar ist. 
R.G. XV S. 11; Lehmann § 39 Anm. 4; ders. in Goldschmidt Ztschr. XXXIII 
S. 426; Canstein I. c. Anm. 6a; Staub zu Art. 84 § 4; amlers öst. obst. Ghf. 
1875 Czelechowsky NI'. 11l. 

10 Dagegen de lege ferenda Bar II S. 152. Diese Strenge wird selbstverständ
lich nur dann praktische Bedeutung haben, wenn der Aus I ä n der sich auf i u -
I ä n dis ehe m Boden befindet und daselbst die Erfüllung der Wechselverpfiichtung 
verlangt wird. Würde aber der \'.'echsel gegen den Ausländer in seinem Lande 
geltend gemacht werden müssen, so wird er natürlich den Schutz des auslän
dis ehe n Gesetzes finden und, wenn er auch z. B. die Valuta fur den Wechsel in 
Deutschland bezogen hat, mit Erfolg die Einwendung der Wechsel unfähigkeit 
vorbringen. 

11 Ebenso: Ungarn § 96; Schweiz Art. 823; Skandinavien § 85; 
Italien Art. 58; England seet. 72 § 1 (Chalmers S.222); deutsch. bürgl. Gb., 
Einf. G. Art. 11; öst. bürgl. Gb. § 37; ebenso für Frankreich 'Lyon Caen et 
Renault IV NI'. 630. S. noch Bd. I S. 236 Note 3. 

12 Dies gilt auch für dasErfordernis~der Stempelung (Bar Ir S. 161; Lyon 
Caen et Renault IV 639); anders ausdrücklich England sect. 72 § 1a 
(Chalmers S. 222). Dies gilt auch für die Interpretation der betreffenden 
Wechselerklärungen; Der nb u r g § 250; so ausdrücklich Eng I a nd seet 72 § 2 
(Chalmers S. 223). 
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setzgebung jenes Ortes 13 entscheidend sei, an dem der Wechsel
skripturakt nach seinem Inhalte erfolgt ist 14, also nicht die Gesetz
gebung des Zahlungsortes. Der Wecbselskripturackt verrlankt ja 
seine rechtliche Existenz dem Gesetze jenes Ortes, an rlem er errichtet 
worden ist; daher ist es gerechtfertigt, wenn dieses Gesetz die äu[sere 
Form beherrscht, in der er ins Leben treten kann. Von jedem, der 
eine Urkunde ausstellt, kann ohne Härte verlangt werden, da[s er 
das Gesetz des Ortes, wo er sie ausstellt, kennen lerne. Niemandem 
aber kann ohne Unbilligkeit zugemutet werden, dafs er, wenn er 
einen Wechselskripturakt irgenrlwo aussteHt, sich vorerst von der im 
angegebenen Z abI u n g s 0 r t e für den betreffenden Skripturakt vor
geschriebenen Form sichere Kenntnis verschaffe 15. Nicht blofs die 

13 Der Richter darf die ExiEtenz oder Kichtexistenz eines ausländischen 
Rechtssatzes annehmen, wenn er sichere Kunde hat oder sich eine solche ver
schaffen kann. R.O.H.G. II S. 27; O.A.G. Lübeck 1863, A.G. Nürnberg 1862 bei 
Bor c h ar d t Zus. 871. Ist dieses nicht der Fall, so murs die Partei, die sich auf 
den Rechtssatz beruft, ihn heweisen. ' 

14 Der Skripturakt ist nicht dort erfolgt, wo das Papier aus der Hand ge
geben und von dem IYechselerwerber in Empfang genommen worden ist, sondern 
dort, wo er nach dem Inhalte des Papieres nie der ge s c h r i e ben worden ist. 
S. Bd I S. 277. Nach Lehmann § 39, Staub zu Art. 85 § 3 entscheidet aus
schliefslich der Begebungsort, - so Italien Art. 58; England sect. 72 § 1 
(Chalmers S. 222) -, nicht der im Wechsel genannte Ausstellungsort des be
treffenden Skripturakts, wie Thöl § 16 Anm. 6, Lyon Caen et Renault IV 
NI. 631 b, Ob.Trib. Stuttgart Senffert VI S. 6, Ob.Trib. Berlin Seuffert XXIII 
S. 6 annehmen. Allein die Sicherheit des Wechselverkehrs erfordert es, dafs jeder 
gntgläubige Wechselerwerber in der Lage sei, die Formrichtigkeit eines Wechsel
skripturakts nach dem Inhalte des Papiers, also nach dem in dem Papiere an
gegebenen Orte der Ansstellung des betreffenden Skripturaktes, zu beurteilen. Selbst 
wenn dieser Olt unrichtig angegeben wäre, so ist dem Gesetze Genüge geleistet, wenn 
die Form dieses willkürlich gewählten Ortes gehörig beobachtet ist. S. Bd. I S. 404. 
Es wird gar kein berechtigtes Interesse verletzt, wenn das Gesetz jede fremde Form 
respektiert und dem Aussteller des Skripturaktes frei stellt, sich für dessen Form 
irgend ein fremdes Recht zu wählen. Der dritte gutgläubige Erwerbe!' kaull nicht 
wissen, wo die Niederschrift oder die Begebung des Papiers wirklich erfolgt, ob 
also die Form dieses Ortes beobachtet sei. 

15 Daher ist ein in Paris oder London (vgl. den Rechtsfall inGoldschmidt Ztschr. 
XXXI S. 442) oder Amsterdam ausgestellter Wechsel gültig, sobald er die von dem 
französischen, englischen oder holländischen Gesetze aufgestellten, wesentlichen Er
fordernisse enthält, also obwohl das \Vort: "Wechsel" im Texte nicht vorkommt, mag 
auch der Zahlungsort in Deutschland oder Österreich gelegen sein. L eh mall n S. 128; 
Canstein 1. c. Anm. 8; Staub zu Art. 85 § 1; R.O.li.G. VI S. 127, öst. obst. Ghf. 
1866, 1871 Krall NI'. 45, 192. Da über die Prozefs- und Exekutionsart, die 
Schlennigkeit des Verfahrens das Prozefsrecht des Staates, wo das Papier geltend 
gemacht wird, entscheidet, so findet wegen eines ausländischen, gültigen IVechsels 

f 
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Form des Grund wechsels wird von dem Rechte des Ortes, wo er 
ausgestellt ist, beher.rscht, sondern auch die Form der ace e S S 0 r i sc he n 
Wechselskripturakte, die sich an den Grundwechsel anschliefsen, ins
besondere die Form des Indossaments und des Accepts, ist nach dem 
Hechte jenes Ortes zn beurteilen, wo jeder dieser successiven Skriptur
akte erfolgt ist, also nicht nach dem Hechte des Ortes, wo der 
Grund wechsel, der principale Skripturakt, ausgestellt worden ist 16. 

Gegenüber dem Grundsatze: locus regit actum trifft die Wechsel
ordnung - allgemein anerkannten internationalen Hechtsgrundsätzen 
entsprechend - zwei wichtige, durch die Natur der Sache und ,las 
Bedürfnis des Verkehrs gebotene, abweichende Bestimmungen: 

a. Steht der im Aus la nd e ausgestellte Wechselskripturakt 
seiner Form nach zwar nicht in Übereinstimmung mit dem aus-
1 ä n dis c he n Gesetze, unter dem er nach dem Inhalte der Skriptur 
Platz gegriffen hat, so dafs er also nach aus 1 ä n dis c he l1l Hechte 
u n g ü I ti g ist, wohl aber in Übereinstimmung mit dem in I ä nd i -
sc h e 11 Gesetze, unter dem der Wechsel später seine Rechtswirkungen 
äu[sern soll, so bestimmt Art. 85 Al. 2, um den Verkehr der im 
Aus la n cl e ausgestellten Wechsel im I nl an d e sicherer zu gestalten 

der IVechselprozefs auch dann statt, wenn der 'Wechsel nicht die Formerforder
nisse nach dem Gesetze des Prozefsgel'ichts enthält. Thöl § 198 Note 4-6; 
Bar Ir S. 179; Ob.Trib. Berlin 10. Jnli 1860 Seuffert XIV Nr. 165; Ob.Trib. Stutt
gart 1850, 1861 bei BOl'chardt Zus. 860, dagegen O.A.G. Darmstadt 1854 ebd. 
Ebenso in Italien Art. 58 Hgb., anders in Frankreich, Lyon eaen et Re
na u 1 t IV 657. Der in Deutschland (Österreich) belangte Schuldner unterliegt 
also auch auf Grund eines im Ans la nd e ausgestellten, gültigen \Vechsels der 
Schleunigkeit und Strenge des vVech~elprozes8es, wie er als eine notwendige 
Wirkung einer jeden in Deutschland (Osterreich) eingegangenen Wechselverpflich
tang erscheint, wenn auch das Recht des Ausstellungsortes des IVechsels den 
Wechselprozefs überhaupt nicht gestattet, 

16 Ist der in Deutschland zahlbare Wechsel in Frankreich nach fran
z ö s i s eh em Rechte regelmäfsig ausgestellt, und trägt er ein fra n z ö s i s ehe s , 
deutsches, englisches Indossament, so entscheidet über die Form dieser In
dossamente das französische, deutsche, englische Recht, daher kann von 
den verschiedenen Indossamenten, obgleich sie in denselben Ausdrücken abgefafst 
sind, das eine gültig, das andere nngültig sein, je nach der Verschiedenheit des 
Rechtes an den Orten der Indossierung. So z. B. ist das in Frankreich ohne 
Valutaklansel oder in blanco ausgestellte Indossament lediglich ein Prokuraindossa
ment, während das gleichlautende, in Deutschland und Ellgland ausgestellte 
Indossament ein Eigentumsindossament ist. Über die Form des Ace e pt es ent
scheidet das Gesetz des wechselmäfsigen Wohnortes des Bezogenen, wenn 
dieser vom Zahlungs orte verschieden ist, mag anch der Wechsel in Österreich, 
Deutschland zahlbar sein; denn das Accept :st ein von der Zahlung verschiedener 
und selbständiger Rechtsakt. 
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und zu erleichtern, dafs - in Abweichung von der Regel des Art. 7 -
trotz der U n gült i g k ei t des G run d we c h seI s jeder s p ä t e r e , 
im I nl an d e 17 hinzugetretene, ace e s SOl' i s c h e "w echselslui pturakt, 
dessen Form dem inländischen Gesetze entspricht, gül tig 
sein soll 18 • 

b. Ein Inländer kann sich gegenüber einem Inländer 19 im 
Aus 1 a nd e 20 durch einen Wechselskripturakt gültig verpflichten, 
ni c h t bIo f s, wenn er den Wechsel entsprechend den Bestimmungen 
des betreffenden ausländische'n Rechts errichtet hat, sondern 
auch, wenn er die durch die Wechselordnung seines Landes 
vorgeschriebene F 0 r m beobachtet hat (Art. 85 Al. 3) 21, wobei vor-

17 Also für Ö s t erre ich nur in Ö s terr eie h, nicht in D eu ts chI an d oder 
U n garn, und umgekehrt. 

18 Ebenso: Ungarn § 96; Schweiz Art. 823; Ska n di na vien § 85; 
England sect. 72 § 1b (Chalmers S. 222). Z. B. der in Amsterdam oder Paris 
ausgestellte, auf Frankfurt gezogene "Wechsel entspricht zwar nicht dem Art. 100 
des holländischen, dem Art. 110 des französischen Rechtes, da er das Valuta
bekenntnis nicht enthält, ist also ungültig, enthält aber alle wesentlichen Erforder
nisse des Art. 4 der deutschen Wechsel ordnung. Wird dieser nach französischem 
oder holländischem Rechte ungültige Wechsel von dem Gläubiger, dem Remittenten 
in Hamburg, nach Berlin, von da nach Breslau indossiert und von dem Bezogenen 
in Frankfurt acceptiert, so haften alle Indossanten und der Acceptant aus ihren 
nach der deuts ch en Wechsel ordnung gül tig en Ind 0 s sam enten und dem 
Ace ep te, ohne dafs sie sich darauf berufen können, dafs der principale Skrip
turakt nach holländischem oder französischeni Rechte nicht in gehöriger Form er
richtet worden sei. "\Vürde der "\Vechsel unter Protest gehen und nach Amsterdam 
oder Paris im Regrefswege zurückkommen, so würde selbstverständlich allein das 
holländische, resp. das französiche Recht zur Anwendllng kommen. Ist der Wechsel 
in Holland ausgestellt worden, ohne "an Ordre" zu lanten, so kanu er in Hollend 
nicht wirksam' indossiert werden. Kümmt nun dieser vVechsel durch Indossament 
nach Dentschland, so kann er, wenn er den Erfordernissen des deutschen Gesetzes 
entspricht, hier wirksam indossiert werden. Anders wäre es, wenn dieser Grund
wechsel weder mit dem holländischen noch mit dem dentschen Rechte überein
stimmend errichtet worden wäre; das Papier wäre dann überhaupt kein 'iVechsel, 
daher wären A ccept und In d os s am e nt ungültig. Der im In la nd e ausgestellte, 
accessorische Skripturakt ist auch dann gültig, wenn er in Blanco erteilt, wenn 
z. B. das Accept auf das Papier zu einer Zeit gesetzt wurde, wo der ausländische 
Skripturakt noch nicht vollendet war. Der 11 bur g § 250. 

19" Ein Deutscher gegenüber einem Deutschen, ein Österreicher gegenüber 
einem Osterreicher; Lehmalln S. 129 Anm. 17; Canstein 1. c. Anl11. 9. 

20 Ist der "\Vechsel in Deutschland VOll einem Franzosen gegenüber 
einem Franzosen nach den Formen des französischen; nicht des deutschen, 
Rechts ausgestellt, so ist er in Den t sc h I a nd u n gült i g. 

21 Ebenso: Ungarn § 96; Schweiz Art. 823; Skandinavien § 85; 
Italien Art. 58. Ebenso für Frankreich, Lyon Caen et Renault IV Nr. 636. 
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ausgesetzt wird, dafs die Zahlung im In 1 a n d e (Deutchland, Öster
reich) erfolgen soll. 

Die Regel: locus regit actum, hat im p e l' a t iv e n Charakter 
nur für den Fall, dafs der Wechsel am 0 I' te seiner Er ri c h tun g 
seine Erfüll ung linden soll. Die Beobachtung der von dem Ge
setze des Aus s tell u n g s 0 r t e s vorgeschriebenen Form ist eben die 
Bedingung, von der d8s Gesetz die Erfüllung an diesem Orte ab
hängig macht. Anders aber, wenn der im Aus 1 a n cl e ausgestellte 
Wechsel im Vaterlande des Gebers und Nehmers des 
Wechsels erfüllt werden soll. In diesem Falle ist es nicht nötig, 
dafs der Wechsel nach aus I ä nd i s c he 111 Rechte gültig ausgestellt 
ist, sondern es genügt auch, wenn der Wechse1 bIo f s dem Gesetze 
des Va t e I' 1 a n des entspricht. Die Beobachtung des aus I ä n d i
sc h e n Gesetzes, unter dessen Herrschaft der Wechsel errichtet 
worden ist, wird dann blofs fakultativ. Geber und Nehmer 
des Wechsels haben die W a h 1 zwischen dem einen und dem anderen 
Rechte. Hat also der In 1 ä n der in Beziehung auf die F 0 r m des 
im Aus I a n d e gemachten Skripturakts die Vorschriften des aus
I ä nd i sc h e n Rechts beobachtet, so ist dieser Skripturakt im In-
1 an d e jedenfalls gültig. • Das Gesetz gestattet aber auch dem In-
1 ä n der, der einen Wechsel gegenüber einem In 1 ä nd e I' im Aus-
1 a n d e ausgestellt hat, sich auf die Gesetze ihres gemeinschaftlichen 
Vaterlandes zu beziehen, unter dessen Herrschaft später die Er
fü 11 u n g vor sich gehen soll, und erleichtert dadurch I n I ä n der n, 
die sich im Auslande befinden, untereinander das Geben und 
.Nehmen des Wechsels 22. 

Es ist dies keine specielle, wechselrechtliche Ausnahme vom Territorialprincip zu 
Gunsten des Personalitätsprincips, sondern sie gilt allgemein; vgl. de u ts c h. 
bürgl. Gb. Einf. G. Art. 11, ö s t. bürgl. Gb. § 37. Die gemeinschaftliche Staats
angehörigkeit (Nationalität) des Gebers und Nehmers des Wechsels e~tscheidet: 
es ist zu präsnmieren, dafs der Wechselgeher die Absicht hatte, sich nach de~ 
Gesetzen des gemeinschaftlichen Heimatlandes zn verpflichten, und es ist durchans 
gerechtfertigt, wenn diese Absicht von den Gesetzen des Heimatlandes respektiert 
und in Schntz genommen wird. Unter dieser Voraussetzung sind auch die von 
dem Inländer an eigene Ordre ansgestellten Wechsel gültig, sobald also ein 
anderer Inländer als vVechselberechtigter oder Verpflichteter hinzugetreten ist. 
Anders Lehmann § 39 Anm. 1l. 

22 Ist der 'Wechsel ,in Paris von einem Deutschen gegenüber einem 
Deutschen, von einem Osterreicher gegenüber einem Österreicher aus
gestellt, so ist er jedenfalls gültig, wenn er.nach französischem Rechte aus
gestellt worden ist. Er ist aber auch dann gültig, wenn er nach der deutschen, 
resp. ö s te r r e ich i s c he n Wechselordnung ausgestellt ist. Ist nur der e i 11 e Teil 
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Die Ausnahme gilt nur für den Fall, dafs Geber und Nehmer 
des Grundwechsels - also der Aussteller der Tratte oder 
des eigenen Wechsels und der Remittent - Inländer sind 
unter dieser Voraussetzung aber auch für alle anrleren ace e S S 0 r i ~ 
sC'hen Skripturakte unter Inländern 23 • 

Die Ausnahme gilt aber nicht auch dann, wenn der G run d
we c h seI im Aus la n d e , zwar in Übereinstimmung mit der 
d eu t sc h e n Wechselordnung, jedoch nur zwischen Aus 1 ä n der n 
oder zwischen einem D eu t s ch e n (einem Ös t err eich e r) und 
einem Aus 1 ä nd e r ausgestellt und hierauf im Aus 1 a 11 d e blofs ein 
accessorischer Skripturakt unter zwei Inländern überein
stimmend mit der d e u t s c he n WechselOl'dnung vorgenommen wird 24. 

Der im Aus 1 a n d e nicht in Übereinstimmung mit dem be
treffenden aus 1 ä nd i s c 11 e n Rechte, sondern gemiiJs der d eu t s c h e n 

Inländer, der andere Teil Ausländer, so entscheidet ausschliefslich llaS 

Gesetz des Ortes, wo der Wechsel ausgestellt ist. Wenn sich ein Inländer 
gegenüber einem Inländer im Auslande verpflichtet und die Formerforder
nis.se des inländischen Rechts beobachtet sind, so ist die Annahme gerecht
~ertJgt, dafs beide .Teile sich auch rücksichtlich des Tnhaltes und Umfanges 
Il:rer 'ili{ echsel verpflIchtung dem Gesetze der Heimat unterworfen haben, da es 
lllcht wahrscheinlich ist, da[s sie gleichzeitig rücksichtlich der äufseren Form 
das Recht der Heimat, rücksichtlich der Rechtswirknngen des Skripturaktes 
und des ,~nh~lts der Wechselverpflichtung das ausländische Recht gewollt 
haben. W Je .dle Wechsel ordnung in diesem Falle die F 0 l' m des Wechselskriptur
aktes unter Ihren Schutz gestellt hat (AI't. 85 Al. 3), so will sie auch dessen In
halt regeln; man denke an zufällig während einer Reise im Auslande unter In
ländern ausgestellte Wechselerklärungen. Ebenso Thöl § 16 S. 85; Bar, Lehr
buch § 38 Note 7; E sp ers 0 n NI'. 21; dagegen Lehm ann § 39 Anm. 21, Ass e I' 
etRiv.ier NI'. 105 S. 208, Lyon Caen et Renault IV NI'. 642. Jeder gut
gl a u b 1 geErwerber kann aber die - für ihn günstigere - lex loci actus für 
mafsge15end halten. Bar II S. 181. 

23 Ist der 'Vechsel in Paris olme Valutaklausel von einem Deutschen 
ge genü b er einem D e u ts chen entsprechend der d eu ts chen Wechselordnung 
ausgestellt und in Paris an einen Franzosen indossiert worden, so ist das 
Indossament ungültig; ebenso Lehmann § 39 zu Anm. 18. Ist der Wechsel 
von einem deu tschen Trassanten gegenüber einem deutschen Remittenten 
im Auslande gemäfs der deutschen \'11.0. ausgestellt und im Auslande 
gegen über diesem Deu tschen von einem D e u ts ch en acc epti ert oder im 
Auslande von dem deutschen Remittenten an den deutschen Indossa
tar indossiert worden, so sind Accept und Indossament gültig. Dieser 
Wechsel wird in Deutschland auch in der Hand einesjeden späteren Wechsel
gläubigers für gültig anerkannt, selbst wenn er ein Ausländer ist nicht blofs 
wenn er ein Inländer ist (wie T h ö I § 16 S. 83 annimmt). ' 

24 Ist z. B. der Wechsel in Par i s ohne Valutaklausel, jedoch entsprechend 
der d eu ts ehen \Vechselordnung" y on einem Franz os en als Tras s anten gegen-

I 
I 
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Wechsel ordnung, jedoch nicht gegenüber einem In 1 ä nd er, aus
gestellte Skripturakt eines In 1 ä n der s ist ungültig und wird nicht 
verpflichtend, wenn er hinterher in die Hand eines in 1 ä nd i sc h e n 
Gläubigers kommt 25. 

3. Form der im Auslande zur Ausübung oder Er
haltung des Wechselrechts vorzunehmenden Hand
lungen. Für die Form der Handlungen, die zur Ausübung 
oder Wahrung der Rechte aus dem Wechsel, deren Geltendmachung 
im In 1 a n dein Frage steht, erfonlerlich sind, gilt ebenfalls die 
Regel: locus regit actum. Es entscheidet das Rech~.IlEl§Qrtgs, wo 
sie vorzumeh, men sind (Art. 86) 26 und zwar gleIcbgültig, ob die 

","' ~ 

Formen für die Handlungen schon im Augenblicke der Ausstellung 
des Wechselskripturakts gesetzlich bestanden haben oder erst später 
eingeführt worden sind. Das neu e Gesetz über die Formen wirkt 
auch auf die unter dem alte n Gesetze vorangegangenen Wechsel
skri pturakte zur ü c k 27. Es en tscbeidet daber das Recht des 
Zahlungsortes 28 über die Form jener Handlungen, die vor
genommen werden müssen, um die Zahlung zu verlangen und die 
Nichterlangung der Zahlung zu konstatieren, also über clie F Ol'mund 
den Inhalt der Protesturkunde, über den Ort (das Lokal), wo, 
über· die Fr ist, bin n e n welcher der Protesfzu el.·heben ist (P rot e s t-

über einem deutschen Remittenten ausgestellt und dann noch in Frank
reich von dem deutschen Remittenten an einen anderen Deutschen in
d.o s si e r t worden, so ist das Indo s samen t ungültig (ebenso Lehm a nn 1. c. 
Anm. 17), da ja der Grundwechsel sowohl nach französischem als auch nach 
d e u t se he m Rechte ungültig ist. 

25 Ist Z. B. die Tratte in Fr ankr e ich von einem ö ster rei ch i sc he n 
Trassanten zu Gunstel1 eines franzö sisc hen Remitten t e n auf einen 
Österreicher in Wien gezogen, der dann in Wien das Accept erteilt, und 
entspricht die Tratte nicht den Erfordernissen des französischen Rechtes, weil 
sie die Valutaklausel nicht enthält, wohl aber den des ös t erre i ch i s c h en Rechtes, 
so ist der Skripturakt des österreichischen Trassanten ungültig und wird 
auch nicht dadurch gültig, dafs die Tratte von dem französischen Remit
t enten an einen österreichischen Indossatar begeben wird. Das in Wien 
erteilte Accept ist jedoch gültig, da der Grundwechsel den Anforderungen 
des ö s t e rr e ich i sc h en Rechtes entspricht. 

26 Ebenso: Ungarn § 97; Schweiz Art. 824: Skandinavien § 86; 
Italien Art. 58; England seet. 72 § 3 (Chalmers S. 226). 

27 Anders Salpius 1. c. S. 61. 
28 Bar II 170; Lehmann § 39 Z. 5, 132; Goldschmiclt, Grundr. S.267; 

Dernburg L c. Anm. 14; Thöl § 16 S. 84; C anstein I. c. Anm. 14; S alpi us L c. 
S. 22; Sta u b zu Art. 86 § 1,3; R.O.H.G. I S. 288, III 127, XII S. 118, XXI S. 153, 
R.G. IX S. 438, XXXII S. 116; anders öst. obst. Ghf. 1875 Czelechowsky NI'. 77. 

Binding, Handbnch IH. 2 H: Grünhut, Wechselrecht H. 37 
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tag, Pro te s t s tun den), über die PersoneI\, die gesetzlich berufen 
sind, diese Urkunde zu errichten, über die Frage, ob die Protest
urkunde durch ein Surrogat ersetzt werden kann29 , über die Zeit 
und Form der Notifikation 30. 

4. Re c h t s wir ku 11 g e 11 der i 111 Aus 1 a nd e aus ge s tell t e 11 
Skripturakte. 

a. M afsge b end e B ed eu tung des A usstellu11gsortes. 
Über die Re c h ts wi rku ng e n eines im Au sI an d e ausgestellten 
Wechselskripturakts, den In haI t und die Da u e I' der dadurch be
gründeten Wechselverpfiichtung entscheidet, da je der Sluipturakt 
von den anderen auf demselben Papiere befindlichen Skripturakten 
unabhängig und rechtlich selbständig ist, das Recht des Ortes, 
wo der betreffende Skripturakt nach dem Inhalte des Papiers aus
gestellt el~scheint 31, also das Recht des Ortes, wo die Trassierung, 

29 Durch die öffentliche Urkunde des Protestes soll ja konstatiert werden, 
dafs nach dem von den Wechselbeteiligten für mafsgebend gehaltenen Gesetze des 
Zahlungsorts zur gehörigen Zeit in der gehörigen Lokalität die Zahlung des 
Wechsels verlangt worden ist. Diese Urkunde wird nur dann öffentlichen Glauben 
haben, wenn sie in den Formen errichtet wird, die an dem Orte der Vornahme in ge
setzlicher Geltung sind. Auch die Frage, ob die blofse Protestnotierung (s. oben 
S. 77) genüge, ist nach dem ausländischen Rechte des Zahlungs ortes zu beantworten. 
Der Protest ist nichtig, wenn er blofs dem inländischen, nicht dem aus
ländischen, Rechte entspricht. Der Kläger ist~aber nicht verpflichtet schon in 
der Wechselklage den Beweis anzutreten, dafs die beigebrachte ausländische 
Protesturkunde, die alle Erfordernisse einer i nl än di s c h e n Protesturkunde an 
sich trägt, auch den Vorschriften des aus 1 ä n dis c h e n Rechtes entspreche (Ob. Trib. 
Berlin 1853, 1855 bei Borchardt Zus. 873), sondern erst, wenn der Beklagte 
eingewendet hat, dafs den Anforderungen des mafsgebenden, aus 1 ä n dis c he n 
Rechtes ni,cht genügt sei. Eine Prä s um t ion für die Leg a li t ä t des im Aus
a nde aufgenommenen Protestes besteht nicht. RO.H.G. I S. 242, III S. 127 Bor
ch ar d t Zus. 876. Vielmehr liegt im Zweifel dem Richter die Prüfung der Gesetz
mäfsigkeit der Urkunde nach dem Rechte des betreffenden Landes oder Ortes ob. 

30 Ob z. B. eine beglaubigte Abschrift der Protesturkunde einzuschicken; ob 
etwa sogleich am folgenden Tage zu notifizieren sei. Ebenso S al pi u s 1. c. S. 60; 
anders Bar II S. 168 Note 48, der über die Notifikationsfrist das Gesetz jenes 
Ortes entscheiden läfst, wo sich der Vorm ann befindet, an den zu notifiziei'en ist, 
da die Notifikation erst dann geschehen sei, wenn der Vormann binnen der be
stimmten Frist Kenntnis erlangt habe; allein die Notifikationspflicht ist erfüllt, 
wenn die Notifikation binnen der am Notifikationsorte bestimmten Frist ab ge
sendet worden ist; die Ankunft steht auf Gefahr des anderenTeils, in dessen 
Interesse die Notifikation vorgeschrieben ist; s. oben S. 414. 

31 Da dieser Ort in den meisten Fällen auch der Ort ist, wo die Erfüllung von 
dem betreffenden IVechselverpfliehteten verlangt werden kann, also der K lag e 0 r t, 
so . kommt diese Ansicht in der Regel' zu den gleichen Resultaten, wie die Ansicht 
(Liebe S. 231), dafs die lex fori 2.U gelten habe. Bar II S. 169. 

§ 142.~ Das internationale Wechselrecht. 

die Indossierung, die Acceptation 32 'oder die Avalierung 33 nach dem 
Inhalte des Wechsels vor sich gegangen ist 34• Wer einen Wechsel:
skripturall:t setzt, zieht präsumtiv mir das Recht des betteffenden 
Ortes, wo er ihn vollzieht, in Erwägung, das fremde Recht kennt er 
in der Regel gar nicht 35. 

Das Recht des im Papiere angegebenenA~ellung~o):tes des 
obetreffe~den Sluipturaktes ist demnach endscheIdend , wenn es sich 
um die Frage handelt, welche Bedeutung ein B I an c 0 i n dos s a 111 e n t, 

32 Auch der Ac c e pt a n t hat sich dem Gesetze des Ortes unterworfen, an dem 
er das Accept erteilt hat. Daher entscheidet auch das Recht dieses Ortes .darüber 
ob eine Präsumtion für die Deckung bestehe; Lyon Caen et Renault IV 
NI'. 645. In der Regel wird dies der Zahlungsort sein, aber auch, wenn deI." 
Acceptationsort vom Zahlungsort verschieden ist, wie bei den domizilierten 
We~hseln, so entscheidet über die Verpflichtung des Acceptanten der Ort der Ac ce p_ 
tat Ion, z. B. darüber, ob Protest bei dem Dom i z i li at e n notwendig sei. Ist z. B. 
der Wechsel auf den Bezogenen inHamburg gezogen, zahlbar inAmster
? am, und acceptiert der Bezogene in Hamburg mit Benennung eines Domiziliaten 
111 Amsterdam, so wird er; da das Accept in Deutschland erteilt ist durch 
Versäumung des Protestes bei dem Domiziliaten in Amsterdam frei wäh;end er 
nicht liberiert wäre, wenn er das Accept in Ho !lan d gegeben und de~ Domiziliaten 
keine Deckung ubermacht hätte (Art. 118 Hollan d). 

33 Auch fur den Avalisten entscheidet das Recht des Ortes, wo der Aval 
ausgestellt ist, nicht das Recht des Ortes, wo die Hauptschuld eingegangen ist. 
Bar n S. 172 Note 56; dagegen Lyon Caen et Renault NI'. 665; Esperson 
NI'. 35. 

34 Bar II S. 163, 165; Lehma11l1 § 39, 4; Staub zu Art. 87 § 7,8; RO.H.G. 
I S. 288, V S. 101, XIX S. 202; RG. II 1:\. IB, VII S. 21, IX S. 431; Lyon 
Caen et Renault IV NI'. 642;0 Esperson Nr. 21; Asser-Rivier NI'. 105. 
Nach anderer Ansicht soll in allen Fällen das Recht des Zahlungsortes entscheiden, 
also auch z. B. über das Regrefsrecht gegen die ausländischen Vormänner bei 
einem aus dem Auslande auf einen im Inlande gelegenen Zahlungsort ge
zogenen Wechsel; so Ob.Trib. Berlin Seuffert IU Nr. 214, O.A.G. Kiel Seuffert 
VI NI'. 129, O.A~G. Dresden Seuffert II Nr: 3, NI'. 252. 

35 Ist der im Papiere angegebene Ort nicht der wirkliche Ort der Aus
stellung des Skripturakts , so ist der letztere entscheidend, (nicht der wirkliche 
\Vohnsit.ö des Ausstellers des Skripturakts) ; S tau bArt. 87 § 8; RG. XXIV S; 115. 
Jeder gutgläubige Erwerber darf aber denim Papiere angegebenen Ort für den 
wirkli\\hen halten. Bar II S. 182.· Die Indossanten sind prima facie dem Rechte 
des Ortes , \'on dem· aus der VIT echsel gezogen ist, unterworfen, wenn aus dem 
Inhalte des Indossaments nicht hervorgeht, dafs es in einem anderen Lande aus
gestellt wordelisei, denn der Inhalt der Regrefspflicht wird präsumtiv in einheit
hcher . \Veise durch das Gesetz des Ortes der Ausstellung bestimmt, so dafs im 
Z\yeifel jeder Iildossant so, wie der Trassant, also nach dem Rechte des Aus
stellungs ortes , nicht anders, verpflichtet ist; es mufs bewiesen werden, dafs das 
Indossament in Wirklichkeit an einem anderen Orte ausgestellt worden sei, ein 
Beweis, der 'dem gutgläübigen Erwerber gegenüber unzulässig ist. 

37 * 
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ein Indo ssament nach Verfall oder ein bedingtes Accept 
habe, ob das Recht auf die bei dem Be zog e n e n befindliche 
Deckung ipso jure auf den Remittenten und Indossatar 
übergegangen sei 36, ob der Indossant zur Kau t ion s lei s tun g 37 

verpflichtet sei oder auch bei dem Sicherheitsregrefs rem b 0 urs i e ren 
könne 3S, 0 b springender Regrefs 39 statthaft, und in welcher Höhe 
die Regrefssumme zu leisten sei 40, ·welche Einwendungen gegen
über der durch den betreffenden Skripturakt begründeten Wechsel
verpflichtung vorgebracht werden können41

, ~_~i1~t:~J~!:lrfalltag 
der Wechselverpflichtung festzustellen sei (Art. 30, 32, 34) 42, binnen 

36 Wie in Frankreich und Belgien; Lyon Ca en et Ren a ult IV Nr.,644; 
Bar II S. 482, 483. S. oben S. 149. 

37 Bezüglich der Höhe, Art und des Aufbewahrungsortes der Kaution ent
scheidet das Recht des Ortes, wo sie geleistet wird. 

38 SO Z. B. wenn das Indossament in Holland, Frankreich, Belgien, 
Portugal ausgestellt ist. S. oben S. 373 Note 2. 

39 Z. B. es befinden sich auf dem in B e rli n zahlbaren Wechsel h olländi sehe 
und deutsche Indossamente. Der holländische Indossant wird vom Rem
boursregrefs frei, sobald gegen den Tras santen regrediert wird (s. oben S. 447 
:!'\ote 5); dagegen kann der deutsche Indossant auch nach dem Trassanten 
in Anspruch genommen werden, selbst von seinem ho 11 än d is ehe n Nach manll,e. 

40 ,Yird z. B. der Wechsel in Am s te r d a m auf Be l' li n zu Gunsten eines 
Remittenten in Ha mb u r g gezogen, der den 'N echsel nach B er I in indossiert, und 
erlangt der Wechselinhaber in Berlin zur Verfallzeit keine Zahlnng, so dafs er 
Protest erheht und gegen den Aussteller in Amsterdam Zahlungsregrefs nimmt, so 
kann er in der Retourrechnung nicht 1/s Ofo Provision gemäfs Art. 50 'Y.O. ver
langen, da für den Inhalt der Regrefspflicht des Trassanten das holländische Recht 
entscheidend ist, das die Provisionsforderung nicht anerkennt (Holland Art. 1(2); 
anders Bar II S. 1~3, Lehrb. S. 136.Note 11, der das Gesetz des Zahlungsortes 
entscheiden läfst; ebenso Lyon Caen et Ren1\ult IV Nr. 651. Hat umgekehrt 
der ausländische Regrefspflichtige nach dem Rechte des Ortes seines Skriptur
akts eine h ö her e ReO'refssumme zu leisten gehabt, so kann er von einem regrefs
pflichtigen Vormanne in Deutschland oder Österreich die Rückzahlung nach 
Art. 52 fordern; s. oben S. 430. Ist der Wechsel in Amsterdam ausgestellt, in 
Hamburg zahlbar, und befinden sich auf dem ,Yechsel mehrere in Holland, Belgien, 
Frankreich, Österreich und Deutschland ausgestellte Indossamente, so kann zwar 
gegen jeden deutschen und österreichischen Indossanten eine neue RetourreG~nung 
gemacht werden, nicht aber gegen den französischen, helgisehen oder holländlschen 
Indossanten; diese letzteren brauchen nur ein e n Rückwechsel zu zahlen. B a,r II 
S. 174; Lyon Caen et Renault IV NI'. 649. S. Bel. I S. 198 Note 95. 

41 Das Recht des Ausstellungsortes des Skripturakts entscheidet über die 
Wechselarrestfäbigkeit, die Zulässigkeit der ,Yechselhaft als Zwangsvollstreckungs
mittel (B a r II S. 179), doch kann die Personalhaft natürlich nicht verhängt WErden, 
wenn sie durch das Recht des Prozefsortes nicht gestattet ist. 

42 Daher entscheidet über die Dauer des Uso, wenn ein ,Yechsel vorliegt, 
der in einem Lande aus g e s tell t ist, in dem das nach der deutschen 'Vechsel-

§ 142. Das internationale Wechselrecht. 581 

welcher Frist sie geltend gemacht werden könne, also ihre Ver
jähnmg ei n trete 43. 

Das Recht des Aus s tell u n g s 0 r t e s des betreffenden Skriptur
akts , nicht des Z a h 1 11 n g s ortes, entscheidet über die Re g r e f s -
bedingungen, also über die Notwendigkeit, den Wechsel zum 
Accept oder zur Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist zu 
präsentieren und die Nichtacceptation und die Nichtzahlung durch Protest 
konstatieren zu lassen 44, über die Not wen d i g ke i t, eine Ehrenannahme 

ordnung bestehende Verbot, in Deutschland selbst oder aus Deutschland 
hinaus Usowechsel zu ziehen, nicht vorhanden ist, das Recht des Aus s tell un g s -
ortes. Es handelt sich um die Feststellung des Verfalltages eines ,Yechsels, 
dessen Verfallzeit nach dem Rechte des Ausstellungsortes gültig auf Uso fest
gestellt worden ist. Der Aussteller, der das Wort: Uso in einem von ihm auf 
einen Ort im Gebiete der deutschen Wechsel ordnung gezogenen Wechsel' benutzt, 
will sich nicht den ihm meistens unbekannten, in der. Regel gar nicht mehr bestehenden 
Gebräuchen unterwerfen, die an dem betreffenden Zahl un gs ort e bei einem solchen 
Wechsel Platz greifen, wie Thöl § 41 S. 181, Lehmann S. 371, Canstein 1. c. 
Anm. 12 (vgl. aber auch S. 102) annehmen, sondern macht gemäfs den noch prak
tisch wirksamen Einrichtungen, -unter denen er lebt und zu handeln gewohnt ist, 
vom Uso Gebrauch, und es ist anzuuehmen, dars sich auch der deutsche Wechsel
beteiligte jenen no"h im lebendigen Verkehre bethätigten Bestimmungen unter
werfen wolle, die der ausländische Aussteller bei der Ausstellung des Wechsels 
im Sinne hatte; so Brauer S. 36, Bluntschli S. 29, Hartmann S. 160, 
Volkmar u. Löwy S. 141. Der Wechselschuldner darf sich daher am Zahlungs
orte auf den Uso des Ausstellungsortes berufen. Vgl. Frankreich Art. 
129-132, wonach der 30 Tage betragende Uso nur für in Frankreich auf Frank
re ich gezogene Wechsel gelten soll (nicht aber für 'Wechsel, die im Aus 1 an d e 
ausgestellt und in Frankreich zahlbar sind); anders Holland Art. 152, wonach 
der 30 Tage betragende Uso für alle in Holland zahlbaren Wechsel gilt, mag 
auch der Wechsel im Aus 1 an d e ausgestellt sein. 

43 Ist das Accept in Deutschland erteilt, sei es auch von einem Aus
länder, so erlischt die Haftung in drei Jahren vom Verfalltage (Art. 77); auch 
dann, wenn der ,Yechsel im Auslande domiziliert ist. Anders RG. II S. 13, 
VI S. 24, Lehmann § 39, Canstein 1. c. Anm. 18 (sie lassen das Recht des 
Zahlungsortes entscheiden). Ist der Wechsel in Deutschland indossiert, so 
dauert die Haftuug des betreffenden Indossanten, auch wenn er ein Ausländer 
ist, 3, 6 oder 18 Monate (Art. 78, 79). Bar II S. 171; Goldschmidt, Grundr. 
S.267; Dernburg § 250; Renaud § 8 Note 29, ders. Arch. VI S. 271, VIII 
S. 205; Lehmann § 39; R.G. II Nr. 6; Lyon Caen et Renault IV Nr. 664. 
Keineswegs hat das Recht des Klageortes , wo der Prozefs zufällig anhängig ge
macht wird, lex fod, judicis competentis zu entscheiden, so dars der Gläubiger den 
Wechselschuldner dadurch benachteiligen könnte, dafs er ihn in einem Lande be
langt, wo eine längere Veljährungszeit besteht. S. noch Bd. I S. 236 Note 6. 

44 Thöl § 16 S. 84, 85; Hoffmann S. 608; Bar II S. 167, Lehrb. S.135; 
Lehmann § 39 S. 131; .in England sect. 72 § 3 (Chalmers S. 225, 226) ent
scheidet das Recht des Zahlungs ortes. 
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oder Ehrenzahlung einzuholen oder zuzulassen45, über die Not wen d i g
k e i t zu notifizieren und die Klage binnen bestimmter Präklusivfrist 
bei sonstigem Regrefsv.erlust anzustellen 46; denn wer einen Wechsel 
unter der Herrschaft einer Gesetzgebung trassiert, indossiert oder 
acceptiert, welche die Präsentation zum Accepte überhaupt oder 
innerhalb einer bestimmten Frist oder die Präsentation zur Zahlung 
innerhalb einer bestimmten Frist, sei es selbst vorschreibt, oder vor
zuschreiben gestattet (Art. 19, 24, 31, 43), geht die Wechselverpflich
tung nur unter einer Be d i n gun g ein, unter der Bedingung, dafs 
die Wechsel verpflichtung nicht vorhanden sein Eoll, wenn der Wechsel
inhaber die Präsentation zum Accepte oder zur Zahlung ganz unter
lassen oder die Nichtacceptation oder die Nichtzahlung innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht durch Protest konstatiert hat. Der 
Trassant, der Indossant, der eine Präsentationsfrist vor
schreibt (Art. 19,31), erklärt, wie lange seine Verpflichtung im 
äufsersten Falle dauern soll; er bestimmt eine Zeitgrenze, nach deren 
Ablauf er von aller Verpflichtung frei werden soll; daher entseheidet 
darüber 47 das Recht des Ortes der Ausstellung oder Indossierung 48, 

nicht das Recht des Ortes der Zahlung 49. Jeder, der den Wechsel 

45 Bur II S. 167 Note 46. 
46 Bar n S. 168, 169; Lyon Caen et Renault IV NI'. 653 (de lege 

ferenda). 
47 Über die Form des Protestes, Zeit und Ort entscheidet das Recht des 

Erfüllungsortes, der Vornahme der Handlung; s. oben S. 577. 
48 Ist der ·Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht aus Deutsch

land auf einen Ort im Auslande gezogen, und bestehen an dem Ausstellungs
und Za hlun gsorte rücksichtlich der Präsen t ati on sfris t vers ch i eden e ge
setzliche Bestimmungen, so murs jeder Inhaber, um die Regrefsrechte auf Grund 
der in D e u ts ch 1 an cl gesetzten Skripturakte zu wahren, innerhalb der Frist des 
Art. 19 prä'sentieren ;es entscheidet nicht das Gesetz des Zahlnngsortes, sondern 
das des Ortes der Ausstellung des Skripturaktes. Die Präsentationsfrist des Art. 19 
gilt für alle im I n I an d e aus ge s te II ten, obgleich im Anslan dez a hl b ar en 
Wechsel, nicht aber für im Auslande ausgestellte Wechsel, auch wenllsie im 
I nl an d e zahlbar wären. Ist der IVechsel aus Ho 11 an d auf D e u t s ch I a n d gezogen, 
lautend 3 Monate nach Sicht, so murs die Präsentation binnen 6 Monaten nach der 
Unterzeichnung des Wechsels (H 0 11 an d Art. 116 P. 3) vorgenommen werden. 
Ist der im Auslande ausgestellte und im Auslande zahlbare Zeitsicht
wechsel im Inlande giriert worden, so können sich die inlänclischen In
dossanten darauf berufen, dafs der Wechsel, der im Auslande nicht bezahlt 
worden ist, nicht binnen der gesetzlichen oder von ihnen vorgeschriebenen Frist 
(Art. 19) präsentiert worden sei, daher der Regrefs gegen die In dos s an te n in 
Deutschland nicht genommen werden könne. 

49 Anders Art. 116 Holland, Art. 160 Frankreich in der durch Ges. 
v. 19. März 1817 modifizierten Gestalt, da sie für alle in Frankreich, Holland 
zahlbaren Wechsel die Präsentationsfristen vorschreiben. S. Bd. I S. 376 Note 2. 
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successive erwirbt, erlangt nur unter dieser Bedingung das Recht 
aus dem Wechsel, ist daher ebenfalls zur Präsentation und Protest
erhebung verpflichtet; auch der aus I ä n dis ehe Erwerber bleibt dem 
Gesetze jenes Landes unterworfen, das den Skripturakt beherrscht, 
an dem er teilnimmt, also dem Gesetze .des Landes, in dem der 
Skripturakt ausgestellt ist. Die Erfüllung dieser Bedingung ist 
wesentlich für die Ex ist e n z der Wechsel verpflichtung; in welcher 
F 0 r m aber diese Bedingung zu erfüllen sei, in welcher Zeit binnen 
der festgesetzten Frist die Präsentation und Protesterhebung statt
zufinden habe, richtet sich nach dem Gesetze des Z a h I u n g SOl' t e s 50. 

Das Recht des Ausstellungsortes des betreffenden Skripturakts 
entscheidet auch dann, wenn der Wechselinhaber durch die Gesetze 
des Zahlungsortes ausnahmsweise wegen aufserordentlicher Umstände 
(Krieg u. s. w.), während einer gewissen Zeit von der Notwendigkeit 
der Protestlevierung ganz entbunden, oder wenn ihm die Protest
erhebung aus irgend welchen Gründen 51 während einer gewissen Zeit 
durch vis major unmöglich gemacht wird 52. 

50 Der Wechselinhaber also, der einen von Deutschlaud auf das Ausland ge
zogenen Wechsel mangels Zahlung nicht protestieren liefs, oder der die Notifikation 
nicht vorgenommen hat, verliert seinen Regrefs oder hat nur einen geschmälerten 
Regrefs gegen den Trassanten und denjenigen Indossanten, fur den das Recht des 
Ortes des Indossaments die Regrefspflicht durch Beobachtung dieser Umstände be
dingt erklärt, obgleich das Recht des ausländischen Zahlungsortes einen Protest 
mangels Zahlung oder die Notifikation nicht vorschreibt. Wird ein Wechsel in 
Deutschland auf London gezogen, in Deutschland mehrfach indossiert 
und zuletzt an einen Engländer nach London begeben, der, obwohl er die Not j -
fikation nicht gehörig vorgenommen, von einem deutschen Indossanten 
Remboursregrefs erlangt, so kann sich ein anderer deutscher Vormann, 
gegen den der deutsche Regrefsleister seinerseits Regrefs nimmt, nicht auf die 
nach englischem Rechte eingetretene Präjudizierung des Wechsels berufen, da über 
die Bedingungen der Regrefspflicht für jedes Indossament, als einen selbständigen 
Skripturakt, das Recht des Ortes der Indossierung entscheidet. Wenn die Gesetze 
des Ortes der Ausstellung und der Orte der Indossierung verschiedene Be
dingungen vorschreiben, so müssen, so schwierig es auch sein mag, alle Be
dingungen eingehalten werden, um den Regrefs gegen alle Vormänner zu wahren. 

51 SO Z. B. wenn am Zahlungs orte Zwangskurs besteht und der Wechsel
inhaber, der das entwertete Papiergeld nicht mit äquivalenter Geltung (s. oben 
S. 254 Note 6) annehmen will, keinen öffentlichen Beamten findet, der in diesem 
Falle den Mangel der Zahlung durch Protest konstatieren will, so verliert er den 
Regrefs. 

52 Dagegen entscheidet das Recht des Z a h I u n g s 0 I' t e s (locus regit actum), 
nicht das des Ausstellungsortes des Skripturakts, wenn aus solchen Gründen nicht 
die Notwendigkeit der Protesterhebung beseitigt, sondern nur die Frist zur 
Protesterhebung während einer gewissen Zeit verlängert wird, gleichgültig, ob 
der Wechselskripturakt schon v 0 I' der Einführung der Verlängerung oder erst 
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b. lVIaisgebende Bedeutung des Zahlungsortes. Das 
Recht des Z a h 1 u n g so r t e s entscheidet über alle Fragen, die sich 

hinterher ausgestellt worden ist. So haben in Anwendung des französischen 
(Moratorium) Gesetzes vom 13. August 1870 mehrere auf einander folgende Dekrete 
(s. Oentr. Org. YIII 8. 20l, Goldschmidt Ztschr. XVI S. 413, 466) die Fristen für die 
Protesterhebung und andere das Wechselrecht erhaltende Akte yerlängert. Das B.O.H.G. 
entschied am 21. Febl'. 1871 (I S. 286, ebenso R.O.H.G. V S. 102, XI S. 74, XIX S. 203, 
R.G. IX S. 438), dafs in der gewährten Frist von einem Monate und wiederum einem 
Monate keine Zeit gelegen sei, die blofs als F 0 I' m der Handlung zu betrachten 
wäre, sondern eine Bestimmung über die Handlung selbst, dafs daher die 
fremden, insbesondere die deutschen', Indossanten yon der Regrefspflicht frei 
seien. Dagegen ö st. obst. Ghf. 1872 - wiederholt - bei Krall Nr. 214, 215, 
216. Entscheidend ist, dafs dem Wechselgläubiger die Möglichkeit genommen 
wurde, vor Ablauf eines Monats Pro t e s t zu erheben; das Gesetz, das den Protest 
wiihrend dieser Frist ver bot, entband ihn daher von der Not wen d i g k e i t 
während dieser Zeit Protest zu erheben; es beschränkte sich nicht darauf die 
Protestfrist zu erweitern und den Gläubigern das Recht zu geben, während einer 
längeren Zeit Protest zu erheben; über die Notwendigkeit des Protestes ent
scheidet jedoch nicht das Recht des Zahlungsortes, sondern das Recht des aus
ländischen Regrefsschuldners. Das Gesetz schuf das Yorhandensein eines 
Falles von vi s m aj 0 r , die den ,Vechselinhaber an der Protesterhebung ver
hinderte; der Regrefs konnte daher in jenen Ländern nicht genommen werden, in 
denen, wie in Deutschland, Österreich nnd Schweiz, auch vis majol' nicht 
entschuldigt, in denen die Regrefspflicht erlischt, wenn auch vi s m aj 0 r als der 
Grund erscheint, aus dem der Protest unterlassen worden ist. S. oben S.398. 
Ebenso No rsa S. 111; Ja q n es S. 12, 19. In Fr ankrei ch, Itali en, En glan d 
(Ohalmers S.227), Nordamerika aber, wo vis major von der Notwendigkeit der 
Protesterhebung befreit (s. oben S. 398), war es folgerichtig, wenn die in diesen 
Ländern befindlichen Giranten für regrefspflichtig erklärt wurden. Bar II 
S.174, Lehrb. S. 136; Thöl § 16 S. 86 Note 15:; Golds chmidt Grundr. S. 268 und 
Zeitsehr. XVII S. 294-309, XVIII S. 625-643, XXI S. 580; Lehmann S. 132; 
Oanstein 1. c. Anm. 12;Fick Oentr. Org. N. F. VII S. 167-182, VIII S. 129-214, 
Arch. N. F: III S. 131, der s. über internationales Wechselrecht in Beziehung auf 
Fristbestimmungen (Elberfeld 1872); Salpins 1. c. S. 1-9, 61-66; Wächter 
Arch. N. F. IV 1; .J aq ue s, Die durch die franz. Moratorienverfügungen hervor
gerufene Regrefsfrage (Wien 1872), N 01' S a sul conflitto internazionale delle leggi 
cambiarie (Mailand 1871); Lyon Oaen et Renault IV Nr. 661-663. Wäre der 
Wechselgläubiger dnrch das franz. Gesetz nicht daran gehindert worden vor 
Ablauf einer gewissen längeren Frist Protest zu erheben, so wären die deutschen, 
österreichischen, schweizerischen Indossanten nicht frei geworden; denn die fremden 
Indossanten haben kein Recht darauf, dafs der in Frankreich zahlbare Wechsel 
innerhalb der gewöhnlichen, durch das französische Gesetz gewährten, kurzen Frist 
protestiert werde; sie mufsten sich eine Verlängerung dieser Frist durch transi
torische Gesetze des Landes, wo der Wechsel zahlbar war, gefallen lassen und 
sich darein ergeben, wenn durch diese Gesetze die Präjudizierung der Wechsel, 
die zum Vorteile der Indossanten nach den früher geltenden gesetzlichen Be
stimmungen eingetreten wäre, verhindert wurde. Es wäre eine allerdings ungewöhn
lich grofse Anzahl von Tagen gewesen, an denen es dem ,Vechselinhaber gestattet 
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blois auf die Mo d a I i t ä t e n der Ausführung der Zahlung beziehen, 
so über den Z a h 1 u n g s tag, der infolge von Feiertagen oder Kassier
tagen vom Ver fall tage verschieden sein kann 53, über die Zahl der 
Res pe k t tag e, wenn etwa das Gesetz des Zahlungsortes Respekt
tage zu Gunsten des Schuldners bewilligt 54. Daher ist der Ver
falltag, obgleich der Wechsel in einem Lande ausgestellt ist, 
wo nach alt e 111 Stil gerechnet wird, nach dem Kalender jenes 
Landes zu berechnen, in dem der Z a h 1 u ng so rt gelegen ist 
(Art. 34) 55. Daher erfolgt - abgesehen von entgegengesetzter Ver
einbarung durch die Klausel: "effektiv" - die Zahlung in solchem 
Gelde, das am Zahlungs orte Kurs hat (Art. 37) 56. Ebenso ent
scheidet das Recht des Zahlungs ortes für die Frage, ob Teil
z a h 1 u n gen zulässig sind, ob Deposition wegen Nichtabholung der 
Zahlung statthaft ist, über die Voraussetzungen, unter denen der 
Verlierer des Wechsels am Zahlungsorte die Zahlung erlangen kann 
(Amortisation) 57. 

gewesen wäre, die Zahlung von dem französischen Schuldner zu verlangen und 
daher eine Weigerung der Zahlung durch Protest zu konstatieren; allein über die 
Anzahl dieser Tage entscheidet das Gesetz des Zahlungsortes. Der Wechselinhaber 
hätte sich denmach auf die, wenn auch ungewöhnlich verlängerte, Frist ge gen übe r 
dem fremden Indossanten berufen dürfen. Allerdings ist richtig, dafs in dieser 
ganz ungewöhnlichen Verlängerung der Protestfrist mittelbar auch eine beträcht
liche Hinausschiebung der Erfüllungszeit gelegen, und dars dadurch indirekt 
der Inhalt der Verpflichtung selbst verändert worden wäre; allein trotz dieser in
direkt herbeigeführten Veränderung hat über die Fristen für die Erfüllung der 
Regrefshedingungen das Recht des Zahlnngsortes zu entscheiden. 

53 Bar II S. 164; Lyon Oaen et Renault IV Nr. 6.55; England sect. 72 
§ 5 (Ohalmers S. 227). S. oben S. 237-239. 

54 Ob.Trib. Berlin Arch. VII S. 181; R.O.H.G. I S. 290, XXI S. 153; R.G. 
IXS. 438; Bar II S. 164, Lehrb. S. 135; Esperson S. 90 Nr. 52; Ohalmers 
S. 227; dagegen S tau b zu Art. 86 § 9, der in den Respekttagen eine Abänderung 
der Verfallzeit sieht, s. dagegen oben S. 238 Note 4 und Bd. I S. 179. Wird 
durch ein besonderes Gesetz eine grofse Anzahl von Respekttagen zu Gunsten des 
Schuldners eingeführt, so ist zwar die Verfallz eit nicht verändert, doch wird 
der Gläubiger durch vis major an der Erfüllung der Regrefsbedingungen verhindert, 
verliert daher den Regrefs gegen die in jenen Ländern befindlichen Regrefs
pflichtigen, in denen die Berufung auf vis major nichts nützt; s. oben Note 52. 

55 S. oben Bd. I S. 363 zu Note 9; Bar II S. 164; Ohalmers S. 227. 
56 Bar II S. 164; Esperson Nr. 54. S. oben S. 252, 253 und Note la. 
57 Lyon Oaen et Renanlt Nr. 659. 
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II 268. 
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Abstraktes Zahlungsversptechen I 453. 
Abweichungen I 331. 
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II 222. 
- mit Zins- oder Rückzahlungsver

sprechen II 221. 
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II 221. 
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Acceptant II 196. 
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Acceptation von Duplikaten II 344. 
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- Skripturakt II 13. 
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Adresse I 54, 128, 410. 
a drittura II 438. 
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Aller Orten I 417, 431, 451. 
Allonge II 85. 
Alternative Summenangabe I 342. 
Alter Stil I 363. 
Amortisation II 268, 278, 279. 
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1429. 
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Anschaffung s. Deckung. 
Anspruch wechselmäfsiger I 5. 
Antedatieren I 403. 
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- rechtswidrige I 443, 448. 
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des Ausfüllungsrechtes I 445. 
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434. 
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Ausländisches Wechselrecht II 568. 
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Ausstellungszeit I 400, 401, 429. 
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512, 557. 
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I 331, 417. 
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Beweis bezüglich des Nachindossaments 

II 18l. 
- - der Notifikation II 417. 
- - der Stellvertretung beim Skriptur-

akte I 325. 
- der Wechselfähigkeit I 313. 
Bezogener I 409. 
- Benennung mehrerer I 410. 
- Unrichtige Bezeichnung des B. 1410. 
Blancoaccept I 443. 
- Ausfüllung I 444, 447. 
Blancoindossament II 85, 96, 183. 
- Ausfüllung II 103. 
- Umwandlung des ausgefüllten in ein 

B. n 10l. 
Blancoskripturakt I 443. 
Blankett I 445. 
Bringschuld I 451; II 229 2. 

Buchstabenangabe der Wechse!summe 
I 340. 

Bürge s. Wechselbürge. 
Bürgerliches Recht I 1. 

C (s. auch K). 

Campsores I 36. 
Causa obligandi im Wechsel I 453. 
Cession der Wechselforderung I 145; 

II 150. 
Check I 19. 
Cirkulationspapier, Wechsel als C. I 12, 

466; II 84. 
Civiles Wechse!recht I 1. 
Civi!- und Handelsrecht, Verhältnis zum 

Wechselrecht I 1. 
Contraprotest II 473. 

D. 
Datierung, mehrfache I 406. 
- nach altem und neuem StH I 363. 
- unwahre I 402. 
Datowechsel I 364. 
Datum des Wechsels I 400. 
Deckung II 19, 149. 
- s. auch Valuta. 
Deckungsklausel I 456. 
Deckungspflicht I 300, 457; II 295. 
DeckunO"swechsel I 472 4; II 88, 130. 
Deklara'tionsprotest II 57. 
Depositar s. Verwahrer. 
Deposition der IVechselsumme nach Ver-

fall II 249. 
Depotwechsel I 472 4; II 88, 130. 
Deutlichkeit im Wechsel I 331. 
Diligenz, wechselmäfsige II 44. 
Diskonto I 11. 
Domiziliat I 419; Ir 231. 
- nicht benannter" II 233. 
- als Wechselinhaber II 235. 
Domiziliert eigener Wechsel I 430; 

II 230. 
Domizilierung I 418, 430. 
- des trassiert-eigenen Wechsels I 414. 
-" ohne Domiziliaten II 233. 
Domizilvermerk ohne Wissen und Willen 

des Ausstellers I 318 5, 419. 
Domizilwechsel, Pflicht der Präsentation 

zum Accepte II 198. 
- Pflicht der Präsentation zur Zahlung 

II 230. 
- Recht des Amortisationswerbers Il 

280. 
Druckstempel statt Namenszug I 320 10, 

324. 
Duplikate I 56, 214; II 8, 36, 263,312,321. 
- bei eigenen Wechseln II 329. 
- Verhältnis der Duplikate zu einander 

II 330. 
Durchstreichungen im Wechsel I 433; 

II 33. 
- des Acceptes Ir 34, 38, 41. 
- von Indossamenten n 33, 101, 434. 
- der Notadresse II 464. 
- der Tratte II 33. 

E. 
Echtheit des Skripturakts I 310, 315. 
"Effektiv" I 451; II 253, 585. 
Ehrenaccept II 43,459,471,474,479,482. 
- Amortisation II 490. 
- Bedingtes II 485. 
"'- Bereicherungsklage II 490. 
- Konkurrenz beim E. II 532. 
- auf Kopien II 212, 484. 
'- Mehrheit von E. II 485. 
- der Notadresse n 495. 
- Perfektion des E. II 492. 
- per onor di giro II 521. 
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Ehrenaccept, unberufenes II 502. 
- zeitliche Grenze für das E. II 484. 
Eln'enacceptant II 482. 
- Bedingte Yerpflichtung II 488. 
- Ber'eicherungklage II 490. 
- Rechte des E. II· 492. 
- ist nicht Regrefspflichtiger II 487. 
- Veljährung II 490. 
- V{ echselfähigkeit II 484. 
Ehrenannahme s. Ehrenaccept. 
Ehrenintervention s. Intervention. 
Ehrenzahler II 504. 
- Anspruch des E. II 510. 
- Provision II 504. 
- Regrefsrecht Ir 505, 510. 
- Selbständige Berechtigung II 506. 
Ehrenzahlung II 459, 471, 474,479,494, 

504. 
- eines fremden Intervenienten II 515. 
- Konkurrenz bei der E. II 533. 
- Modalitäten Il 510. 
- der Notadresse und des Ehrenaccep-

tanten II 513. 
- Zurückweisung II 516. 
Eigener Wechsel I 231, 424. 
- - an eigene Ordre I 427. 
- domizilierter Wechsel I 20, 426 4. 

- wesentlkhe El'fordel;nisse I 424. 
Eigentum an dem Wechselpapiere I 288. 
Eigentumsindossament s. Indossament. 
- zum Zwecke des Inkasso II 144. 
Einerts Papiergeldtheorie I 243. 
- Theorie des einseitigen Akts I 266 1, 

269. 
Einlösung II 418 s .. auch Zahlung. 
Einreden Ir 129. 
- Ausfüllung rechtswidrige I 443, 448. 
- Dolus I 448; II 107, 139. 
- Fälschung 1 442. 
- Kollusion Ir 133. 
- Kompensation II 129 2. 

- Mangelnde Deckung II 19, 131 2. 

- Blofses Pr01mraindossament II 143. 
- Scheingiro II 147. 
- Simulation II 147. 
- Valuta nicht erhalten II 131 2. 

- Zahlung II 135. 
Einschaltungen im Wechse! I 433. 
Einseitiger Akt, Theorie des e. A. I 

266 '~ 269. 
Erfordernisse, wesentliche des Grund-

wechsels I 330. 
Erfüllungsverzug Ir 226. 
Erlafs des Protestes II 399. 
Erlöschen der Wechselverbindlichkeit s. 

Präjudiz, Verjährung, Zahlung. 
Exceptio s. Einreden. 
Exemplare eines Wechsels s. Duplikate. 

F. 
Fälligkeit I 359, 428; II 237. 

Fahrlässigkeit, grobe bei der Zahlung 
II 261. 

Falsche Wechsel I 224, 329, 439; II 13. 
Fehler I 331. 
Feiertag II 394. 
Fiduciarisches Indossament Ir 143. 
Fingierte Rücktratte II 424, 430. 
Firmazeichnung I 323. 
Firmenstempel I 320 10, 324. 
Form des Bkripturakts I 318. 
- - Wechsels I 330. 
Formalakttheorie Liebes I 250. 
Formalismus I 331. 
Format des vVechsels I 332. 
Fremdsprachige Wechsel I 333 8, 338. 
Fristenberechnung I 365. 
Funktionen, wirtschaftl. des Wechsels I 8. 

G. 
Garantiefunktion des Indossaments II 8, 

108. 
Garantieversprechen des Trassanten für 

Acceptation I 474, II 5. 
- - - für Zahlung I 474; II 6. 
Gefälligkeitswechsel I 454; II 7, 130. 
Gegenleistung, Klausel der G. I 472. 
Geldsorte I 339, II 252. 
Geldsumme I 339, 426. 
- Bestimmtheit der G. I 339. 
Gemachter Wechsel I 118, 296. 
Geschichte des Wechsels I 20. 
Giro s. Indossament. 
Gnadentage s. Respekttage. 
Grammatikalische Ungenauigkeit im 

'Yechsel I 331. 
Grundwechsel, wesentliche Erfordernisse 

des G. I 330. 
- Fakultative Bestandteile des G. I 450. 
Gutgläubiger Wechselel'werl1 I 279, 287, 

326, 438, 439, 449, 454; II 14, 32, 
105, 114, 134. 

H. 
Haftung 1476; II 1, 8, 12, 21, 27, 337. 
Handelsreeht I 1. 
Handlungsunfähigkeit des Präsentaten II 

392. 
Handzeichen I 320. 
Hemmung der Verjährung s. Veljährung. 
Hinterlegung der vVechselsumme II 249. 
Historische Entwicklung s. Geschichte. 
Höhere Gewalt I 192; II 397. 
Holschuld I 451; II 229 2. 

Honorat II 517. 
Honorierung des Wechsels Ir 196, 458. 
Hypothezierungsklausel I 478. 

I (J). 

Jahre, Frist nach Jahren I 368. 
Jahreszahl, Fehlen der J. beim Verfall

tage I 362. 
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Identitätsprüfung bei der Zahlung II 260. 
Indossament II 84. 
- an den Acceptanten II 163. 
- - - Avalisten II 31. 
- - - Bezogenen II 163. 
- Blanco- II 85, 96, 183. 
~- und Cession II 150. 
- Durchstreichung II 101, 116, 434. 
- Entstehung des I. I 87, 138. 
- falsches II 114. 
- fiduciarisches II 143. 
- Form II 94. 
- Garantiefunktion Ir 8, 108. 
- ohne Garantieübernahme II 10. 
- Inhaber- II 99. 
- auf der Kopie II 363. 
- Legitimationsfunktion II 110. 
- Prokura- II 56, 91, 143, 188, 194. 
- des Prokuraindossatars Ir 193. 
- Recta- II 92. 
- Schein- Il 247. 
- Teil- II 154. 
- Unterbrechung in der Reihe der 1. 

II 117. 
:..... nach Verfall II 165. 
- Yoll- II 84. . 
- Wirkungen des 1. II 8, 107. 
Indossant, Mehrfache Haftung bei Be

gebung der Duplikate an verschiedene 
Personen II 837. 

- Wechselskripturakt des 1. II 8. 
Indossatar, Legitimation II HO. 
- Mehrere I. II 94 2. 

- Notifikationspflicht II 406. 
- Rechtserwerb I 285. 
- Selbständige Berechtigung II 126. 
- Yertragsverhältnis zu den Y ol'männern 

I 285. 
Inhaber des Wechsels I 290; II 110. 
Inhaberindossament II 99. 
Inkassoindossament II 144 3 s. auch 

Prokuraindossament. 
Inkassomandatar II 189, 256. 
Interimsschein I 119, 297. 
Interimswechsel I 119, 297. 
Internationales \Yechselrecht II 568. 
Intervention I 72, 201; II 458, .517 s. 

auch Ehrenannahme u. Ehrenzahlung. 
- zu Ehren des Acceptanten und des 

Ausstellers des eigenen Wechsels II 
518. 

- zu Ehren des Ehrenacceptanten Ir 520. 
- Beurkundung der 1. II 472. 
- des Bezogenen I 463. 
- Konkurrenz mehrerer Intervenienten 

II 527, 532, 536. 
- ohne Notfall n 472. 
- ohne Protest II 469. 
Interventionsprotest II 469, 478. 
Ius offerendi II 419 3. 

- variandi II 447. 

H. 
Kalenderstil I 363. 
Kassatorische Klausel bei Duplikaten I 

451; II 313. 
Kaution des Amortisierungswerbel's 1I 275. 
Kautionsregrefs II 2. . 
- wegen Nichtannahme II 371. 
- wegen Unsicherheit des Acceptanten 

oder des Ausstellers eines eigenen 
Wechsels II 383. 

- beim Ehrenaccept der Notadr. II 496. 
- bei der acceptierenden Notadr.1I 500. 
Kautionswechsel I 472 4; II 88, 130. 
Kellerwechsel I 437 '. 
Klage s. Wechselklage. 
- auf Herausgabe des Wechsels II 125. 
Klausel, Zulässigkeit beliebiger Klauseln 

I 5, 468. 
- aller Orten I 417, 431, 451. 
- kassatorische II 313. 
- auf Kündigung I 375, 428. 
- laut Bericht I 299. 
- Orderklausel 1 465. 
- Pfandklausel I 478. 
- Recta- II 88. . 
- des ProtesterIasses II 400. 
- Wechsel- I 336, 426. 
Kollision der IV echselgesetze I 235. 
Kollusion, Einrede der K. II 138. 
Kommissionstratte I 460. , 
Kompensation im Konkurse des Wechsel-

schuldners II 285. 
Konkurrenz mehrerer Intervenienten II 

527. 
- von Notadressen II 527. 
- von nicht berufenen Intervenienten 

II 532. 
- bei der Ehrenacceptation II 532. 
- - - Ehrenzahlung II 533. 
- von Notadressen und von nicht be-

rufenen Intervenienten II 536. 
Konkurs des Acceptanten II 384. 
- des Präsentaten II 392. 
- des Regrefsschuldners beim Konto-

korrentverkehre II 455. 
- des Wechselschuldners II 285. 
- mehrerer Wechselschuldner II 448. 
- des Zahlers II 281. 
- Protesterhebung II 392. 
Konsensualvertragstheorie I 237. 
Kontext des Wechsels I 334. 
Kontokorrentverhältnis II 302 16, 375, 

455. 
Konversion des ungültigen Wechsels I 

311. 
Kopie I 214; II 36, 313, 362. 
- Regrefs auf Grund der K. II 367. 
- \Vechselverpflichtungen aus der K. 

II 363. 
Korrekturen im IV echsel I 433. 
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Kosten in der Regrefssumme II 420 9, 

422, 429. 
Kündigungsklausel I 375. 
Kündigungswechsel I 375. 

L. 
Lauf tage s. Respekttage. 
"Laut Bericht" (nLaut Avis") I 464. 
Legitimation des Indossatars II 110. 
- eines Vormannes II 119. 
- des 'i,r echselgläubigers 1290: n 110. 
- Mangel der materiellen L. 1I 122. 
Limitiertes Accept I 160, 275' II 218. 
Liquidatoren I 323.. ' 
Litteralvertragstheorie I 240. 
Litteratur des Wechselrechts I 114, 264. 
Locus regit actum II 571, 577. 

II. 
Mangelhafte Unterschrift I 331. 
Marktwechsel s. Mefswechsel. 
Messen (Wechselmessen) I 38, 378. 
Mefs- oder Marktwechsel I, 54, 66, 76, 

136, 370. 
Militärpersonen I 302. 
Mitunterschrift II 21. 
- des Nichtbezogenen II 22. 
Mitzeichner eines Wechsels Ir 21. 
Modifiziertes Accept I 471; II 41, 217. 
Monat, Frist nach M. I 366. 
Moratorium II 244 3. 

Motiv der Ausstellung des Skripturakts 
1454, 472 4. 

Münzbezeichnung I 339. 
Münze nach Kurs I 342, 451. 

N. 
"Nach Knrs" I 342, 451. 
Nachforschungsprotest II 67. 
Nachindossament II 165, 171. 
'- Legitimation durch das N. II 166, 183. 
- eines nicht ,acceptierten Wechsels II 

177. 
- - präjudizierten Wechsels II 178. 
- - protestierten Wechsels n 169, 173. 
- Materielle Wirkung des N. II 168. 
- Mehrere N. Ir 174. 
- bei Protesterlafs II 175. 
Nachindossant II 169, 175. 
Nachindossatar II 173. 
- Legitimation des N. durch Vorblanco-

indossament n 183. 
Nachmann I 283; II 446. 
Nach Sicht I 385. 
Nachsichtwechsel s. Zeitsichtwechsel. 
Namen-Indossament II 84. 
Namensangabe des Bezogenen I 409. 
- des Remittenten I 345. 
- Abweichung unwesentliche I 410. 
Namensgleichheit beim trassiert-eigenen 

Wechsel I 413. 

,Namensstempel I 320 10, 324. 
~amensunterschrift I 319, 320, 407. 
Namenszug, unleserlicher I 319, 331. 
N egotiation des Wechsels I 466. 
Neuer Stil I 363. 
Nicht-Accept. I 471. 
"Nicht an Ordre" I 466 2; TI 86, 88, 

431 14. 

N!chtbezogener, Accept des N. II 213. 
NIederschrift s. Skripturakt. 
"Nötigenfalls für meine Rechnung" I 463. 
Notadresse Ir 460. 
- beschränktes Accept der N. II 500. 
- durchstrichene II 464. 
- Ehrenaccept der N. n 496. 
- Konkurrenz von N. Ir 527, 536. 
- Nichtbeachtung der N. II 500. 
- Ortsangabe in der N. Ir 462. 
- unechte I 463 5. 

Notar, Erklärungen gegenüber dem N. 
Ir 81. 

- Stellung' des N. gegenüber dem Re-
quirenten beim Proteste II 78. 

- Zahlungs empfang durch den N. II 82. 
Notariatsakt, Wechsel als N. I 333. 
Notarielle Beglaubigung I 320. 
Notifikation II 406. 
- an den Avalisten JJ 29. 
- an den Honoraten II 498. 
- bei der Ehrenzahlung Ir 510. 
-- Beweispflicht des Regredienten II 417. 
- Form der N. II 413 
- Frist zur N. Ir 414. 
Notifikationspflicht trotz Protesterlafs Ir 

406, 410 6. 

- Präjudiz bei Nichterfüllung der N. 
II 415. 

Novation II 296. 
Nürnberger Novellen I 258. 

O. 
Obligation aus dem Wechsel s. Wechsel

obligation. 
Obligo, Ablehnung des 0. I 472 2, 474' 

Ir 10. . , 
"Oder Kurs" I 342. 
;,Oder Wert" I 342, 451. 
Offiziere I 302. 
"Ohne Bericht" I 464. 
"Ohne Gewähr" (0. G.) I 472 2, 474; II 10. 
i,Ohne Kosten" (0. K.) II 402. 
"Ohne Obligo"(O; 0.) I 472 2,474; II 10. 
"Ohne Protest" '(0. P.) II 402, 469. 
"Ohne Retourrechnung" II 428 19. 

Ordnungsregrefs II 447 4. 

Ordreklausel I 465. 
Ort der Wechselausstellung I 400, 429. 
Orthographische Ungenauigkeit im Wech-

sel I 331. 
Ortsverschiedenheit I 63, 411, 421. 

., 
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P. 
Pactum de cambiando s. Wechselschlufs. 
Papiergeldtheorie I 243. 
Partikularaccept I 160; II 218. 
Pendenztheorie I 293 38. 

Per aval s. AvaJ. 
Perfektion des Accepts II 34. 
- - Ehrenaccepts II 492. 
Perquisitionsprotest II 67. 
Personifikatiönstheorie I 287. 
Pfandbesitzer des Wechsels II 257. 
Pfandklausel im Wechsel I 451 3, 478. 
Platz für die wesentlichen Bestandteile 

des Wechsels I 334. 
Platzprotest I 170; II 65, 67 55. 
Platztratte I 402. 
Postattest II 418. 
Postdatieren I 403. 
Präcisewechsel I 359. 
Präjudizierter Wechsel II 5, 45, 167, 

309 32, 557. 
Präsentation II 42. 
- Anfangstermin für die P. II 205. 
- zur Annahme I 376, 386; II 196. 

- - bei reinen Sichtwechseln I 376. 
- - - bei Zeitsichtwechseln I 386; 
" Ir 198. 
- Berechtigung zur P. II 205. 
- Dauer der Befugnis zur P. II 203. 
- Erlafs der P. II 405. 
- Ort der P. II 207, 394. 
- Zeit der P. Ir 207, 394. 
- zur Zahlung II 226, 394. 
Präsentationsfrist bei reinen Sichtwech-

seln I 376. 
- bei Zeitsichtwechseln I 391. 
Präsumtion des reiflichen Erwerbs I 287. 
-. der Tilgung der V',T echselschuld II 266. 
Pnma s. Duplikate. 
Prokuraindossament II 56, 91, 143, 188, 

194. . 
Prokuraindossatar als Einkassierungs-

mandatar Ir 189, 256. 
- als Prozefsbevollmächtigter II 192. 
- Indossament des P. II 193. 
Prolongation Ir 243, 306 25. 

-:- Regrefsrecht des Prolonganten Ir 247. 
- Regrefsrecht der Nachmänner des 

Prolonganten II 248. 
Promptes Accept II 202. 
Protest. Arten des P. 
- mangels Annahme I 164, 391; II 5. 
- mangels Datierung der geleisteten 

Annahme I 391. 
~ mangels Zahlung I 166; II 392, 394. 
- Abwesenheitsprotest II 67 55, 

- OOiltrapl'ötest Il 473 .. 
- Deklarationspl'otest II 57. 
- Interventionsprotest II 469,473. 
- Nachforschunsprotest Ir 67. 
- Perquisitionspmtest II· 67. 

Protest. Arten des P., Platzprotest I 
170: n 65, 67 55. 

- Sekmitätsprotest II 2, 383, 473; 
- 'iVandprotest II 67 55, 

- Windprotest I 170; II 67. 
Protest, Angabe der Zeit im P. II 71. 
- Ort des P. II 62. 
- Vergewisserung über die Identität der 

Parteien II 58. 
Protestat II 55. 
Protestausfertigung i Verlust der P. . II 

46 3, 76. 
Protesterhebung II' 42, 394. 
- bei mehreren Wechseln II 52. 
- . Organe für die II 49. 
- Ort II 207, 394. 
- Zeit II 207, 394. 
Protesterlafs II 399. 
Protestregister II 75. 
Proteststunden II 71. 
Protesturkunde II 44, 46. 
- ausländische II 577. 
-Berichtigung II 76. 
-Erfordernisse II 44, 46. 
- Form II 47. 
- Gegenbeweis II 78. 
- Mängel in der Ausfertigung Ir 76. 
- Platz für die Wechselabschrift II 53. 
- Teil des Fundaments der 'Vechsel-

regrefsklage II 42. 
- Verlust Ir 46 3, 76. 
- Wechselabschrift in der P. II 53. 
Provision beim Regresse II 423, 430. 
- des Ehrenacceptanten II 493. 
Prozefsbevollmächtigter s. Prokuraindos-

sament. 
Pseudovertreter 1 323. 

~. 
Quellen des Wechselrechts I 103. 
Quittierter Wechsel II 263. 
Quittierung der alten Schuld bei der 

Novation II 310. 
Quittung auf dem Wechsel I! 265. 
- der Teilzahlung II 265. 

R. 
Rasuren im Vi" echsel I 433. 
Ratenwechsel I 397. 
Ratihabition des ungültigen Skripturakts 

I 312. 
Rechnungswährung II 255. 
Rechtsqnellen des Wechselrechts I 103. 
RectaklauseL II 88. 
- des Ausstellers I! 89. 
- des Indossanten II 92. 
Rectawechsel II 86. 
Redlicher Wechselerwerb s. Gutgläubiger 

vVechselel'werb. 
Redlichkeitstheorie I 284 26. 

Regrefs II 2, 371. 
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Regrefs des Amortisationswerbers. II 277. 
- des Avalisten II 30. 
- auf einen ausländischen Ort II 424. 
- Bedingung des R. II 226. 
- bei Duplikaten II 347. 
- bei der Kopie II 367. 
- wegen Nichtannahme II 371. 
- wegen Unsicherheit des Acceptanten 

II 2, 383. 
- mangels Zahlung Ir 2, 390. 
- des Ehrenacceptanten II 492. 
- des Ehrenzahlers Ir 505, 510. 
- Ordnungsregrefs II 447 4. 
- Sprungregrefs II 447. 
Regrefsanspruch des letzten Inhabers Ir 

421. 
- des einlösenden Vormanns II 428. 
- VeIjäl1l'lmg II 549. 
Regrefsklage Ir 545. 
- Veljährung II 549. 
Regrefsnahme mitte1st wirklicher Rück

tratte II 435. 
Regrefsschuld des Acceptanten II 442. 
- des Ausstellers des eigenen Weehsels 

Ir 442. 
- solidarische Haftung für die R. II 445. 
Regrefssumme II 421. . 
Regrefszahlung, Modalitäten der R. II 

432. 
Remboursregrefs I 170; II 302 16, 425, 

429. 
Remittent I 293, 345, 427, 466. 
Respekttage Ir 238. 
Retourrechnuug II 421 1, 427, 431. 
Retourwechsel I 295; II 435. 
Retrassant und Retrassat II 436. 
Revalierungsanspruch T 461; II 242, 264. 
Revalierungsklage des Zahlers Ir 288. 
Rimesse I 457; II 428 2. 

Rückforderung der Zahlung II 262. 
Rückindossament II 158. 
Rücktratte, fingierte II 424, 430. 
- wirkliche I 295; Ir 435. 
Rückwechsel I 76, 295; II 435. 

S. 
Schadenersatz s. Regrefs , Notifikation. 
Seheillgiro Ir 147. 
Schein-Prokuraindossament II 194. 
Scheinwechsel I 402, 413, 414,437, 472. 
Schornsteinwech8el I 437. 
Schreibens unkundige I 320. 
Schreibfehler im Wechsel I 433. 
ScIn'ift des Wechsels I 332. 
Scontration beim Mefswechsel I 76. 
Sekunda s. Duplikate. 
Sekuritätsprotest II 2, 383, 388, 473. 
Selbständigkeit der Wechselverpfiich-

tun gen (Skripturakte) I 309, 328,432 2• 

Sicherheitsprotest s. Sekuritätsprotest. 
Sicherheitsregrefs II 2, 383, 496. 

Siehtklausel I 374 .. 
Sichtwechsel I B73. 
- reiner I 373. 
-- auf bestimmte Zeit nach Sicht I 385. 
-- eigener I 383. ' 
- Acceptation des reinen S. I 379. 
-- Protestfrist I 393. 
- Regrefsbedingung I 391. 
- Veljährung I 383. 
Simulierte Wechsel s. Scheinwechsel. 
Sinnloser Wechsel I 436. 
Skripturakt I 277, 315, 453; II 1, 32. 
-- im Auslande ausgestellter S. II 571, 

578. 
Solawechsels. eigener Wechsel. 
Solidarverpfiichtuug 11 445. 
Sonntag II 395. 
Sorgfalt, wechselmäfsige II 44. 
"S. P." (sopra protesto) II 483. 
Spesen S. Kosten. 
Sprachliche Ungenauigkeit im Wechsel 

I 331. 
Sprungregrefs II 447. 
Stampiglie statt Unterschrift I 320 1°,324. 
Stelle für die wesentlichen Wechsel-

bestandteile I 334. 
Stellvertretung bei Skripturakten I 321. 
Stempelul1g des Wechsels I 450 1 • 

Stenographie I 333. 
Stil des Zahlungsortes I 363. 
Stoff des Wechsels I 332. 
Strenge s. Wechselstrenge. 
Stundung s. Prolongation. 
Summenangabe I 339. 
Summenversprechen, Theorie Thöls I 252. 

T .. 
Tagwechsel I 359. 
Teilaccept I 160, 275; Ir 218. 
Teilehrenzahlung Ir 511. 
Teilinodossament II 154. 
Teilzahlung II 252,255. 
Text des Wechsels I 334. 
Theorie der deutschen Wechselordnung 

I 266. 
Theorien der Wechselverpfiichtung vor 

der deutschen Wechselordnung I 237. 
Tilgung der Wechselschuld II 266. 
Tod des Präsentaten II 392. 
Trassant II 1. 
- an eigene Ordre I 352, 467; II 18. 
-- für fremde Rechnung I 461. 
- Bereicherungsklage II 557. 
- Haftung I 476; II 1. 
- Wechseh'echt des T. gegen den Ac-

ceptanten II 16. 
- Wechselskriptnrakt des T. II 1. 
Trassiert - eigener Wechsel I 411, 428, 

437 1: II 38 16. 

Tratte I "29. 
- Acceptabilität II 3. 
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Tratte an eigene Ordre I 35g; II 18. 
- für fremde Rechnung I 409. 
- rremachte I 118. 296. 
- ~on der Hand i 118, 296. 
Treu und Glauben I 283 s. auch gut-

gläubiger W echselerw~rb. T. 

Trockener 'Vechsel s. eIgener "ech,e!. 
Typische äufsere Form des Grund\yech

sels I 330. 

U. 
tbergang des Rechts aus dem Wechsel 

I 283. 
tberschreiben im Wechsel I 433. . 
Lmwandlung eines Schuldverhältmsses 

in ein Wechselverhältnis II 296. 
Undeutliehkeit im Wechsel I 331. 
Unechtheit s. Echtheit, falsche vVechse!. 
UnfähiO'keitsprotest II 392. 
Ungen;uiO'keit im Wechsel I 331. 
Ungültige~ Wechsel I ~.11, ~43. 0 

Unleserliche Unterschnft I 319, 3.)1. 
Unrichtigkeit im Wechsel I 331. 
Unsicherheit des Acceptanten II 2, 383. 
_ der Notadresse II 496. 
Unterbrechung der Veljährung II 550. 
Unterliegende Forderung II 296. 
Unter Protest" Ir 483. 

Unterschrift I 277, 318, 320, 334, 407; 
II 1, 32. . 
durchstrichene s. DurchstreIchungen. 

_ mangelhafte I 331. 
_ Platz für die U. auf dem \Vechsel 

I 334. 401 
Unvollständiger Wechsel I ..,. 
Unwahre Wechsel I 431. 
Usowechsel I 399. 

V. 
Valuta I 296, 452; II 564. 
Valutabekenntnis I 54, 456. _ 
Valutaklausel I 55, 134, 452; II 564 1°. 
Valutavertrag I 296, 297, 453. 
Yariationsrecht II 447. 
Veränderungen der Wechselurkunde I 439. 
Verfälschte vVechsel I 439 s. auch falsche 

Wechsel. 
Verfalltag I 359, 428; II 237. 
Verfallzeit I 356, 428. 
_ alternative und kumulative I 398. 
_ ungültige Bezeichnungen der V. I397. 
Veljährung I 227; II 538, 557. 
_ gegen deu Aeceptanten und den ~u~-

steIler des eigenen Wechsels II 043. 
_ gegen den A valisten II 29. . 
_ gegen den Trassanten und emen In

dossanten II 545. 
_ des Regrefsrechtes des Ehrenzahlers 

II 512. 
_ Berücksichtigung von Amtswegen II 

542. 

Ymjährung, Aussch!iefsUl:g"deE_'::' I 478. 
_ Hemmung der'. II T u4.." ~~u. _" 
_ UnterbrechunO' der v. II 0uO, uuu. 
_ 'Wiederbeginn'" der V. II 553. 
_ Dauer der neueu V. II 554. 
V mjährungsfristen II 540. 543, 554. 
Verlorener Wechsel I 222; II 268. 
Vermutung S. Präsumtion. _ 
Verpfändung des Wechsels I 4ul 3, 478; 

II 257. 
Verpflichtung s. Wechselverpflichtung. 
Versendung des Acceptexemplares II ~~7. 
_ Contreordre des Versenders II 301. 
Versendungsvermerk II 347, 370. 
Yertrarrstheorie I 252, 266. 
Vertretung bei Skripturakten I 321. . 
Vervielfältigung des Wechsels s. Duph-

kate, Kopien. 
Verwahrer bei Duplikaten und Kopien 

II 353, 370. 
Verzug II 226. ..' 
Yigilanz, wechselmafslge II 44. 
Vis major I 192; II 397. 
Vista s. Sicht. 
Vitiose Wechsel I 433. 
Vollindossament II 84. . 
Vollmachtsindossament s.Prokuramdossa-

ment. . 
V ollziehung der Wecbselerklärung I 408. 

Von der Hand « I 118, 296. 
~T orbereitung eiuer iVechselverpflichtung 

I 294. 
Vorblancoindossament II 183. 
Vordatierung I 403. 
Vorindossament II 183. 
Vormann I 283, 291; II 428. 
Vorwechsel II 439. 

W. 

\Vährung 11 255. 
vVandprotest II 67 55. 

'Vechsel-Arten s. nnter den betreffenden 
Scblagworten. 

- Begriff I 5. . 
_ Erfordernisse, wesentlIche I 330. 
__ Form I 318, 332. 
_ fremdsprachige I 338. 
_ als Notariatsakt I 333. 
_ Rückwirkung des W. ~uf das :'01'

handene Schuldverhältms (NovatlOn) 
II 296. 

__ ungültiger I 311, 343. 
__ Verlust I 222; II 268. 
_ Vervielfältigung II 312. 
_ Zerrissener I 435. 
W echs elabschrift s. Abschrift. 
Wechselarbitrage I 13. 
Wechselarrestfähigkeit I 127, 302 4. _ 

Wechselbegebung nach Verfall II 160. 
Wechselblankett I 445. 
Wechselbürge I 220; II 22. 

Binding, Handbuch HI. 2 H. Gl'ünhut, Wechselrecht H. 
38 
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Wechseldiskonto I 10. 
Vi' echselduplikate s. Duplikate. 
Wechselfähigkeit I 61, 123, 301, 309. 
- eines Ausländers II 569. 
- Beweis der W. I 313. 
- des Ehrenacceptanten II 484. 
- des Ehrenzahlers II 513. 
Wechselgeschäftsfähigkeit I 30 l. 
Wechselgläubiger I 290; II 110. 
Wechselinhaber I 290: II 110. 
Wechselklage I 273; Ü 16. 
Wechselklausel I 336, 426. 
Wechselkopies. Kopie. 
Wechselkurs I 13, 76. 
Wechselmitschuldner II 21. 
Wechselmündigkeit I 124. 
Wechselobligation, Begriff und Ent-

stehung der W. I 266, 273, 452. 
- Selbständigkeit I 453. 
Wechselobligation, Tilgung Ir 266. 
- Zustandekommen I 454. 
W' echselordnnng, deutsche, Entstehung 

I 254. 
- - Litteratur I 264. 
- - Theorie der d. W. I 266. 
Wechselrecht im obejektiven Sinne I 1. 
- im subjektiven Sinne I 5. 
- bis zum 17. Jahrhundert I 44. 
- vom 17 . Jahrhundert bis zur deutschen 

Wechselordnung 1 118. 
Wechselrechtsfähigkeit I 301. 
Wechselregrefs s. Regrefs. 
Wechselreiterei I 11 4" 437 1, 457 1; 

Ir 435 1. 

Wechselschlufs I 118, 241, 294, 296, 
453, 458. 

Wechselskripturakte s. Skripturakt. 
Wechselstempelsteuer I 450 1. 

Wechselstrenge I 2, 66,74. 
Wechselsumme I 339, 426. 
Wechsel unfähigkeit, s. Wechselfähigkeit. 
Vi' echselunterschrift s. Unterschrift. 
Wechselveljährung s. Veljährung. 
- Verhältnis zur civilrechtlichen Ver

jährung II 538. 
Wechselverpfiichtuug, Entstehung I 266; 

273, 452. 
- Selbständigkeit I 453. 
- Theoretische Begründung der W. vor 

der deutschen \Yechselordnung I 237. 
- Verlängerung ihrer Dauer durch Ver

trag II 541. 
- Voraussetzungen I 301. 
\Vechselvorvertrag 1241 s. auch Wechsel-

schlufs. 
Wechselzahlstelle I 422. 
Werktag II 395. 
Wert s. Valuta. 

Wesentliche Erfordernisse des Grund
wechsels I 330. 

Widerruflichkeit des· Skripturakts II 32. 
Wiederaufleben der Gläubigerschaft des 

Vormanns Ir 292. 
Willensmängel beim Skripturakte I 325. 
Windprotest I 170; Ir 67. 
Wirtschaftliche Funktionen des Wechsels 

I 8. _ 
\V ochen. Frist nach' W. I 366. 
WucherII 133. 

Z. 
Zahlhar aller Orten" I 417, 431. 
~ an mich selbst" Ir 221. 
- bei" I 422 19. 

- beim Aussteller" I 421 18. 

- durch" I 422 19. 

- hier und aller Orten" I 417. 
"Zahlen Sie" I 436: 
Zahler, Prüfungspfilcht des Z. II 259. 
Zahlstelle I 4-22. 
Zahlung II 226. 
- anfechtbare II 258, 280. 
- Einrede Ir 135. 
- Gegenstand II 252. 
- Modalitäten II 263. 
- Teil- II 252, 255. 
- vor Verfall II 240. 
- nach Verfall II 243. 
Zahlungsauftrag I 422. _ 
Zahlungsempfänger II 206. 
Zahlllngsort I 415. 
- Angabe des Z. I 415, 416. 
- Angabe von mehreren Z. I 418. 
- im Auslande Ir 584. 
Zahlungsregefs II 390. 
Zahlungstag II 237. 
Zahlungsversprechen, abstraktes I 453. 
Zahlungszeit I 356, 428; II 237. 
- alternative I 398. 
Zeitsichtwechsel I 385, 442 4; Ir 375 6. 

Zerrissener Wechsel I 435. . 
Ziffern, Angabe der Wechselsumme 111 Z. 

I 340. 
Zinsen in der Regrefssumme II 421, 429. 
Zinsversprechen im Wechsel I 343, 426, 

478 12. 

Zufall I 192; Ir 397. . 
Zurücknahme des Acceptes II 34, 38, 41. 
- sonstiger Wechselerklärungen 1433; 

II 32. 
Zweckbestimmung beim Wechsel I 454, 

472 4 • 

Zweifelhafte Wechselerkläl1mgen I 332. 
Zwingendes Recht I 311. 
Zwischenindossant II 162, 174. 
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